
 

Amtliche Bekanntmachung des Gemeindeverwaltungsverbandes „Nördlicher Kaiserstuhl“ 
 
 
 
Zu der am Montag, den 16.09.2024, 19:00, im Bürgersaal, St. Jakobsgässli 4, Endingen 
stattfindenden öffentlichen Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Nördlicher Kaiserstuhl 
lade ich freundlich ein. 
 

T a g e s o r d n u n g  
 
 

1. Konstituierung der Verbandsversammlung,  Feststellung von Hinderungsgründen nach § 29 
Gemeindeordnung 

 

2. Verabschiedung der ausgeschiedenen Mitglieder der Verbandsversammlung 
 

3. Verpflichtung der Mitglieder der Verbandsversammlung 
 

4. Wahl des Verbandsvorsitzenden 
 

5. Wahl des 1. und 2. stellvertretenden Verbandsvorsitzenden 
 

6. 58. Änderung des Flächennutzungsplanes; 
Neuausweisung einer Sonderbaufläche Pflanzenkläranlage, großflächiger Lebensmittel-
markt, Pilotprojekt innovatives Energiekonzept auf Gemarkung Riegel 
 
a) Beschlussfassung über die eingegangenen Bedenken und Anregungen während der öffent-
lichen Auslegung 
 
b) Feststellungsbeschluss 
 

 

7. 64. Änderung des Flächennutzungsplanes; 
Neuausweisung einer Sonderbaufläche „Freizeitanlage“ auf Gemarkung Forchheim 
 
a) Beschlussfassung über die eingegangenen Bedenken und Anregungen während der öffent-
lichen Auslegung 
 
b) Feststellungsbeschluss 

 

8. 65. Änderung des Flächennutzungsplanes; 
Neuausweisung einer Wohnbaufläche in Königschaffhausen bei gleichzeitiger Herausnahme 
einer Wohnbaufläche in Endingen 
 
a) Beschlussfassung über die eingegangenen Bedenken und Anregungen während der früh-
zeitigen Behördenbeteiligung 
 
b) Beschlussfassung über die öffentliche Auslegung für die Dauer eines Monats. 
 

 

9. 66. Änderung des Flächennutzungsplanes; 
Neuausweisung einer gewerblichen Baufläche auf Gemarkung Forchheim 
 
a) Beschlussfassung über die eingegangenen Bedenken und Anregungen während der früh-
zeitigen Behördenbeteiligung 
 
b) Beschlussfassung über die öffentliche Auslegung für die Dauer eines Monats. 
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10. Bekanntgaben 
 

11. Fragestunde 
 

11.1. Gremium 
 

11.2. Zuhörer 
 

 
 
 
 
Tobias Metz 
Verbandsvorsitzender 
 



Informationsvorlage 
 
Drucksache-Nr. GV 19/2024 Endingen, den 10.09.2024 
 
Federführendes Amt: Hauptamt Endingen 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindeverwaltungsverband Nördlicher Kai-
serstuhl öffentlich 16.09.2024 Kenntnisnahme 

 
Betreff 
Verpflichtung der Mitglieder der Verbandsversammlung 
 
Information 
Nach der jeweiligen Gemeinderatswahl aller Mitgliedsgemeinden, sind die Mitglieder der Ver-
bandsversammlung gemäß § 32 Abs. 1 GemO zu verpflichten.  
 
Folgende Verpflichtungsformel wird vom Innenministerium empfohlen: 
 
„Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung mei- 
ner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte des Gemeindeverwaltungsverbands Nördlicher 
Kaiserstuhl gewissenhaft zu wahren und das Wohl ihrer Einwohner und Einwohnerinnen nach Kräf-
ten zu fördern.“ 
 
Die Verpflichtung erfolgt durch den Verbandsvorsitzenden. 
 
 
 



Beschlussvorlage 
 
Drucksache-Nr. GV 18/2024 Endingen, den 10.09.2024 
 
Federführendes Amt: Hauptamt Endingen 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindeverwaltungsverband Nördlicher Kai-
serstuhl öffentlich 16.09.2024 Beschlussfassung 

 
Betreff 
Wahl des Verbandsvorsitzenden 
 
Es wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen: 
Der bisherige Amtsinhaber und Bürgermeister aus Endingen Tobias Metz wird als 1. Vorsitzender 
des Gemeindeverwaltungsverbands Nördlicher Kaiserstuhl für die Amtszeit von 5 Jahren vorge-
schlagen. 
 
 
Begründung 
Der Verbandsvorsitzende und 2 Stellvertreter werden in der ersten Sitzung der Verbandsversamm-
lung nach der regelmäßigen Neubestellung der weiteren Vertreter nach § 5 und § 7 der Verbands-
satzung gewählt. Die Wahl des Vorsitzenden ist geheim durchzuführen.  
 
 
 



Beschlussvorlage 
 
Drucksache-Nr. GV 20/2024 Endingen, den 10.09.2024 
 
Federführendes Amt: Hauptamt Endingen 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindeverwaltungsverband Nördlicher Kai-
serstuhl öffentlich 16.09.2024 Beschlussfassung 

 
Betreff 
Wahl des 1. und 2. stellvertretenden Verbandsvorsitzenden 
 
Es wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen: 
Zum 1. Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden des Gemeindeverwaltungsverbands Nördlicher 
Kaiserstuhl wird Bürgermeister Harald Lotis aus Bahlingen sowie zum 2. Stellvertreter Bürgermeis- 
ter Ferdinand Burger aus Wyhl für die Amtszeit von 5 Jahren vorgeschlagen. 
 
Begründung 
Der Verbandsvorsitzende und 2 Stellvertreter werden in der ersten Sitzung der Verbandsversamm-
lung nach der regelmäßigen Neubestellung der weiteren Vertreter nach § 5 und § 7 der Verbands-
satzung gewählt.  
 
Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln vorgenommen, es kann offen gewählt 
werden, wenn kein Mitglied widerspricht. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der 
anwesenden Stimmberechtigten erhalten hat. 
 
 



Informationsvorlage 
 
Drucksache-Nr. GV 21/2024 Endingen, den 10.09.2024 
 
Federführendes Amt: Hauptamt Endingen 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindeverwaltungsverband Nördlicher Kai-
serstuhl öffentlich 16.09.2024 Kenntnisnahme 

 
Betreff 
Verpflichtung des Verbandsvorsitzenden 
 
Information 
Die neu gewählte Verbandsvorsitzende ist auf sein Amt gemäß § 32 Abs. 1 GemO zu verpflichten. 
Folgende Verpflichtungsformel wird vom Innenministerium empfohlen: 
 
„Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner 
Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte des Gemeindeverwaltungsverbands Nördlicher Kai-
serstuhl gewissenhaft zu wahren und das Wohl ihrer Einwohner und Einwohnerinnen nach Kräften 
zu fördern.“ 
 
Die Verpflichtung erfolgt durch den 1. Stellvertreter. 
 
 
 



Informationsvorlage 
 
Drucksache-Nr. GV 22/2024 Endingen, den 10.09.2024 
 
Federführendes Amt: Hauptamt Endingen 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindeverwaltungsverband Nördlicher Kai-
serstuhl öffentlich 16.09.2024 Kenntnisnahme 

 
Betreff 
Verpflichtung des 1. und 2. stellvertretenden Verbandsvorsitzenden 
 
Information 
Die neu gewählten 1. und 2. stellvertretenden Verbandsvorsitzenden sind auf ihr Amt gemäß 
§ 32 Abs. 1 GemO zu verpflichten. Folgende Verpflichtungsformel wird vom Innenministerium 
empfohlen: 
 
„Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner 
Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte des Gemeindeverwaltungsverbands Nördlicher Kai-
serstuhl gewissenhaft zu wahren und das Wohl ihrer Einwohner und Einwohnerinnen nach Kräften 
zu fördern.“ 
 
Die Verpflichtung erfolgt durch den Verbandsvorsitzenden.  
 
 
 



Beschlussvorlage 
 
Drucksache-Nr. GV 13/2024 Endingen, den 09.09.2024 
 
Federführendes Amt: Bauamt Endingen 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindeverwaltungsverband Nördlicher Kai-
serstuhl öffentlich 16.09.2024 Beschlussfassung 

 
Betreff 
58. Änderung des Flächennutzungsplanes; 
Neuausweisung einer Sonderbaufläche Pflanzenkläranlage, großflächiger Lebensmittelmarkt, 
Pilotprojekt innovatives Energiekonzept auf Gemarkung Riegel 
 
a) Beschlussfassung über die eingegangenen Bedenken und Anregungen während der öffentli-
chen Auslegung 
 
b) Feststellungsbeschluss 
 
 
Es wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen: 
a) Den Verwaltungsvorschlägen zu den eingegangenen Bedenken und Anregungen wird zuge-
stimmt 
 
b) Die 58. Änderung des Flächennutzungsplanes wird festgestellt.  
 
 
Begründung 
a) Beschlussfassung über die eingegangenen Bedenken und Anregungen während der öffentli-
chen Auslegung 
 
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes hatte in der Sitzung vom 
13.12.2021 den Aufstellungsbeschluss zur 58. Änderung des Flächennutzungsplanes gefasst.  
 
Die frühzeitige Behördenbeteiligung erfolgte in der Zeit vom 18.07.2022 bis 29.08.2022.  
 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung wurde am 25.08.2022 durchgeführt. 
 
Die öffentliche Auslegung erfolgte in der Zeit vom 29.07. bis 05.09.2024.  
 
Die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den eingegangenen Bedenken und Anregungen, die 
Darstellung der geplanten Änderung, die Begründung sowie der Umweltbericht sind in der Anlage 
beigefügt.  
 
 
 
b) Feststellungsbeschluss 
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Das Verfahren ist mit einem Feststellungsbeschluss abzuschließen.  
 
Von der Verbandsverwaltung sind die Verfahrensakten dem Landratsamt Emmendingen zur Ge-
nehmigung vorzulegen. Nach Eingang der Genehmigung erfolgt eine Öffentliche Bekanntmachung 
zur Inkraftsetzung der Änderung.  
 
 
 
Anlage(n): 
1. Übersichtsplan Ausweisung der Sonderbauflächen 
2. Übersichtsplan vor der Ausweisung der Sonderbauflächen 
3. FNP-Legende_mit_Änderungsnr 
4. Umweltbericht Teilflächen Ost 
5. Umweltbericht Teilflächen West 
6. Begründung 
7. Zusammenstellung der eingegangenen Stellungnahmen 
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58. Änderung des FNP für die Gemeinde Riegel 
 
Sonderbauflächen S für: 

1 Pflanzenkläranlage (0,79 ha) 
3 Großflächiger Lebensmittelmarkt 

Verkaufsfläche 1.400 m², Wohnen, 
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4 Pilotprojekt innovatives 
Energiekonzept (1,03 ha) 
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Auszug aus dem rechtskräftigen FNP 
 
vor der 58.  Änderung des FNP für die Gemeinde Riegel 
(ALKIS-Daten vom 20.05.2021) 
 
Sonderbauflächen S für: 

1 Pflanzenkläranlage (0,79 ha) 
3 Großflächiger Lebensmittelmarkt, Verkaufsfläche 1.400 m², 

Wohnen, Gewerbe (insgesamt 1,06 ha) 
4 Pilotprojekt innovatives Energiekonzept (1,03 ha) 
 
 

Maßstab 1:5000 

 
Genehmigt gemäss § 6 Abs. 1 BauGB am 16.04.2003 
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1 Beschreiben des Vorhabens 

Der GVV Nördlicher Kaiserstuhl plant die 58. Änderung des Flächennutzungsplans. Die neu 

auszuweisenden Flächen grenzen sowohl westlich als auch östlich an den bereits rechtskräf-

tigen Bebauungsplan „Breite III“ an. Mit den Flächenausweisungen soll das Konzept des 

Bereiches „Breite III“ (Stand Juni 2022) bauleitplanerisch umgesetzt werden. Ziel der Gesamt-

planung ist ein möglichst energieautarkes Öko-Quartier mit Photovoltaik, Solarthermie, 

Regenwassernutzung, Abwasseraufbereitung, Müllverwertung, natürlichen Baumaterialien, 

partieller Selbstversorgung und weiteren Maßnahmen. Im westlichen Bereich der 58. FNP-

Änderung werden Versorgungs- und Grünflächen ausgewiesen, im östlichen Bereich Flächen 

für den „Großflächigen Einzelhandel“ und „Pilotprojekt innovatives Energiekonzept“. In dieser 

Unterlage werden die östlichen Bereiche der 58. FNP-Änderung betrachtet (nachfolgend als 

Plangebiet bezeichnet), für die westlichen Bereiche wurde eine separate Unterlage erstellt.  

 

Abbildung 1: Lage der Teilflächen der 58. FNP-Änderung (blau umrahmt: neu auszuweisende 
Flächen, rot umrahmt: gesetzlich geschützte Biotope). 

Der östliche Bereich der 58. FNP-Änderung unterlag bisher überwiegend einer intensiven 

ackerbaulichen Nutzung, bereichsweise sind kleine Gartenanlagen und Holzlagerplätze 

vorhanden.   
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2  Gesetzliche Grundlagen und weitere Vorgaben 

Für die Belange des Umweltschutzes ist nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umwelt-

prüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt 

und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. „Die Gemeinde legt dazu für 

jeden Bauleitplan fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange 

für die Abwägung erforderlich ist. Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegen-

wärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und 

Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemessener Weise verlangt werden kann. Das Ergeb-

nis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. Wird eine Umweltprüfung für 

das Plangebiet oder für Teile davon in einem Raumordnungs-, Flächennutzungs- oder Bebau-

ungsplanverfahren durchgeführt, soll die Umweltprüfung in einem zeitlich nachfolgend oder 

gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf zusätzliche oder andere erhebliche 

Umweltauswirkungen beschränkt werden“ (§ 2(4) BauGB). 

Die Ergebnisse der Umweltprüfung werden in einem Umweltbericht dargestellt. Dieser ist ein 

selbständiger Teil der Begründung des Bauleitplanes. 

3  In Fachgesetzen und Fachplänen festgelegte Ziele des Umweltschutzes 

Nach Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sind im Umweltbericht die in den 

einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für 

den Bauleitplan von Bedeutung sind, und die Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei 

der Aufstellung berücksichtigt wurden, aufzuführen. 

Das Plangebiet ist laut Regionalplan Südlicher Oberrhein1 als „Landwirtschaftliche Vorrangflur 

Stufe 1“ gekennzeichnet. Zudem ist die Fläche als Vorranggebiet zur Sicherung von Wasser-

vorkommen Zone C ausgewiesen. 

Im Landschaftsrahmenplan Südlicher Oberrhein (2013)2 liegt die Fläche darüber hinaus in 

einem klimatisch wichtigen Freiraumbereich mit thermischer und/oder lufthygienischer 

Ausgleichsfunktion, so wie in einem Bereich mit zusätzlichen potenziellen Luft- und/oder 

Wärmebelastungsrisiken durch verminderten Luftaustausch.  

Die Feldhecken westlich entlang der L 116 unmittelbar östlich angrenzend an das Plangebiet 

sind als gesetzlich geschütztes Biotop Nr. 178123160326 „Straßenbegleitende Feldhecke N 

Riegel I“ ausgewiesen. Nördlich der Kaiserstuhl-Bahnlinie befinden sich zwei weitere gesetz-

lich geschützte Biotope (Nr. 178123160417 „Feldhecke am Bahndamm N Riegel“). 

Das Vogelschutzgebiet „Kaiserstuhl“ verläuft ca. 600 m südlich/südwestlich des Plangebiets. 

 
1 Regionalverband Südlicher Oberrhein: Regionalplan (2019) 
2 Regionalverband südlicher Oberrhein: Landschaftsrahmenplan (2013) 
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4  Bestandsaufnahme des Umweltzustandes   

4.1 Naturraum, Geologie, Boden, Wasser, Klima / Luft, Landschaftsbild 

Das Plangebiet befindet sich im Naturraum Nr. 210 „Offenburger Rheinebene“. Etwa 600 m 

südlich geht dieser in den Naturraum Nr. 203 „Kaiserstuhl“ über, 700 m östlich beginnt der 

Naturraum Nr. 202 „Freiburger Bucht“. 

Die Bodeneigenschaften sind einheitlich, es steht eine humose Pararendzina an. Der Boden-

typ ist hinsichtlich dessen Funktionen als „Filter und Puffer für Schadstoffe“, „Ausgleichskörper 

im Wasserkreislauf“ sowie hinsichtlich der „Natürlichen Bodenfruchtbarkeit“ als hoch bis sehr 

hochwertig einzustufen.3 Im Hinblick auf die intensive ackerbauliche Nutzung ist allerdings 

insbesondere im Oberbodenbereich von einer Beeinträchtigung der Bodenfunktionen auszu-

gehen. 

Gemäß Hydrogeologischer Karte Baden-Württemberg liegt die Vorhabensfläche im Bereich 

der hydrogeologischen Einheit „Kaiserstuhl“ im Übergang zur Einheit „Quartäre/Pliozäne 

Sande und Kiese im Oberrheingraben“.4 Im Bereich der neu auszuweisenden Fläche ist aller-

dings nach den vorliegenden Erkenntnissen eher von einer relativ ergiebigen Grundwasser-

führung auszugehen5 gegenüber dem Grundwassergeringleiter „Kaiserstuhl“.  

Das Gebiet ist klimatisch der wärmebegünstigten Oberrheinebene zuzuordnen. Warme Som-

mer und milde, schneearme Winter sind hierfür kennzeichnend. Das Jahresmittel der Tempe-

ratur beträgt rd. 10,5° Celsius, die Jahresniederschläge bewegen sich im Bereich von rd. 

920 mm.  

Im Hinblick auf die intensive Bewirtschaftung sowie die geringe Anzahl von Strukturelementen, 

wie z.B. Einzelbäume und angrenzende Feldhecken, verfügt der Planbereich ebenso wie des-

sen Umfeld meist über keine besonderen optisch-ästhetischen Reize und besitzt demnach 

eine geringe bis maximal mittlere Bedeutung für das Landschaftsbild. 

4.2  Mensch, Kultur- und Sachgüter 

Die Gemeinde Riegel ist durch den Regionalplan (2019) als „Gemeinde mit verstärkter Sied-

lungstätigkeit für die Funktion Gewerbe (Siedlungsbereiche Gewerbe)“ ausgewiesen (Katego-

rie C)6. Des Weiteren liegt die Gemeinde auf einer „Regionalen Entwicklungsachse“. Entwick-

lungsachsen bieten wichtige Entwicklungspotenziale für den grenzübergreifenden Leistungs-

austausch, die innere Erschließung der Region und den Anschluss ländlicher Teilräume an die 

 

3 Datenabfrage LGRB-Kartendienst, April 2022 
4 Datenabfrage LGRB-Kartendienst, April 2022  
5 Hydrogeologische Einheiten in Baden-Württemberg. Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-

Württemberg, 2013 
6 Regionalverband Südlicher Oberrhein: Regionalplan (2019) 
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großen Verkehrsinfrastrukturen im Rheintal, so wie ein integrierte Siedlungs- und Nahver-

kehrsplanung.7 

Im Bereich des Vorhabens befinden sich keine im Regionalplan und im Flächennutzungsplan 

verzeichneten Denkmale, Denkmalensembles, Bodendenkmale oder archäologisch bedeu-

tende Landschaften. 

Freiflächen in Ortsrandlage verfügen im Allgemeinen über eine gewisse (Nah-)Erholungsfunk-

tion. Im Hinblick auf die geringe landschaftsästhetische Bedeutung der Fläche (Strukturarmut, 

Verkehrswegnähe etc.) sowie die intensive Landbewirtschaftung ist allerdings von einer ver-

gleichsweise geringen Bedeutung des Gebiets zur (Nah-)Erholung auszugehen. Die an das 

Plangebiet angrenzenden Wirtschaftswege werden jedoch intensiv von Spaziergängern (mit 

Hunden) genutzt. 

4.3 Biotoptypen, Artenschutz 

Biotoptypen 

Die nachfolgende Beschreibung der Biotoptypen beruht auf Grundlage einer Begehung im 

Sommer 2022.  

Der Teilbereich „Großflächiger Einzelhandel“ wurde vormals intensiv ackerbaulich genutzt. 

Heute betrifft dies nur den östlichen Bereich der Fläche, während der westliche Teilbereich 

durch eine hochwüchsige Ruderalvegetation bestanden ist (s. Foto 1). Auf der Fläche stocken 

zwei Einzelbäume, z.T. mit Efeu bewachsen. 

Der östliche Teilbereich „Innovatives Energiekonzept“ ist überwiegend durch eine intensive 

landwirtschaftliche Nutzung gekennzeichnet (s. Foto 2). Im nördlichen Bereich stocken entlang 

des Bahndammes großwüchsige Walnuss-Bäume (s. Foto 3), die allesamt eine Habitatfunk-

tion für Vögel und Fledermäuse aufweisen. Ebenfalls im nördlichen Bereich befindet sich ein 

inzwischen nicht mehr genutzter Gartenbereich, der zunehmend sukzessiv verwildert. Der 

nordöstliche Randbereich wird als Holzlagerplatz verwendet (s. Foto 3).  

 

 
7 Regionalverband Südlicher Oberrhein: Regionalplan (2019) 
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Foto 1: Teilbereich „Großflächiger Einzelhandel (Blickrichtung Nordwest, Foto vom 
30.06.2022) 

 

Foto 2: Teilbereich „Pilotprojekt innovatives Energiekonzept“ (Blickrichtung Nordosten, Foto 
vom 30.06.22) 
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Foto 3: Teilbereich „Pilotprojekt innovatives Energiekonzept“ (Blickrichtung Osten, Foto vom 
30.06.22) 

Arten 

Die nachfolgenden Informationen beruhen auf einer Einschätzung des Habitatpotentials ggf. 

vorkommender Arten während einer Übersichtsbegehung im Juni 2022. 

Die landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen in beiden Teilbereichen ist für wertgebende 

Tierarten weitgehend von geringer Bedeutung. So stellen die monotonen Flächen für den 

Großteil der im Umfeld zu erwartenden Vogelarten weder ein relevantes Nahrungshabitat noch 

ein geeignetes Bruthabitat dar. Denkbar ist eine Nutzung der Offenlandflächen als Jagdhabitat 

für Fledermäuse. Im Hinblick auf das, im Bereich intensiv bewirtschafteter Nutzflächen erwar-

tete, geringe Insektenvorkommen ist allerdings von einer eingeschränkten Eignung als 

Nahrungshabitat auszugehen.  

Die ruderalisierenden Bereiche der Teilfläche „Großflächiger Einzelhandel“ bieten u.a. Tagfal-

tern und Heuschrecken einen Lebensraum und bieten daher Vögeln und Fledermäusen ein 

Nahrungshabitat. 

Die wenigen Einzelbäume im Bereich der beiden Teilflächen bieten Vögeln ein relevantes 

Bruthabitat, diese könnten auch als Sommer- und Winterquartier für Fledermäuse dienen. 

Weiterhin weisen die Bäume bereits Totholzanteile auf und sind daher auch für Totholzkäfer 

als potentielles Habitat geeignet. 
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Auch der zunehmend sukzessiv verwildernde Garten ist ein potentieller Lebensraum u.a. für 

Vögel, Insekten und Reptilien. 

Die Holzlagerplätze im Nordosten, vereinzelt vorhandene Holzreste im Bereich der Walnuss-

bäume sowie der nördlich angrenzende Bahndamm stellen potentielle Habitate für Eidechsen 

dar. Ein Vorkommen von Zauneidechse (Lacerta agilis, RL D V, RL BW V, FFH Anh. IV) 

und/oder Mauereidechse (Podarcis muralis, RL D V, RL BW 2, FFH Anh. IV) ist dementspre-

chend möglich.  

Weitere wertgebende Tierarten(-gruppen), wie z.B. Amphibien sind infolge der Strukturarmut 

bzw. der Habitatausstattungen im Bereich der neu auszuweisenden Fläche nicht zu erwarten.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass ein Vorkommen wertgebender Tierarten im 

Bereich der neu auszuweisenden Fläche möglich ist. Im Zuge der Erstellung des Umweltbe-

richts zum Bebauungsplan sind daher faunistische Untersuchungen erforderlich.  

Dies gilt v.a. für die Tiergruppen/-arten Vögel, Reptilien und Tagfalter. 

5 Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Umsetzung des Vorhabens 

Wie bereits erläutert sollen die östlichen Bereiche der 58. FNP-Änderung als „Großflächiger 

Einzelhandel“ (0,95 ha) und als „Pilotprojekt Innovatives Energiekonzept (1,06 ha) ausgewie-

sen werden. 

Im Bereich „Großflächiger Einzelhandel“ sollen neben einem für die Gemeinde Riegel dringend 

benötigten Vollsortimenter mit einer Verkaufsfläche von max. 1.200 m² in untergeordnetem 

Umfang auch Kleingewerbe, Dienstleistungen und Wohnungen vorgesehen werden. 

Im Bereich „Pilotprojekt innovatives Energiekonzept“ ist die Wärme- und Energieversorgung 

des Gesamtgebietes „Breite III“ vorgesehen. Anstelle eines Blockheizkraftwerkes ist eine 

Pyrolyseanlage vorgesehen, in der organische Materialien wie Hackschnitzel oder Grünschnitt 

zu Pflanzenkohle vergast werden. Durch die Fermentierung mit verschiedenen Mikroorganis-

men wird diese zu Terra Preta veredelt, was in der Landwirtschaft eingesetzt werden kann. 

Darüber hinaus könnten in untergeordnetem Umfang Tiny Houses und gemeinschaftlich 

genutzte Gärten vorgesehen werden 

Die Verwirklichung des Vorhabens wird sich auf die Entwicklung der Schutzgüter voraussicht-

lich wie folgt auswirken: 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Durch die Errichtung von Gebäuden und betrieblichen Anlagen sowie die Herstellung von 

Verkehrsflächen werden entsprechend Flächen neu versiegelt/beansprucht. Dem Schutzgut 

Boden werden demnach Flächen entzogen. Die im Bereich der geplanten Nutzungen als hoch 
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bis sogar sehr hochwertig einzustufenden Bodenfunktionen für die „Natürliche Bodenfrucht-

barkeit“, als „Filter und Puffer für Schadstoffe“ sowie als „Ausgleichskörper im Wasserkreislauf“ 

gehen in den versiegelten Bereichen vollständig verloren. Die Eingriffe in das Schutzgut Boden 

sind durch entsprechende bodenaufwertende Maßnahmen auszugleichen. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Die Grundwasserneubildung wird durch die Versiegelung/Verdichtung von Flächen negativ 

beeinflusst. Festsetzungen im Bebauungsplan hinsichtlich der Pflasterung von Wegen und der 

Befestigung von Parkflächen mit wasserdurchlässigem Material sowie der Versickerung des 

Dachabflusses könnten zur Verringerung dieser Beeinträchtigung beitragen. Großräumig 

gesehen wird die Grundwasserneubildung nicht in relevantem Ausmaß vermindert, da im 

weiteren Umfeld der neu auszuweisenden Flächen ausreichend große Ausgleichsflächen 

vorhanden sind.  

Gemäß geplantem Entwässerungskonzept soll eine Regenwasserbehandlung erfolgen, 

welches das anfallende Wasser im Gebiet behält und den Bewohnern nach einer Klärung 

wieder zur Verfügung stellt. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft 

Eingriffe in das Schutzgut Klima / Luft sind vor allem im unmittelbaren Bereich der Vorhaben-

fläche zu erwarten. Durch den zu erwartenden Anliegerverkehr ist mit einer entsprechend 

erhöhten Lärm- und Schadstoffbelastung zu rechnen.  

Weiterhin sind lokalklimatische Veränderungen zu erwarten. Durch die Versiegelung von 

Flächen ist insbesondere im Sommer von einer Erwärmung des Gebiets gegenüber dem 

bisherigen Zustand auszugehen. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass durch eine Bebauung 

die Funktion der Fläche als klimatisch wichtiger Freiraumbereich mit besonderer thermischer 

und/oder lufthygienischer Ausgleichsfunktion (s. Kap. 3) zumindest teilweise verloren geht. Im 

Hinblick auf die verbleibende Freiraumflächen im Umfeld der Vorhabensfläche ist diesbezüg-

lich allerdings mit keiner erheblichen Beeinträchtigung zu rechnen. 

Bei der Planung soll den Erfordernissen des Klimaschutzes gemäß § 1a, Abs. 5 BauGB durch 

Maßnahmen in hohem Maße Rechnung getragen werden. Teil des Gesamtkonzeptes ist ein 

CO2-freies Energiekonzept, eine Wärmeversorgung sowie eine Regenwasserbehandlung, die 

das anfallende Wasser im Gebiet behält und den Bewohnern nach einer Klärung wieder zur 

Verfügung stellt.   

Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Im Zuge einer Bebauung der neu auszuweisenden Gewerbegebietsfläche gehen überwiegend 

Biotoptypen mit einer (sehr) geringen Bedeutung für den Naturhaushalt, wie etwa landwirt-

schaftlich intensiv genutzte Flächen oder Lagerplätze, verloren.  
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Von naturschutzfachlich höherer Bedeutung sind die wenigen Einzelbäume auf beiden Teilflä-

chen, die aufkommende Ruderalvegetation im Teilbereich „Großflächiger Einzelhandel“ sowie 

der verwildernde Gartenbereich im Teilbereich „Innovatives Energiekonzept“. 

Im Hinblick auf die vorhandenen Biotopstrukturen ist das Plangebiet für beide Teilbereiche als 

„verarmt, aber noch artenschutzrelevant“ einzustufen (Wertstufe 5 nach Kaule 1991 & Reck 

1996)8. Das Vorkommen von wertgebenden Arten ist daher nicht gänzlich auszuschließen. 

Das Konfliktpotenzial (Schwere und Komplexität der Auswirkungen) wird als gering - mittel 

eingestuft. 

Die potentiell mögliche erhebliche Beeinträchtigung europarechtlich oder streng geschützter 

Arten gem. §§ 19 und 44 BNatSchG sowie weiterer wertgebender Arten (Schädigungs- und 

Störungsverbote im Sinne von § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG) kann ggf. 

durch entsprechende Vermeidungs- und/oder (vorgezogene) Ausgleichsmaßnahmen 

verhindert werden. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild 

Die neu auszuweisende Fläche verfügt über wenig landschafsbildprägende Elemente, wie 

Einzelbäume und Gehölzstrukturen. Der mögliche Verlust dieser Elemente wird zu einer 

weiteren Abwertung dieses Bereichs aus landschaftsästhetischer Sicht führen.   

Die Überprägung unbebauter Offenlandflächen und der damit einhergehenden weiteren 

Flächenversiegelung führt insgesamt zu einer gewissen Abwertung des Landschaftsbildes. 

Diese kann durch eine möglichst umfangreiche Eingrünung bzw. durch den Erhalt von Gehöl-

zen reduziert werden. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch-, Kultur und Sachgüter 

Durch den erwarteten Baustellen- und Anliegerverkehr ist im Bereich des Vorhabens sowie in 

dessen Umfeld mit einer (temporär) erhöhten Lärm- und Schadstoffbelastung zu rechnen. 

Betroffenheiten ergeben sich vor allem in den südlich angrenzenden Wohngebieten, dort ist 

allerdings bereits eine gewisse Vorbelastung durch den Verkehr der L 115 vorhanden. 

Die (Nah-)Erholungsfunktion wird durch die Beanspruchung der neu auszuweisende Fläche 

insgesamt nicht wesentlich beeinträchtigt, da die angrenzend vorhandenen Offenlandflächen 

eine Ersatzfunktion erfüllen können.  

 

 
8 KAULE, G. (1991): Arten- und Biotopschutz. 2. Aufl.– 519 S.; Stuttgart (Verlag Eugen Ulmer) 

RECK, H. (1996): Flächenbewertung für die Belange des Arten- und Biotopschutzes. – In: Bewertung im 
Naturschutz.  Ein Beitrag zur Begriffsbestimmung und Neuorientierung in der Umweltplanung: 71-112; Beiträge 
der Akademie für Natur- und Umweltschutz Bad.-Württ., 23. 
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Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtrealisierung des Vorhabens  

Bei einer Nichtrealisierung des Vorhabens ist von einer Fortsetzung der derzeitig erfolgenden 

landwirtschaftlichen Nutzung auszugehen.  

6  Prüfung der Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen  

Folgende Maßnahmen eignen sich zur Vermeidung bzw. als Ausgleich für die zu erwartenden 

Eingriffe in Natur und Landschaft: 

1. Durchführung von landschaftspflegerischen Maßnahmen (mit u.a. bodenaufwertender 

Wirkung) im oder im Umfeld des Vorhabens zur besseren Strukturierung der 

Landschaft (Ausgleich des Eingriffs in Biotoptypen und Boden) 

2. Ggf. Durchführung von artenschutzfachlichen Maßnahmen (potenziell erforderliche 

Ausgleichsmaßnahmen zur Vermeidung des Eintretens von Verbots-Tatbeständen 

nach § 44 BNatSchG) 

3. Erhalt des vorhandenen Altbaumbestandes v.a. im Bereich der Bahnlinie 

4. Eingrünung des Plangebiets u.a. mit standortgerechten, gebietsheimischen Gehölzen 

(Ausgleich des Eingriffs in Biotoptypen, Aufwertung des Landschaftsbildes) 

5. Dauerhafte Kontrolle der Entwicklung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Es ist davon auszugehen, dass die Eingriffe in den Naturhaushalt, das Landschaftsbild sowie 

das Schutzgut Mensch, Kultur- und Sachgüter durch entsprechende Maßnahmen ausgegli-

chen werden können. 

7 Prüfung alternativer Planungsmöglichkeiten 

Der Planbereich ist unter Berücksichtigung des gesamten Planungskonzeptes zum Vorhaben 

„Breite III“ (möglichst energieautarkes Öko-Quartier mit Photovoltaik, Solarthermie, 

Regenwassernutzung, Abwasseraufbereitung, Müllverwertung, natürlichen Baumaterialien, 

partieller Selbstversorgung) sinnvoll gewählt. Alternative Planungsvarianten an anderer Stelle 

sind daher nicht gegeben. 

8 Zusätzliche Angaben 

Verfahrensweise 

Der Umweltbericht wurde auf Grundlage der nachfolgenden Quellen verfasst: 

 GVV Nördlicher Kaiserstuhl, Begründung zur 58. FNP-Änderung (2022) 

 Regionalplan „Südlicher Oberrhein“ (2019) 
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 Landschaftsrahmenplan „Südlicher Oberrhein“ (2013) 

 Flächennutzungsplan GVV Nördlicher Kaiserstuhl (2003) 

 Daten zu Boden und (Hydro-)Geologie des LGRB (Datenabfrage Juni 2022) 

Monitoring zu den Maßnahmen des Naturschutzes 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes werden entsprechend landschaftspflegeri-

sche und ggf. artenschutzfachliche Maßnahmen festgesetzt. Zur Gewährleistung der fachge-

rechten Umsetzung und Pflege der Maßnahmen sind diese 1 x jährlich zu überprüfen und zu 

dokumentieren. Bei Bedarf werden entsprechende Maßnahmen ergriffen, um die Funktionser-

füllung der Maßnahmen zu gewährleisten. 

9 Zusammenfassung 

Der GVV Nördlicher Kaiserstuhl plant die 58. Änderung des Flächennutzungsplans. Die neu 

auszuweisenden Flächen grenzen sowohl westlich als auch östlich an den bereits rechtskräf-

tigen Bebauungsplan „Breite III“ an. Mit den Flächenausweisungen soll das Konzept des 

Bereiches „Breite III“ (Stand Juni 2022) bauleitplanerisch umgesetzt werden. Ziel der Gesamt-

planung ist ein möglichst energieautarkes Öko-Quartier mit Photovoltaik, Solarthermie, 

Regenwassernutzung, Abwasseraufbereitung, Müllverwertung, natürlichen Baumaterialien, 

partieller Selbstversorgung und weiteren Maßnahmen. Im westlichen Bereich der 58. FNP-

Änderung werden Versorgungs- und Grünflächen ausgewiesen, im östlichen Bereich Flächen 

für den „Großflächigen Einzelhandel“ und „Pilotprojekt innovatives Energiekonzept“. In dieser 

Unterlage wurden die östlichen Bereiche der 58. FNP-Änderung betrachtet. 

Die wesentliche Beeinträchtigung der Umwelt geht von der Versiegelung von Flächen aus, die 

sich negativ auf die Schutzgüter Boden und Wasser auswirken werden. Die Beanspruchung 

des Bodens ist dauerhaft, der Eingriff in Natur und Landschaft daher ebenfalls.  

Darüber hinaus erfolgt ein Verlust von überwiegend naturschutzfachlich geringwertigen, klein-

flächig auch von mittelwertigen Biotoptypen.  

Die potentiell mögliche erhebliche Beeinträchtigung europarechtlich oder streng geschützter 

Arten gem. §§ 19 und 44 BNatSchG sowie weiterer wertgebender Arten (Schädigungs- und 

Störungsverbote im Sinne von § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG) kann ggf. 

durch entsprechende Vermeidungs- und/oder (vorgezogene) Ausgleichsmaßnahmen 

verhindert werden. 

Um die (potenziellen) Eingriffe in Natur und Landschaft zu vermeiden bzw. auszugleichen, sind 

im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Maßnahmen des Natur- und ggf. Artenschut-

zes sowie der Landschaftspflege durchzuführen.  
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Grundsätzlich stellt sich die Fläche als Standort für das Vorhaben als geeignet dar. Ein alter-

nativer Standort, der geringere Eingriffe in den Naturhaushalt erzeugen würde, wurde nicht 

ermittelt.  
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1 Beschreiben des Vorhabens 

Der GVV Nördlicher Kaiserstuhl plant die 58. Änderung des Flächennutzungsplans.  Die neu 

auszuweisenden Flächen grenzen sowohl westlich als auch östlich an den bereits rechtskräf-

tigen Bebauungsplan „Breite III“ an. Mit den Flächenausweisungen soll das Konzept des 

Bereiches „Breite III“ (Stand Juni 2022) bauleitplanerisch umgesetzt werden. Ziel der Gesamt-

planung ist ein möglichst energieautarkes Öko-Quartier mit Photovoltaik, Solarthermie, 

Regenwassernutzung, Abwasseraufbereitung, Müllverwertung, natürlichen Baumaterialien, 

partieller Selbstversorgung und weiteren Maßnahmen. Im westlichen Bereich der 58. FNP-

Änderung werden Versorgungs- und Grünflächen ausgewiesen, im östlichen Bereich Flächen 

für den „Großflächigen Einzelhandel“ und „Pilotprojekt innovatives Energiekonzept“. In dieser 

Unterlage werden die westlichen Bereiche der 58. FNP-Änderung betrachtet (nachfolgend als 

Plangebiet bezeichnet), für die östlichen Bereiche wurde eine separate Unterlage erstellt. 

 

Abbildung 1: Lage des Plangebiets (blau umrahmt: neu auszuweisende Fläche, rot umrahmt: 
gesetzlich geschützte Biotope). 

Das Plangebiet unterlag bisher überwiegend einer intensiven ackerbaulichen Nutzung, im 

östlichen Bereich befinden sich auch Obstbaumbestände auf Grünland.  
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2  Gesetzliche Grundlagen und weitere Vorgaben 

Für die Belange des Umweltschutzes ist nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umwelt-

prüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt 

und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. „Die Gemeinde legt dazu für 

jeden Bauleitplan fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange 

für die Abwägung erforderlich ist. Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegen-

wärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und 

Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemessener Weise verlangt werden kann. Das Ergeb-

nis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. Wird eine Umweltprüfung für 

das Plangebiet oder für Teile davon in einem Raumordnungs-, Flächennutzungs- oder Bebau-

ungsplanverfahren durchgeführt, soll die Umweltprüfung in einem zeitlich nachfolgend oder 

gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf zusätzliche oder andere erhebliche 

Umweltauswirkungen beschränkt werden“ (§ 2(4) BauGB). 

Die Ergebnisse der Umweltprüfung werden in einem Umweltbericht dargestellt. Dieser ist ein 

selbständiger Teil der Begründung des Bauleitplanes. 

3  In Fachgesetzen und Fachplänen festgelegte Ziele des Umweltschutzes 

Nach Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sind im Umweltbericht die in den 

einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für 

den Bauleitplan von Bedeutung sind, und die Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei 

der Aufstellung berücksichtigt wurden, aufzuführen. 

Das Plangebiet ist laut Regionalplan Südlicher Oberrhein1 als „Landwirtschaftliche Vorrangflur 

Stufe 1“ gekennzeichnet. Zudem ist die Fläche als Vorranggebiet zur Sicherung von Wasser-

vorkommen Zone C ausgewiesen. An den westlichen Rand grenzt eine Regionale Grünzäsur 

an das Vorhaben an.  

Im Landschaftsrahmenplan Südlicher Oberrhein (2013)2 liegt die Fläche darüber hinaus in 

einem klimatisch wichtigen Freiraumbereich mit thermischer und/oder lufthygienischer 

Ausgleichsfunktion, so wie in einem Bereich mit zusätzlichen potenziellen Luft- und/oder 

Wärmebelastungsrisiken durch verminderten Luftaustausch.  

Nördlich der Kaiserstuhl-Bahnlinie / westlich des Plangebiets befindet sich ein gesetzlich 

geschütztes Biotop Nr. 178123160423 „Feldhecke an der Bahnlinie W Riegel“. 

Das Vogelschutzgebiet „Kaiserstuhl“ verläuft ca. 500 m südlich des Plangebiets. 

 
1 Regionalverband Südlicher Oberrhein: Regionalplan (2019) 
2 Regionalverband südlicher Oberrhein: Landschaftsrahmenplan (2013) 



   

Peter Lill – Fachbüro für Umweltplanung & Naturschutz, Projekt 1-21-25: GVV Nördlicher Kaiserstuhl –  
58. FNP-Änderung, Teilflächen West                                               

Seite 5 

  

4  Bestandsaufnahme des Umweltzustandes   

4.1 Naturraum, Geologie, Boden, Wasser, Klima / Luft, Landschaftsbild 

Das Plangebiet befindet sich im Naturraum Nr. 210 „Offenburger Rheinebene“. Etwa 600 m 

südlich geht dieser in den Naturraum Nr. 203 „Kaiserstuhl“, 1.200 m östlich in den Naturraum 

Nr. 202 „Breisgauer Bucht“, über.  

Die Bodeneigenschaften sind einheitlich, es steht eine humose Pararendzina an. Bodentypen 

sind hinsichtlich deren Funktionen als „Filter und Puffer für Schadstoffe“, „Ausgleichskörper im 

Wasserkreislauf“ sowie hinsichtlich der „Natürlichen Bodenfruchtbarkeit“ als hoch bis sehr 

hochwertig einzustufen.3 Im Hinblick auf die intensive ackerbauliche Nutzung ist allerdings 

insbesondere im Oberbodenbereich von einer Beeinträchtigung der Bodenfunktionen auszu-

gehen. 

Gemäß Hydrogeologischer Karte Baden-Württemberg liegt die Vorhabensfläche im Bereich 

der hydrogeologischen Einheit „Kaiserstuhl“ im Übergang zur Einheit „Quartäre/Pliozäne 

Sande und Kiese im Oberrheingraben“.4 Im Bereich der neu auszuweisenden Fläche ist aller-

dings von einer relativ ergiebigen Grundwasserführung auszugehen5 gegenüber dem Grund-

wassergeringleiter „Kaiserstuhl“.  

Das Gebiet ist klimatisch der wärmebegünstigten Oberrheinebene zuzuordnen. Warme Som-

mer und milde, schneearme Winter sind hierfür kennzeichnend. Das Jahresmittel der Tempe-

ratur beträgt rd. 10,5° Celsius, die Jahresniederschläge bewegen sich im Bereich von rd. 

920 mm. 

Das Landschaftsbild im Planbereich ist sowohl durch eine intensive landwirtschaftliche 

Nutzung als auch durch eine extensive Bewirtschaftung gekennzeichnet. Von hoher Bedeu-

tung für das Landschaftsbild sind die beiden mit alten Obstgehölzen bestandenen Bereiche, 

die eine wichtige optische Leitstruktur in einer sonst eher ausgeräumten Kulturlandschaft 

bilden. 

4.2  Mensch, Kultur- und Sachgüter 

Die Gemeinde Riegel ist durch den Regionalplan (2019) als „Gemeinde mit verstärkter Sied-

lungstätigkeit für die Funktion Gewerbe (Siedlungsbereiche Gewerbe)“ ausgewiesen (Katego-

rie C)6. Des Weiteren liegt die Gemeinde auf einer „Regionalen Entwicklungsachse“. Entwick-

lungsachsen bieten wichtige Entwicklungspotenziale für den grenzübergreifenden Leistungs-

austausch, die innere Erschließung der Region und den Anschluss ländlicher Teilräume an die 

 

3 Datenabfrage LGRB-Kartendienst, April 2022 
4 Datenabfrage LGRB-Kartendienst, April 2022  
5 Hydrogeologische Einheiten in Baden-Württemberg. Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-

Württemberg, 2013 
6 Regionalverband Südlicher Oberrhein: Regionalplan (2019) 
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großen Verkehrsinfrastrukturen im Rheintal, so wie ein integrierte Siedlungs- und Nahver-

kehrsplanung.7 

Im Bereich des Vorhabens befinden sich keine im Regionalplan und im Flächennutzungsplan 

verzeichneten Denkmale, Denkmalensembles, Bodendenkmale oder archäologisch bedeu-

tende Landschaften. 

Freiflächen in Ortsrandlage verfügen im Allgemeinen über eine gewisse (Nah-)Erholungsfunk-

tion. Im Hinblick auf die geringe landschaftsästhetische Bedeutung der Fläche (Strukturarmut, 

Verkehrswegnähe etc.) sowie die intensive Landbewirtschaftung ist allerdings von einer ver-

gleichsweise geringen Bedeutung des Gebiets zur (Nah-)Erholung auszugehen. Die an das 

Plangebiet angrenzenden Wirtschaftswege werden jedoch intensiv von Spaziergängern (mit 

Hunden) genutzt. 

4.3 Biotoptypen, Artenschutz 

Biotoptypen 

Die nachfolgende Beschreibung der Biotoptypen beruht auf Grundlage einer Begehung im Juni 

2022.  

Im östlichen Teilbereich der Fläche erfolgte bis vor Kurzem eine intensive landwirtschaftliche 

Nutzung. Im Zuge der geplanten Nutzungsänderung werden die Flächen nun nicht mehr 

bewirtschaftet und ruderalisieren zunehmend (s. Foto 1). Auf der Fläche steht auch ein Stark-

strommast. Westlich angrenzend an die Fläche verläuft der Sankertgraben, der eher einen 

naturfernen Charakter hat (geradliniger Verlauf, keine Prall- oder Gleithänge). 

Westlich an diese ehemals intensiv genutzte Fläche schließt ein 15 – 20 m breiter Obstbaum-

bestand überwiegend aus Walnuss- und Kirschbäumen auf Grünland an. Bei den Gehölzen 

handelt es sich um einen hochwüchsigen Altbestand, z.T. mit Baumhöhlen und rissiger Rinde. 

Der Unterwuchs wird regelmäßig gemäht ist aber durch die starke Beschattung entsprechend 

wenig artenreich. Der angrenzende Grünlandstreifen kann als Mischtyp aus Intensivgrünland 

und Fettwiese angesprochen werden. Dort befindet sich auch ein Holzlagerplatz. 

Der östliche Teilbereich der auszuweisenden Flächen ist fast ausschließlich durch eine inten-

sive landwirtschaftliche Nutzung geprägt (Maisanbau). Im Übergang zum bereits rechtskräfti-

gen Bebauungsplan „Breite III““ befindet sich ein weiterer Grünlandstreifen auf welchem im 

nördlichen Bereich großwüchsige Walnuss-Bäume stocken (Foto 3). Zwei der Gehölze weisen 

Baumhöhlen auf. 

 

 
7 Regionalverband Südlicher Oberrhein: Regionalplan (2019) 
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Foto 1: Teilbereich westliche „Grünfläche“ (Blickrichtung Nordwest, Foto vom 30.06.2022) 

 

Foto 2: Teilbereich „Versorgungsfläche“ mit Obstbaumbestand und Holzlagerplatz (Blickrich-
tung Südwest, Foto vom 30.06.22) 
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Foto 3: Östlicher Teilbereich „Grünflächen“ mit Acker und Baumreihe (Blickrichtung Nord-
westen, Foto vom 23.02.22) 

Arten 

Die nachfolgenden Informationen beruhen auf einer Einschätzung des Habitatpotentials ggf. 

vorkommender Arten während einer Übersichtsbegehung im Juni 2022. 

Die ruderalisierenden Flächen im westlichen Teilbereich des Plangebiets sind ein potentieller 

Lebensraum für Insekten (z.B. Tagfalter) und demzufolge auch als Jagdhabitat für Fleder-

mäuse und Vögel relevant. Für Reptilien und Amphibien sowie weiteren Arten bieten die 

Standortbedingungen nur begrenzt einen nutzbaren Lebensraum. 

Von deutlich höherer artenschutzrechtlicher Bedeutung ist der Bereich der beiden Grün-

landstreifen mit den darauf stockenden Obstgehölzen (meist Walnussbäume). Die Bäume sind 

ein relevantes Bruthabitat für Vögel und könnten auch Fledermäusen als Sommer- oder 

Winterquartier dienen. Da es sich um Altbestände handelt ist auch ein Vorkommen von 

Totholzkäfern möglich. Das Grünland bietet weiterhin v.a. Insekten einen Lebensraum. Die 

Holzlagerflächen im Bereich des Grünlandes könnten weiterhin als Lebensraum für Eidechsen 

dienen. Ein Vorkommen von Zauneidechse (Lacerta agilis, RL D V, RL BW V, FFH Anh. IV) 

und/oder Mauereidechse (Podarcis muralis, RL D V, RL BW 2, FFH Anh. IV) ist 

dementsprechend möglich. 

Die intensiv bewirtschafteten Ackerflächen im östlichen Teilbereich „Grünflächen“ sind für 

wertgebende Tierarten weitgehend von geringer Bedeutung. Sie stellen sowohl für die im 
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Umfeld zu erwartenden Vogelarten als auch für Fledermäuse weder ein relevantes Nahrungs-

habitat noch ein geeignetes Bruthabitat dar.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass ein Vorkommen wertgebender Tierarten im 

Bereich der neu auszuweisenden Fläche möglich ist. Im Zuge der Erstellung des Umweltbe-

richts zum Bebauungsplan sind daher faunistische Untersuchungen erforderlich.  

Dies gilt v.a. für die Tiergruppen/-arten Vögel, Reptilien und Tagfalter. 

5 Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Umsetzung des Vorhabens 

Wie bereits erläutert sollen die westlichen Bereiche der 58. FNP-Änderung als „Grünflächen“ 

(0,42 ha) und als „Versorgungsfläche“ (0,39 ha) ausgewiesen werden. 

Die beiden vorgesehenen Grünflächen sollen als Ausgleichsfläche für das Gesamtgebiet und 

ggf. auch als gemeinschaftlich genutzte Gärten dienen. 

Im Bereich „Versorgungsfläche“ soll das Abwasser des Gesamtgebietes mittels Pflanzenklär-

anlage behandelt und anschließend den Bewohnern des Gebietes als Grauwasser wieder zur 

Verfügung gestellt werden. 

Die Verwirklichung des Vorhabens wird sich auf die Entwicklung der Schutzgüter voraussicht-

lich wie folgt auswirken: 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Durch die Errichtung der Pflanzenkläranlage wird es zu einer Überformung der bestehenden 

Bodeneigenschaften kommen. Die Böden sind allerdings durch die bisherige intensive land-

wirtschaftliche Nutzung entsprechend vorbelastet. In den weiteren Bereichen ist nicht mit einer 

erheblichen Beeinträchtigung des Bodens zu rechnen, im Bereich der auszuweisenden Grün-

flächen könnte durch eine extensive Nutzung sogar eine Verbesserung der Bodeneigenschaf-

ten erzielt werden. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Die Grundwasserneubildung wird durch die Nutzungen im westlichen Teilbereich der 58. FNP-

Änderung im Wesentlichen nicht erheblich betroffen sein. 

Mit Hilfe der Pflanzenkläranlage kann das Grauwasser wieder den Bewohnern des Gebiets 

zur Verfügung gestellt werden, wodurch der Grundwasserspeicher durch die entfallende 

Entnahme geschont wird.  
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Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft 

Dauerhafte Eingriffe in das Schutzgut Klima / Luft sind im unmittelbaren Bereich der Vorha-

bensfläche nicht zu erwarten. Die vorgesehenen Nutzungen (Ausgleichsflächen, Gartenanla-

gen, Pflanzenkläranlage) werden den Klima- und Lufthaushalt eher positiv fördern. 

Bei der Planung wird den Erfordernissen des Klimaschutzes gemäß § 1a, Abs. 5 BauGB durch 

die vorgesehene Nutzung in hohem Maße Rechnung getragen. Teil des Gesamtkonzeptes ist 

ein CO2-freies Energiekonzept, eine Wärmeversorgung sowie eine Regenwasserbehandlung, 

die das anfallende Wasser im Gebiet behält und den Bewohnern nach einer Klärung wieder 

zur Verfügung stellt. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Die gehölzbestandenen Bereiche, die Grünlandflächen sowie die ruderalisierenden Flächen 

im westlichen Bereich sind artenschutzrechtlich zumindest von lokaler Bedeutung. Ein 

Vorkommen wertgebender Tierarten ist möglich, dies trifft vor allem auf die Tierarten/-gruppen 

Vögel, Fledermäuse, Reptilien und Insekten (Tagfalter) zu. 

Die potentiell mögliche erhebliche Beeinträchtigung europarechtlich oder streng geschützter 

Arten (Zauneidechse) gem. §§ 19 und 44 BNatSchG sowie weiterer wertgebender Arten 

(Schädigungs- und Störungsverbote im Sinne von § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG) kann durch entsprechende Vermeidungs- und/oder (vorgezogene) Ausgleichs-

maßnahmen verhindert werden. 

Die bisher vorgesehene Nutzung der Flächen lässt jedoch die Möglichkeit zu, ggf. betroffene 

wertgebende Arten innerhalb des Plangebiets durch gezielte Maßnahmen zu erhalten bzw. zu 

fördern.  

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild 

Durch die vorgesehene Nutzung der Teilflächen könnte es zu einem Verlust von landschafts-

bildprägenden Elementen (Obstbaumreihen auf Grünland) kommen. Dies würde mit einer 

deutlichen Abwertung des Landschaftsbildes einhergehen.  

Planungstechnisch erscheint es allerdings möglich, diese Teilbereiche zu erhalten oder ggf. 

ähnliche Strukturen im unmittelbaren Bereich wieder herzustellen. 

Unter dieser Annahme könnte einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes entgegengewirkt 

werden, ggf. wäre sogar eine Aufwertung dieses Schutzguts möglich. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch-, Kultur und Sachgüter 

Durch den zu erwarteten Baustellenverkehr im Zuge der Herstellung des Pflanzenklärbeckens 

ist mit einer temporär erhöhten Lärm- und Schadstoffbelastung zu rechnen.  
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Die (Nah-)Erholungsfunktion wird durch die vorgesehene Nutzung der neu auszuweisenden 

Fläche insgesamt nicht beeinträchtigt. Die mögliche Anlage von gemeinschaftlichen Gärten 

würde sogar zu einer Verbesserung der Naherholungsfunktion führen.  

Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtrealisierung des Vorhabens  

Bei einer Nichtrealisierung des Vorhabens ist von einer Fortsetzung der derzeitig erfolgenden 

landwirtschaftlichen Nutzung auszugehen.  

6  Prüfung der Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen  

Folgende Maßnahmen eignen sich zur Vermeidung bzw. als Ausgleich für die zu erwartenden 

Eingriffe in Natur und Landschaft: 

1. Durchführung von landschaftspflegerischen Maßnahmen (mit u.a. bodenaufwertender 

Wirkung) im Plangebiet oder im Umfeld des Vorhabens zur besseren Strukturierung 

der Landschaft (Ausgleich des Eingriffs in Biotoptypen und Boden) 

2. Ggf. Durchführung von artenschutzfachlichen Maßnahmen (potenziell erforderliche 

Ausgleichsmaßnahmen zur Vermeidung des Eintretens von Verbots-Tatbeständen 

nach § 44 BNatSchG) im oder im Umfeld des Plangebiets 

3. Erhalt und Förderung der vorhandenen Gehölzstrukturen 

4. Eingrünung des Plangebiets u.a. mit standortgerechten, gebietsheimischen Gehölzen 

(Ausgleich des Eingriffs in Biotoptypen, Aufwertung des Landschaftsbildes) 

5. Dauerhafte Kontrolle der Entwicklung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Es ist davon auszugehen, dass die Eingriffe in den Naturhaushalt, das Landschaftsbild sowie 

das Schutzgut Mensch, Kultur- und Sachgüter durch entsprechende Maßnahmen ausgegli-

chen werden können. 

7 Prüfung alternativer Planungsmöglichkeiten 

Der Planbereich ist unter Berücksichtigung des gesamten Planungskonzeptes zum Vorhaben 

„Breite III“ (möglichst energieautarkes Öko-Quartier mit Photovoltaik, Solarthermie, Regen-

wassernutzung, Abwasseraufbereitung, Müllverwertung, natürlichen Baumaterialien, partieller 

Selbstversorgung) sinnvoll gewählt. Alternative Planungsvarianten an anderer Stelle sind 

daher nicht gegeben. 
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8 Zusätzliche Angaben 

Verfahrensweise 

Der Umweltbericht wurde auf Grundlage der nachfolgenden Quellen verfasst: 

 GVV Nördlicher Kaiserstuhl, Begründung zur 58. FNP-Änderung (2022) 

 Regionalplan „Südlicher Oberrhein“ (2019) 

 Landschaftsrahmenplan „Südlicher Oberrhein“ (2013) 

 Flächennutzungsplan GVV Nördlicher Kaiserstuhl (2003) 

 Daten zu Boden und (Hydro-)Geologie des LGRB (Datenabfrage April 2022) 

Monitoring zu den Maßnahmen des Naturschutzes 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes werden entsprechend landschaftspflegeri-

sche und ggf. artenschutzfachliche Maßnahmen festgesetzt. Zur Gewährleistung der fachge-

rechten Umsetzung und Pflege der Maßnahmen sind diese 1 x jährlich zu überprüfen und zu 

dokumentieren. Bei Bedarf werden entsprechende Maßnahmen ergriffen, um die Funktionser-

füllung der Maßnahmen zu gewährleisten. 

9. Zusammenfassung 

Der GVV Nördlicher Kaiserstuhl plant die 58. Änderung des Flächennutzungsplans. Die neu 

auszuweisenden Flächen grenzen sowohl westlich als auch östlich an den bereits rechtskräf-

tigen Bebauungsplan „Breite III“ an. Mit den Flächenausweisungen soll das Konzept des 

Bereiches „Breite III“ (Stand Juni 2022) bauleitplanerisch umgesetzt werden. Ziel der Gesamt-

planung ist ein möglichst energieautarkes Öko-Quartier mit Photovoltaik, Solarthermie, 

Regenwassernutzung, Abwasseraufbereitung, Müllverwertung, natürlichen Baumaterialien, 

partieller Selbstversorgung und weiteren Maßnahmen. Im westlichen Bereich der 58. FNP-

Änderung werden Versorgungs- und Grünflächen ausgewiesen, im östlichen Bereich Flächen 

für den „Großflächigen Einzelhandel“ und „Pilotprojekt innovatives Energiekonzept“. In dieser 

Unterlage werden die westlichen Bereiche der 58. FNP-Änderung betrachtet.  

Die vorgesehenen Nutzungen der Flächen (Ausgleichsflächen im Bereich der „Grünflächen“, 

Pflanzenkläranlage) bewirken insgesamt nur eine geringe Belastung der einzelnen Schutz-

güter. Durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen, Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen 

(z.B. Erhalt der Obstgehölze auf Grünland) könnte der Eingriff in Natur und Landschaft 

wesentlich vermindert werden. 

Um die (potenziellen) Eingriffe in Natur und Landschaft zu vermeiden bzw. auszugleichen, sind 

im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Maßnahmen des Natur- und ggf. Artenschut-

zes sowie der Landschaftspflege durchzuführen. 
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Die potentiell mögliche erhebliche Beeinträchtigung europarechtlich oder streng geschützter 

Arten gem. §§ 19 und 44 BNatSchG sowie weiterer wertgebender Arten (Schädigungs- und 

Störungsverbote im Sinne von § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG) kann ggf. 

durch entsprechende Vermeidungs- und/oder (vorgezogene) Ausgleichsmaßnahmen verhin-

dert werden. 

Der Planbereich ist unter Berücksichtigung des gesamten Planungskonzeptes zum Vorhaben 

„Breite III“ (möglichst energieautarkes Öko-Quartier mit Photovoltaik, Solarthermie, Regen-

wassernutzung, Abwasseraufbereitung, Müllverwertung, natürlichen Baumaterialien, partieller 

Selbstversorgung) sinnvoll gewählt. Alternative Planungsvarianten an anderer Stelle sind 

daher nicht gegeben. 



 

58. ÄNDERUNG 
FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

   

Gemeindeverwaltungsverband  
Nördlicher Kaiserstuhl  

 

für die  

Gemeinde Riegel a.K. 
 

 
 

Begründung 
 

 

 
PLANUNGSBÜRO  FISCHER 

 

STADTPLANUNG - ARCHITEKTUR - LANDSCHAFTSPLANUNG 

 

SEPTEMBER  2024 



GVV Nördlicher Kaiserstuhl 
58. Änd. Flächennutzungsplan  für die Gemeinde Riegel a.K. Begründung 

Stand:  Juni  2024 Seite 1 

1 Allgemeines Vorgehen 

Der Flächennutzungsplan (FNP) des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) 
Nördlicher Kaiserstuhl wurde im August 2003 genehmigt. Seither wurde für 58 
Änderungen ein Aufstellungsbeschluss gefasst, der in der Mehrzahl auch zu ei-
nem rechtskräftigen Abschluss geführt wurde.  

In der Gemeinde Riegel am Kaiserstuhl wurde neben dieser 58. Änd. lediglich 
die 60. Änd. für eine gewerbliche Baufläche im Bereich „Kleinfeldele“ im Nordos-
ten der Ortslage beschlossen. Die Änd. befindet sich derzeit im Verfahren. 

 

2 Verfahren 

Mit dem Regierungspräsidium als Höhere Raumordnungsbehörde und dem 
Landratsamt Emmendingen als Genehmigungsbehörde wurde abgestimmt, dass 
im Vorgriff auf die bereits eingeleitete Fortschreibung des FNP für dringende 
Fälle eine punktuelle FNP-Änderung durchgeführt werden kann. Daher hat der 
Gemeinsame Ausschuss des Gemeindeverwaltungsverbandes mit Beschluss 
vom 13.12.2021 das Verfahren zur 58. Änderung des FNP eingeleitet und in der 
Folge die Frühzeitige Anhörung durchgeführt. 

Der Beschluss zur Offenlage wurde am 17.06.2024 gefasst. 

 

 
    Luftbild des Änderungsbereiches (unmaßstäblich) 
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3 Siedlungsentwicklung   

3.1 Regionalplan 

Gemäß den Zielen und Vorgaben 
des Landesentwicklungsplanes 
und des rechtswirksamen Regio-
nalplanes des Regionalverbandes 
Südlicher Oberrhein (RVSO Sept. 
2017) ist die Gemeinde Riegel a.K. 
als Eigenentwicklergemeinde ein-
gestuft und liegt auf der regionalen 
Entwicklungsachse Emmendingen 
- Endingen a.K. - Rheinübergang 
Sasbach.  

Hinsichtlich seiner gewerblichen 
Funktion ist die Gemeinde im 
rechtswirksamen Regionalplan für 
als Siedlungsbereich der Kat. C 
ausgewiesen mit einer gewerbli-
chen Entwicklungsmöglichkeit von 
10 ha. 

 
(Auszug Strukturkarte, RVSO 2017) 

Hinsichtlich der Funktion Wohnen ist die Gemeinde als Eigenentwickler ausge-
wiesen. 
 
Der Änderungsbereich liegt (wie 
ein Großteil der Ortslage von Rie-
gel) in einem Vorranggebiet zur 
Sicherung von Wasservorkom-
men der Kat. C gemäß Plansatz 
3.3. 
Vom Regionalverband wurden 
diesbezüglich keine Bedenken 
vorgebracht. 

 

 
(Auszug Regionalplan, RVSO 2017) 
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3.2 Flächennutzungsplan 

Der Bereich der 58. Änd. des FNP ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
des GVV Nördlicher Kaiserstuhl als landwirtschaftliche Fläche (westlicher Teil), 
Wohnbaufläche (mittlerer Teil) sowie Grünfläche (östlicher Teil) dargestellt (siehe 
nachfolgend). Dementsprechend ist der Bereich auch in der Fortschreibung des 
FNP dargestellt. Nach Rechtskraft der 58. Änd. wird die Flächendarstellung in 
der Fortschreibung des FNP entsprechend nachgetragen. 

In die Darstellung der 58. Änd. wurde auch der rechtskräftige B-Plan „Breite III“ 
übernommen (im uintenstehendenPlan mit 1 bezeichnet). 

 

 

Nachfolgend der Geltungsbereich der beiden B-Pläne „Breite III – Änd. + Erweit.“ 
und „Nahversorger Breite III“, die im Parallelverfahren aufgestellt werden. Für 
beide Pläne wurde gerade die Frühzeitige Beteiligung durchgeführt, die Veröf-
fentlichung (ehemals Offenlage) soll demnächst erfolgen. 

 
Übersichtplan B-Plan „Breite III – Änd. + Erweit.“ (oben) 



GVV Nördlicher Kaiserstuhl 
58. Änd. Flächennutzungsplan  für die Gemeinde Riegel a.K. Begründung 

Stand:  Juni  2024 Seite 4 

 
Übersichtsplan B-Plan „Nahversorger Breite III“ 
. 

 
3.3 Europäisches Netz "Natura 2000" 

 Gemäß kartographischer Darstellung der Gebietsmeldungen für Baden-Württem-
berg nach der FFH-Richtlinie und der EG-Vogelschutzrichtlinie liegen für das 
Plangebiet derzeit keine Hinweise auf das Vorkommen eines gemeldeten oder in 
Meldung befindlichen FFH- oder Vogelschutzgebietes bzw. von Flächen, die 
diesbezüglich die fachlichen Meldekriterien erfüllen, vor. 

 
3.4 Altlasten 

Im Plangebiet der 58. Änderung befindet sich folgende Altlasten-, Altlastenver-
dachtsflächen und entsorgungsrelevante Fläche (Bodenschutz- und Altlastenka-
taster, Stand Dezember 2015) : 

Altablagerung, AA Grubenverfüllung II Feldgasse, Obj.-Nr. 06114-000, historisch 
erfasst BN 1, Handlungsbedarf: entsorgungsrelevant 

Durch die ehemalige Nutzung der genannten Fläche ist mit nutzungsspezifischen 
Bodenverunreinigungen zu rechnen, die entsorgungsrelevant sein können. 

Die Fläche ist im Plan entsprechend dargestellt. 

Bauvorhaben auf der genannten Fläche sind zur Gewährleistung der abfallrecht-
lichen Vorhaben gutachterlich zu begleiten. Bodenaushub kann ohne vorherige 
chemische Untersuchung nicht verwertet werden. Bei Baumaßnahmen anfallen-
der Bodenaushub kann ggf. erhöhte Entsorgungsrelevanz verursachen.  

Auf eine Versickerung von Niederschlagswasser in dem genannten Bereich ist 
aus Gründen des Grundwasserschutzes zu verzichten.  
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3.5 Denkmalschutz 

Das Plangebiet der 58. Änd. des FNP liegt innerhalb einer Fläche, die nach § 2 
DSchG Baden-Württemberg als Kulturdenkmal geschützt ist (s. Liste der archä-
ologischen Kulturdenkmale Listen Nr. 2 + 3). Es handelt sich um das Areal des 
römischen Nordwestvicus, mit der in Richtung Rhein verlaufenden Verbindungs-
straße. Parallel zu dieser Straße sind neben römischen Brandgräbern auch wei-
tere Relikte der städtischen Vicusbebauung zu erwarten. Es ist auch mit Spuren 
der vorrömischen Besiedlung, die bis in die Jungsteinzeit zurückreicht, zu rech-
nen. 

Dabei sind folgende denkmalrelevante Objekte gelsitet: 

- Siedlungen des Neolithikums, der Bronze, der Umenfelderzeit und der Rö-
merzeit sowie Bestattungsplätze des Neolithikums und der Römerzeit (Listen-
Nr. 2) 

- Siedlungen des Neolithikums, der Bronze, der Umenfelderzeit , der Latene-
zeit, der Römerzeit und des Mittelalters und der Neuzeit sowie römerzeitliches 
Kastell, vorgeschichtliche Kreisgrabenanlagen und Bestattungsplatz sowie 
Gräberfelder der Römer- und Merowingerzeit und ein frühneuzeitliches 
Schloss (Listen-Nr. 3 

Nacch Stellungnahme des Landesdenkmalamtes wurden im Plangebiet bereits 
umfassende Rettungsgrabungen durchgeführt. Aktuell läuft noch eine Rettungs-
grabung .Da danach das Plangebiet vollständig archäologisch untersucht ist, 
können weitere Bedenken von unserer Seite zurückgestellt werden mit Aus-
nahme eines Bereiches im Süden der Flurstücke Nr. 4392/2, 4394 und 4395. 
Dies wird im weiteren B-Plan-Verfahren entsprechend bearbeitet. 

Bei Bodeneingriffen ist daher mit archäologischen Funden und Befunden - Kul-
turdenkmalen gern. § 2 DSchG - zu rechnen. 

Alle Maßnahmen, die mit Bodeneingriffen verbunden sind wie Erschließung, 
Oberbodenantrag, Baugrunduntersuchungen sind daher frühzeitig, bereits in der 
Planungsphase, mit der archäologischen Denkmalschutzbehörde im Regie-
rungspräsidium Stuttgart, Landesamt für Denkmalpflege abzustimmen. 

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Be-
funde entdeckt werden, sind gemäß §20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Ge-
meinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, 
Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, 
Brandschichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten  

Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht 
die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 
84.2) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Doku-
mentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im 
Bauablauf zu rechnen. 
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3.6 Freileitung 

Im westlichen Teil des Plangebietes verläuft eine Freileitung, die mit den entspre-
chenden Beschränkungen berücksichtigt werden muss. 

3.7 Starkregen  

Nach den Ergebnissen der Gefährdungsanalyse Starkregenrisikomanagement 
Riegel besteht im Bereich der FNP-Änderung eine Gefährdung bei Starkregen. 
Im Fall eines extremen Starkregenereignisses beträgt die Überflutungstiefe bis 
zu 1 m. Falls an der Planung festgehalten wird, sollte auf eine starkregenange-
passte Bauweise (Schutz bei Lichtschächten, Türen, etc.) hingewiesen werden. 
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4. Plankonzept 

Mit den Flächenausweisungen soll das Konzept des Bereiches „Breite III“ (Stand  
Januar 2023) bauleitplanerisch umgesetzt werden. 

 

Diese Flächen stellen für die Gemeinde Riegel eine der letzten Erweiterungs-
möglichkeiten im rechtswirksamen FNP dar. Angesichts des voranschreitenden 
Klimawandels sollen hier besondere Anstrengungen unternommen werden, die 
Bebauung im Sinne einer vielfältigen Nutzbarkeit so nachhaltig wie möglich um-
zusetzen. Mit Photovoltaik, Solarthermie, Regenwassernutzung, Abwasserauf-
bereitung, Müllverwertung, natürlichen Baumaterialien, partieller Selbstversor-
gung und vielen weiteren Maßnahmen kann Riegel hier die Grundlagen für ein 
möglichst energieautarkes Öko-Quartier legen. 

Eine wichtige Komponente bei der Erschließung des Gesamtbereiches ist die 
Qualität, die Begrünung und die Nutzbarkeit des öffentlichen Raumes.  

Teil des Gesamtkonzeptes ist ein CO2-freies Energiekonzept, eine Wärmever-
sorgung sowie eine Regenwasserbehandlung, die das anfallende Wasser im Ge-
biet behält und den Bewohnern nach einer Klärung wieder zur Verfügung stellt.  

Ziel des Mobilitätskonzeptes ist es, das Quartier mit möglichst wenig Verkehr zu 
belasten. Durch einen zusätzlichen Bahnhalt und die damit verbundene Anbin-
dung an das regionale ÖPNV-Netz soll die Attraktivität ebenso gesteigert werden 
wie durch eine geplante Vielfalt verschiedener Wohnformen.  

Ein wichtiger Teil des Vorgehens ist auch eine intensive Bürgerbeteiligung, bei 
der Ideen für zukunftsorientierte Wohn- und Lebensformen gesucht wurden. Da-
bei wurde in der Zukunftswerkstatt über zeitgemäße Formen von Wohnen und 
Arbeiten, Kinder und Jugend, Grünplanung, Wohnen im Alter, Pflege, gemein-
schaftliches Bauen, Nachhaltigkeit, Klimaschutz und vielen weiteren Aspekten 
diskutiert und dabei konkrete Umsetzungen entworfen, die in den weiteren Pla-
nungsprozess einfließen sollen.  
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Zusammenfassend betrachtet ist es Ziel der Gemeinde Riegel das Quartier 
„Breite III“ nachhaltig, klimaneutral und generationengerecht zu entwickeln. 

 

 

 

Gesamtbereich FNP  (unmaßstäblich) 
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5. Flächenausweisung   

5.1 Fläche 1  -   Sonderbaufläche  S  „Pflanzenkläranlage“ 
 

Neuausweisung / Änderung 

im Westen des Gesamtbereiches  

Neuausweisung einer Fläche für 
Sonderbaufläche „Pflanzenklär-
anlage“  mit ca. 0,79 ha  

 

Reduzierung Grünfläche (aus 
Übernahme BPlan „Breite III“)  
 mit ca. -0,35 ha  

 

 

Die Fläche 1 liegt im Westen des Gesamtbereiches. Auf der Fläche wird das Ab-
wasser des Gesamtgebietes in einer Pflanzenkläranlage behandelt und anschlie-
ßend den Bewohnern des Gebietes als Grauwasser wieder zur Verfügung ge-
stellt. Im östlichen Teil der Sonderbaufläche ist eine Retentionsfläche, im westli-
chen Teil ggf. gemeinschaftlich genutzte Gärten (auch unter Gewächshäusern) 
vorgesehen.  

Möglich ist zukünftig auch im östlichen Teilbereich Gewächshäuser für die ge-
meinschaftlich genutzten Gärten vorzusehen.  

Aus der Beschreibung der Fa. Ricion zu diesem Bereich: 

Im Sinne eines ressourcenschonenden Wassermanagements wird eine konse-
quente Schmutzwassertrennung in den Gebäuden realisiert, sodass zwei 
Schmutzwasserströme, nämlich Grauwasser (GW) und Schwarzwasser (SW) 
entstehen und separat abgeführt und behandelt werden. 

Spezielle Übergabeschächte dienen dazu, aus den Wohneinheiten kommende 
Leitungen, die als Freispiegelleitung ausgeführt sind, an das Vakuumnetz anzu-
schließen. Das Abwasser fließt in den Schacht, steigt und löst bei einem be-
stimmten Wasserstand das Öffnen eines Ventils aus, wodurch der Inhalt des 
Schachtes per Vakuum abgesaugt wird und über die Leitungen zur zentralen Va-
kuumstation gelangt 
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An einem zentralen Standort befindet sich die Vakuumstation, an welche die 
Grau- und Schwarzwasserleitungen angeschlossen sind. Das SW wird von hier 
in den nächstgelegenen Schmutzwasserkanal eingeleitet, während das GW je-
doch vollständig in der siedlungsintegrierten mehrstufigen Aufbereitungsanlage 
behandelt und anschließend als „Betriebswasser“ in einem zweiten Versorgungs-
strang neben dem Trinkwasser den Haushalten und anderen Verbräuchen zur 
Verfügung gestellt wird.  

Als „Betriebswasser“ wird gemäß DWA-A272 ein gereinigtes und hygienisiertes 
Schmutzwasser mit sehr hoher Qualität definiert, welches neben Toilettenspü-
lung auch für Wäsche, Reinigung und Gartenbewässerung eingesetzt werden 
kann. 

In der Grauwasseraufbereitungsanlage befinden sich verschiedene Behand-
lungsstationen mit verschiedenen mechanischen Filtern (z.B. Trommelfilter) als 
aber auch biologischen Filtern (Hochleistungsbodenfilter) zur Entfernung von 
Mikroschadstoffen, N und P. Nach dem Hochleistungsbodenfilter folgen noch 
eine Aktivkohlefilteranlage und eine UV-Stufe zur weiteren Hygienisierung des 
Abwassers. Das erzeugte "Betriebswasser" wird per Druckerhöhungsanlage 
über einen Zwischenspeicher- und Druckausgleichsbehälter in das Betriebswas-
serleitungsnetz befördert. Die gesamte naturnahe GW-Aufbereitungsanlage be-
findet sich in einem geschlossenen Gewächshaus, woraus sich mehrere Vorteile 
ergeben.  

Dies bedeutet, dass die Abwasserbehandlung erfolgt in einem geschlossenen 
System ohne Vorbindung zum Grundwasser erfolgt. In Versickerungsbecken 
wird das Regenwasser durch eine entsprechende Oberbodenschickt gereinigt 
und dann versickert. Somit wird das Grundwasservorkommen nicht beeinträch-
tigt. 
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5.2 Fläche 2   -   Wohnbaufläche  W  „Breite III“  -  keine Neuausweisung ! 
 

Berichtigung des FNP durch den seit März 2017 rechtskräftigen B-Planes „Breite III“ 
 

Nachrichtliche Übernahme des seit 
03.03.2017 rechtskräftigen B-Planes 
„Breite III“  

Wohnbaufläche im zentralen Teil   
 ca. 4,18 ha 

(berücksichtigt die Reduzierung 
durch die Sonderbaufläche im Osten 
 mit ca. 0,13 ha) 

 

 

Gegenüber dem rechtswirksamen 
FNP (siehe nebenstehend) ist ist im 
Zuge der Berichtigung durch die 
Rechtskraft des B-Planes „Breite III“ 
von 2017 lediglich die Grünfläche im 
Norden entlang der Bahn entfallen 
und als Wohnbaufläche dargestellt. 

 

 

Dies ist der zentrale Teil des neuen Gesamtgebietes „Breite III“. Im Rahmen des 
parallel zur FNP-Änderung neu aufgestellten B-Planes sollen in diesem Bereich 
verschiedene Wohnformen realisiert werden. Neben Einfamilienhäusern in ver-
dichteter Bauweise als Ketten- oder Reihenhäusern auch geschosswohnungs-
bau mit Mehrgenerationenhäusern sowie Sonderwohnformen mit integrierten 
Gewerbe- und Dienstleistungsangeboten. Auch ist im südlichen Teil eine Kinder-
tagesstätte vorgesehen. 

Noch in der Abstimmung ist ein im Norden vorgesehener Bahnhalt, der die An-
bindung an das regionale ÖPNV-Netz und somit auch die Attraktivität des Quar-
tiers erheblich verbessern sollen. 

Bezogen auf den rechtskräftigen BPlan „Breite III“ entfallen im Westen die Grün-
flächen (siehe Fläche 1 dieser Änd.) sowie im Osten eine Wohnbaufläche zu-
gunsten einer Sonderbaufläche (siehe Fläche 3 dieser Änd.). 
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5.3 Fläche 3  -  Sonderbaufläche  S  „Großflächiger Lebensmittelmarkt, VK max. 
1.400 m²m Wohnen, Gewerbe“ 

 
Änderung 

im Osten des Gesamtbereiches, 
Grünfläche und Wohnbaufläche in 
Sonderbaufläche „Großflächiger 
Lebensmittelmarkt, VK max. 1.400 
m², Wohnen, Gewerbe“ 

  S  ca. + 1,06 ha 

 Grün  ca.   - 1,06 ha 

 

 
Neben einem für die Gemeinde Riegel dringend benötigten und mit den Raum-
ordnungsbehörden entsprechend abgestimmten Lebensmittelmarkt mit einer 
Verkaufsfläche von max. 1.400 m² sollen in auch Wohnen (ggf. nicht untergeord-
net), Kleingewerbe, Beherbergungsbetriebe und Dienstleistungen vorgesehen 
werden. 
Die Erschließung erfolgt von Süden über die Kaiserstuhlstraße. 

 

Nachfolgend die Zusammenfassung der raumordnerischen Kriterien aus der 
Auswirkungsanalyse der GMA, Ludwigsburg vom 17.07.2023:  
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Als Teil des Gesamtkonzeptes werden südlichen Teil dieser Fläche Stellplätze 
für den Wohnteil (Fläche 2) vorzusehen. 
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5.4 Fläche 4  -  Sonderbaufläche  S  „Pilotprojekt innovatives Energiekonzept“ 
 

Änderung 

im Osten des Gesamtbereiches 

Grünfläche in Sonderbaufläche  
„Pilotprojekt innovatives Energie-
konzept“    

 S  mit ca. + 1,03 ha 

 Grün  mit ca. - 1,03 ha  

 

 
In diesem Bereich ist die Wärme- und Energieversorgung des Gesamtgebietes 
„Breite III“ vorgesehen. Anstelle eines Blockheizkraftwerkes ist eine Pyrolysean-
lage vorgesehen, in der organische Materialien wie Hackschnitzel oder Grün-
schnitt zu Pflanzenkohle vergast werden. Durch die Fermentierung mit verschie-
denen Mikroorganismen wird diese zu Terra Preta veredelt, was in der Landwirt-
schaft eingesetzt werden kann.  
Darüber hinaus könnten in untergeordnetem gemeinschaftlich genutzte Gärten 
vorgesehen werden. 

Die Zufahrt des Bereiches soll von Osten her vorgesehen werden. 

Aus der Beschreibung der Fa. Ricion zu den vorgesehenen Maßnahmen 

Um die Wärmeversorgung im Neubaugebiet Breite III zu organisieren, soll die 
Wärmeerzeugung größtenteils über eine Karbonisierungsanlage in der Energie-
zentrale erfolgen. Hier soll geeignet aufbereiteter Grünschnitt aus der Umgebung 
angedient und in der Karbonisierungsanlage zu Pflanzenkohle verarbeitet wer-
den. 

In der Anlage können zudem auch noch weitere geeignete Inputmaterialien ver-
arbeitet werden. Mit dem Produktgas kann über einen teilweise integrierten, aber 
auch externen Wärmetauscher Wärme ausgekoppelt werden, die dann für das 
Neubaugebiet zur Verfügung steht. Je nach Anlagentyp lässt sich zudem über 
ein BHKW auch Strom erzeugen. 

Für ein Ausfallszenario der Anlage sind zusätzlich noch eine Hackschnitzelhei-
zung sowie ein zusätzlicher Anschluss an das Gasnetz vorgesehen.  

Die Pflanzenkohle wird vor Ort in mehreren Schüttgutbuchten zu Terra Preta ver-
arbeitet, die in dem Neubaugebiet, der Mikrofarm aber auch in der umgebenden 
Landwirtschaft Anwendung finden soll.  
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6. Umweltbericht 
 
Die Umweltberichte des Büros Peter Lill, Fachbüro für Umweltplanung und Na-
turschutz (jeweils vom 06.07.2022) kommen zusammenfassend zu folgender Be-
urteilung: 

Für die Fläche 1 

Der GVV Nördlicher Kaiserstuhl plant die 58. Änderung des Flächennutzungs-
plans. Die neu auszuweisenden Flächen grenzen sowohl westlich als auch öst-
lich an den bereits rechtskräftigen Bebauungsplan „Breite III“ an. Mit den Flä-
chenausweisungen soll das Konzept des Bereiches „Breite III“ (Stand Juni 2022) 
bauleitplanerisch umgesetzt werden. Ziel der Gesamt-planung ist ein möglichst 
energieautarkes Öko-Quartier mit Photovoltaik, Solarthermie, Regenwassernut-
zung, Abwasseraufbereitung, Müllverwertung, natürlichen Baumaterialien, parti-
eller Selbstversorgung und weiteren Maßnahmen. Im westlichen Bereich der 58. 
FNP-Änderung werden Versorgungs- und Grünflächen ausgewiesen, im östli-
chen Bereich Flächen für den „Großflächigen Einzelhandel“ und „Pilotprojekt in-
novatives Energiekonzept“. In dieser Unterlage werden die westlichen Bereiche 
der 58. FNP-Änderung betrachtet.  

Die vorgesehenen Nutzungen der Flächen (Ausgleichsflächen im Bereich der 
„Grünflächen“, Pflanzenkläranlage) bewirken insgesamt nur eine geringe Belas-
tung der einzelnen Schutzgüter. Durch entsprechende Vermeidungsmaßnah-
men, Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen (z.B. Erhalt der Obstgehölze auf Grün-
land) könnte der Eingriff in Natur und Landschaft wesentlich vermindert werden. 

Um die (potenziellen) Eingriffe in Natur und Landschaft zu vermeiden bzw. aus-
zugleichen, sind im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Maßnahmen des 
Natur- und ggf. Artenschutzes sowie der Landschaftspflege durchzuführen. 

Die potentiell mögliche erhebliche Beeinträchtigung europarechtlich oder streng 
geschützter Arten gem. §§ 19 und 44 BNatSchG sowie weiterer wertgebender 
Arten (Schädigungs- und Störungsverbote im Sinne von § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG) kann ggf. durch entsprechende Vermeidungs- und/oder 
(vorgezogene) Ausgleichsmaßnahmen verhindert werden. 

Der Planbereich ist unter Berücksichtigung des gesamten Planungskonzeptes 
zum Vorhaben „Breite III“ (möglichst energieautarkes Öko-Quartier mit Photovol-
taik, Solarthermie, Regenwassernutzung, Abwasseraufbereitung, Müllverwer-
tung, natürlichen Baumaterialien, partieller Selbstversorgung) sinnvoll gewählt. 
Alternative Planungsvarianten an anderer Stelle sind daher nicht gegeben. 

Für die Fläche 2 wurde kein Umweltbericht erstellt, da es sich um die Übernahme 
eines rechtskräftigen B-Planes handelt. 

  



GVV Nördlicher Kaiserstuhl 
58. Änd. Flächennutzungsplan  für die Gemeinde Riegel a.K. Begründung 

Stand:  Juni  2024 Seite 16 

Für die Flächen 3 und 4  

Der GVV Nördlicher Kaiserstuhl plant die 58. Änderung des Flächennutzungs-
plans. Die neu auszuweisenden Flächen grenzen sowohl westlich als auch öst-
lich an den bereits rechtskräftigen Bebauungsplan „Breite III“ an. Mit den Flä-
chenausweisungen soll das Konzept des Bereiches „Breite III“ (Stand Juni 2022) 
bauleitplanerisch umgesetzt werden. Ziel der Gesamtplanung ist ein möglichst 
energieautarkes Öko-Quartier mit Photovoltaik, Solarthermie, Regenwassernut-
zung, Abwasseraufbereitung, Müllverwertung, natürlichen Baumaterialien, parti-
eller Selbstversorgung und weiteren Maßnahmen. Im westlichen Bereich der 58. 
FNP-Änderung werden Versorgungs- und Grünflächen ausgewiesen, im östli-
chen Bereich Flächen für den „Großflächigen Einzelhandel“ und „Pilotprojekt in-
novatives Energiekonzept“. In dieser Unterlage wurden die östlichen Bereiche 
der 58. FNP-Änderung betrachtet. 

Die wesentliche Beeinträchtigung der Umwelt geht von der Versiegelung von Flä-
chen aus, die sich negativ auf die Schutzgüter Boden und Wasser auswirken 
werden. Die Beanspruchung des Bodens ist dauerhaft, der Eingriff in Natur und 
Landschaft daher ebenfalls.  

Darüber hinaus erfolgt ein Verlust von überwiegend naturschutzfachlich gering-
wertigen, kleinflächig auch von mittelwertigen Biotoptypen.  

Die potentiell mögliche erhebliche Beeinträchtigung europarechtlich oder streng 
geschützter Arten gem. §§ 19 und 44 BNatSchG sowie weiterer wertgebender 
Arten (Schädigungs- und Störungsverbote im Sinne von § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG) kann ggf. durch entsprechende Vermeidungs- und/oder 
(vorgezogene) Ausgleichsmaßnahmen verhindert werden. 

Um die (potenziellen) Eingriffe in Natur und Landschaft zu vermeiden bzw. aus-
zugleichen, sind im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Maßnahmen des 
Natur- und ggf. Artenschutzes sowie der Landschaftspflege durchzuführen.  

Grundsätzlich stellt sich die Fläche als Standort für das Vorhaben als geeignet 
dar. Ein alternativer Standort, der geringere Eingriffe in den Naturhaushalt erzeu-
gen würde, wurde nicht ermittelt.  

 

Auf die ausführliche Darstellung in den beigefügten Umweltberichten (jeweils 
vom 06.07.2022) wird verwiesen. 
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1. Regierungspräsidium Freiburg   
    
1.1 Regierungspräsidium 

Raumordnung 
05.09.2024 Hinweis darauf, dass die Darstellung der Sonderbauflä-

che Großflächiger Einzelhandel mit einer max. Verkaufs-
fläche von 1.400 m² den Vorabstimmungen entspricht. 
Dem Bebauungsplan Nahversorgung Breite III wurde 
eine Auswirkungsanalyse beigefügt, welche nochmals 
ergänzt wurde. Aus dem Gutachten vom 06.05.2024 
geht hervor, dass die einschlägigen raumordnerischen 
Vorgaben eingehalten werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Raumordnerische Bedenken bestehen hierzu nicht. Wird zur Kenntnis genommen. 
    
1.2 Regierungspräsidium 

Störfallbetriebe 
 keine Stellungnahme  

    
1.3 Regierungspräsidium 

Forstdirektion 
05.09.2024 Da im Geltungsbereich der Änderung kein Wald liegt, 

werden die forstrechtlichen bzw. forstfachlichen Belange 
nicht berührt. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
1.4 Regierungspräsidium 

Landesamt für Geologie 
06.08.2024 Hinweis darauf, dass für geologische Untersuchungen 

und den daraus gewonnenen Daten eine Übermittlungs-
pflicht an das Landesamt für Geologie besteht 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Weiteren 
bei Bedarf entsprechend beachtet. 

    
  Hinweis auf Stellungnahme vom 10.08.2022  
    
 10.08.2022 Geotechnik - Hinweis darauf, dass die lokalen geologi-

schen Untergrundverhältnisse im Internet abgerufen 
werden können. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Boden - Aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, An-

regungen oder Bedenken. 
Wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Mineralische Rohstoffe - Es bestehen aus rohstoffgeolo-

gischer Sicht keine Einwendungen, Hinweis auf ggf. er-
forderliches Abfallverwertungskonzept. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Bedarfsfall 
entsprechend beachtet. 
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noch 
1.4 Regierungspräsidium 

Landesamt für Geologie 

 Grundwasser - Hinweis auf Lage des Planvorhabens im 
Grundwasserbereich. Aktuell findet im Plangebiet keine 
Bearbeitung zu hydrogeologischen Themen statt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf die Aus-
führung in der Begründung verwiesen. 

    
  Bergbau - Belange nicht berührt. Wird zur Kenntnis genommen. 
    
  Geotopschutz - Belange des geowissenschaftlichen Na-

turschutzes sind nicht tangiert. 
Wird zur Kenntnis genommen. 

    
1.5 Regierungspräsidium 

Landesamt für 
Denkmalpflege 

13.08.2024 Hinweis darauf, dass das Plangebiet im Bereich folgen-
der denkmalrelevanter Objekte liegt: 

- Siedlungen des Neolithikums, der Bronze-, der Urnen-
felderzeit und der Römerzeit sowie Bestattungsplätze 
des Neolithikums und der Römerzeit" (Listen-Nr. 2) 

- "Siedlungen des Neolithikums, der Bronzezeit, der Ur-
nenfelderzeit, der Latènezeit, der Römerzeit und des 
Mittelalters und der Neuzeit sowie römerzeitliches 
Kastell, vorgeschichtliche Kreisgrabenanlagen und 
Bestattungsplatz sowie Gräberfelder der Römer- und 
Merowingerzeit und ein frühneuzeitliches Schloss" 
(Listen-Nr. 3 

Im Plangebiet wurden bereits umfassende Rettungsgra-
bungen durchgeführt. Aktuell läuft noch eine Rettungs-
grabung .Da danach das Plangebiet vollständig archäo-
logisch untersucht ist, können weitere Bedenken von un-
serer Seite zurückgestellt werden mit Ausnahme eines 
Bereiches im Süden der Flurstücke Nr. 4392/2, 4394 und 
4395. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Weiteren in 
Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege entspre-
chend beachtet. 
Auf die Ausführungen zum Thema Denkmalschutz in der Be-
gründung wird verwiesen 
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2. Regionalverband 

Südlicher Oberrhein 
18.07.2024 Hinweis darauf, dass auf Fläche 3 im Wesentlichen ein 

großflächiger Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsflä-
che von1.400 qm vorgesehen ist.  
Die hierzu erforderliche GMA-Auswirkungsanalyse v. 
08.08.2023 wurde mit dem Regionalverband abge-
stimmt. Entsprechend dem Konzentrationsgebot wurde 
plausibel dargelegt, dass der Markt für die Grundversor-
gung der Gemeinde Riegel erforderlich ist. Aus der Aus-
wirkungsanalyse geht hervor, dass das Kongruenzgebot 
und Beeinträchtigungsverbot eingehalten werden.  
Wie bereits vorbesprochen muss im Sinne des Integrati-
onsgebots parallel zum Lebensmittelmarkt-Bebauungs-
plan der Wohngebiets-Bebauungsplan in die frühzeitige 
Beteiligung gehen. 
Wir gehen davon aus, dass beide Planungen zeitnah ge-
meinsam zu Ende gebracht und realisiert werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Weiteren 
B-Planverfahren entsprechend beachtet. Dabei ist vorgese-
hen, für die beiden Bebauungspläne zeitgleich die Veröffent-
lichung (Offenlage) durchzuführen. 

    
  Aus regionalplanerischer Sicht bestehen keine weiteren 

Hinweise und Einwendungen. 
Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.1 Landratsamt 
 Bauleitplanung 

05.09.2024 Hinweis darauf, dass in der Gesamtfortschreibung des 
FNP der Bereich der 58. Änderung entsprechend ge-
kennzeichnet wird. 

Im Rahmen der Überarbeitung wird der Bereich der 58. Än-
derung nach der Rechtswirksamkeit entsprechend gekenn-
zeichnet. Auf die Ausführung in der Begründung zur Fort-
schreibung wird verwiesen. 

    
  Redaktioneller Hinweis zur Erläuterung der Übernahme 

des rechtskräftigen B-Planes "Breite III" in die 58. Ände-
rung. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Berichti-
gung entsprechend erläutert. 

    
  Hinweis zu den im Zusammenhang mit der Genehmi-

gung vorzulegenden Unterlagen. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Weiteren 
entsprechend beachtet. 

    
.2 Landratsamt 
 Untere Naturschutzbeh. 

05.09.2024 Die Hinweise der UNB im Rahmen der frühzeitigen Be-
teiligung wurden zur Kenntnis genommen. Zusätzliche 
Aspekte sind zur Offenlage nicht mehr hinzugekommen 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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3.2 Landratsamt 
 Untere Wasserbehörde 

05.09.2024 Oberflächengewässer – Keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

  Grundwasser – Hinweis darauf, dass das Plangebiet in-
nerhalb der Vorranggebiete zur Sicherung von Wasser-
vorkommen (Zone C) liegt. 
Nach Vorgaben des Regionalplans Südlicher Oberrhein 
sind u.a. Anlagen zur Abwasserbehandlung sowie Erd-
aufschlüsse, die zur Gewinnung von Erdwärme dienen, 
in Zone C ausgeschlossen. Die Folgen der Ausweisung 
der Fläche 1 „Sonderbaufläche Pflanzenkläranlage“ 
können ohne Einzelfallprüfung fachtechnisch derzeit 
nicht beurteilt werden.  
Gegen die anderen Flächen bestehen aus Sicht des 
Grundwasserschutzes keine Bedenken. Vorgaben und 
Hinweise erfolgen über die Stellungnahme zum Bebau-
ungsplanverfahren. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Vom Regio-
nalverband wurden bezüglich der Lage im Vorranggebiet zur 
Sicherung von Wasservorkommen keine Bedenken vorge-
bracht. 
Die Abwasserbehandlung erfolgt in einem geschlossenen 
System ohne Vorbindung zum Grundwasser. 
In Versickerungsbecken wird das Regenwasser durch eine 
entsprechende Oberbodenschickt gereinigt und dann versi-
ckert. Somit wird das Grundwasservorkommen nicht beein-
trächtigt. 
Die Ausführung der entsprechenden Anlagen erfolgt in enger 
Abstimmung mit dem Amt für Wasserwirtschaft beim Landrat-
samt. 
Zur Vermeidung von Missverständnissen wird in Abstimmung 
mit dem Planer der Begriff Pflegewasser in Betriebswasser 
geändert. 

    
  Hinweis darauf, dass sich das Plangebiet außerhalb ei-

nes festgesetzten Wasserschutzgebietes befindet. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Abwasser – Hinweis darauf, dass bei der Erschließung 

von neuen Siedlungsgebieten ein zentrales wasserwirt-
schaftliches Ziel, eine nachhaltige und „naturnahe“ Ent-
wässerung zu etablieren, bei der die kleinräumige Was-
serhaushaltsbilanz auch nach der Erschließung derjeni-
gen der unbebauten Fläche möglichst nahekommt. 
Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn im Rahmen 
der Bauleitplanung Betrachtungen zur Wasserhaus-
haltsbilanz erfolgen und die daraus resultierenden Vor-
gaben (Dachbegrünung, Versickerung etc.) im Bebau-
ungsplan fixiert werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf das ökolo-
gische Gesamtkonzept das Plangebietes "Breite III", insbe-
sondere auch zum Thema Abwasser, verwiesen, (siehe auch 
Ausführungen in der Begründung). Im weiteren B-Plan-Ver-
fahren werden weitere Belange wie Dachbegrünung und Ver-
sickerung näher bearbeitet. 
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noch 
3.3 Landratsamt 
 Untere Wasserbehörde 

 Wasserversorgung - Keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

  Insgesamt wird die gesamtwasserwirtschaftlich gelun-
gene Planung begrüßt. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die überplanten Flächen in einem Vorranggebiet 
zur Sicherung von Wasservorkommen (Zone C) liegt 
und die sich daraus ergebenden Auflagen einzuhalten 
sind. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf die Aus-
führungen der Begründung verwiesen. Vom Regionalverband 
wurden keine Bedenken bezüglich der Lage vom Vorrangge-
biet vorgebracht. 

    
  Altlasten und Bodenschutz - Hinweis auf eine Altlasten-

verdachtsfläche. Hinweis darauf, dass Bauvorhaben auf 
der genannten Fläche zur Gewährleistung der abfall-
rechtlichen Vorgaben gutachterlich zu begleiten sind. 
Bodenaushub kann ohne vorherige chemische Untersu-
chung nicht verwertet werden. Bei Baumaßnahmen an-
fallender Bodenaushub kann ggf. erhöhte Entsorgungs-
kosten verursachen. 
Auf eine Versickerung von Niederschlagswasser in dem 
genannten Bereich ist aus Gründen des Grundwasser-
schutzes zu verzichten. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf die Darstel-
lung in der Planfassung sowie die Ausführungen in der Be-
gründung wird verwiesen. 
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GVV Nördlicher Kaiserstuhl   -    58. Änd. Flächennutzungsplan, Gemeinde Riegel a.K. 
Zusammenstellung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange  
i.R. der Veröffentlichung (ehemals Offenlage)  nach § 3 Abs. 2  BauGB  

Behörde Schr.v. Anregung  Beschlussempfehlung  
    
3.4 Landratsamt 

Straßenbauverwaltung 
05.09.2024 Hinweis auf Stellungnahme vom 24.08.2022  

    
 24.08.2022 Hinweis darauf, dass gemäß Straßengesetz für Baden-

Württemberg ein Anbauverbot an Landesstraßen von 
min. 20 m gilt. 
Auch Hinweis darauf, dass die Erschließung des ge-
samten Gebiets ausschließlich über den bereits vorhan-
denen Kreisverkehr erfolgen darf. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im weite-
ren B-Plan-Verfahren entsprechend beachtet. 

    
3.5 Landratsamt 

Straßenverkehrsamt 
05.09.2024 Es bestehen weder Bedenken noch Änderungswün-

sche. Hinweis darauf, dass im Rahmen der Entwicklung 
bereits Stellung genommen wurde. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
 05.09.2024 

10.08.2022 
Keine Bedenken. Durch die Kaiserstuhlstraße und den 
direkten Anschluss an die L 116 besteht eine gute An-
bindung an das überörtliche Straßennetz. Lediglich der 
von der Kaiserstuhlstraße abgehende, in Richtung Wes-
ten führende Wirtschaftsweg müsste entsprechend den 
zukünftigen verkehrlichen Anforderungen baulich ange-
passt werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im weiteren B-
Plan-Verfahren entsprechend beachtet bzw. in die weiteren 
Planungen mit einbezogen. 

    
3.6 Landratsamt 

Amt für Gewerbeaufsicht 
Abfallrecht und Immissi-
onsschutz    

05.09.2024 Hinweis auf Stellungnahme vom 26.08.2022  

    
 26.08.2022 

11.08.2022 
Immissionsschutz - Es bestehen grundsätzlich keine 
Bedenken. 
Hinweis darauf, dass im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung die Einhaltung von Schall- und Geruchs-
Immissionsrichtwerten ausgehend von den Versor-
gungsanlagen, dem Einzelhandel als auch der Pyroly-
seanlage nachzuweisen wäre. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im weiteren B-
Plan-Verfahren entsprechend beachtet. 
 
 
 
 
 

    
 05.09.2024 Keine Bedenken Wird zur Kenntnis genommen. 
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Zusammenstellung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange  
i.R. der Veröffentlichung (ehemals Offenlage)  nach § 3 Abs. 2  BauGB  

Behörde Schr.v. Anregung  Beschlussempfehlung  
    
3.7 Landratsamt 

Gesundheitsamt 
05.09.2024 Es wird vorausgesetzt, dass im Rahmen der Erschlie-

ßungsmaßnahmen die herzustellenden Anlagen der öf-
fentlichen Wasserversorgung der allgemein anerkann-
ten Regel der Technik entsprechen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Weiteren 
entsprechend beachtet. 

    
  Hinweis auf Anzeigepflicht für Anlagen, die zur Ent-

nahme oder Abgabe von Wasser ohne Trinkwasserbe-
schaffenheit bestimmt sind. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Weiteren 
entsprechend beachtet. 

    
  Hinweis darauf, dass insbesondere die Darlegungen un-

ter Nr. 5. Flächenausweisung, 5.1 Fläche 1 der Begrün-
dung Anlass zur Annahme geben, dass das dort mit dem 
trinkwasserrechtlich unbestimmten Begriff „Pflegewas-
ser“ bezeichnete Grauwasser auch zur Reinigung von 
Wäsche und möglicherweise Gegenständen bestimmt 
sein soll, welche bestimmungsgemäß nicht nur vorüber-
gehend mit dem menschlichen Körper in Kontakt kom-
men. Entsprechend wäre dies ein Verstoß gegen die o.g. 
Rechts-normen und nicht genehmigungsfähig. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im weiteren B-
Plan-Verfahren in Abstimmung mit dem Landratsamt, Amt für 
Wasserwirtschaft, entsprechend beachtet. 

    
3.8 Landratsamt 

Vermessungsamt 
 Keine Stellungnahme  

    
3.9 Landratsamt 

Amt für Flurneuordnung 
05.09.2024 Keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.10 Landratsamt 

Amt für Landwirtschaft 
05.09.2024 Keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.11 Landratsamt 

Forstliche Belange 
05.09.2024 Forstliche Belange sind nicht betroffen, da das Pla-

nungsgebiet außerhalb Wald liegt. 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Behörde Schr.v. Anregung  Beschlussempfehlung  
    
3.12 Landratsamt 

Ordnungsamt- Friedhofw.
05.09.2024 Hinweis auf Stellungnahme vom 28.07.2022  

 28.07.2022 Es bestehen aus bestattungsrechtlicher Sicht keine Be-
denken, da dieses Plangebiet nicht in der Nähe zum 
Friedhof liegt. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.13 Landratsamt 

Eigenbetrieb  
Abfallwirtschaft 

05.09.2024 Hinweis zu Belangen der Müllabfuhr und der Abfallwirt-
schaft, insbesondere zur Behandlung von Erdaushub. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Weiteren 
entsprechend beachtet 

    
3.14 Landratsamt 

Amt für ÖPNV 
 Keine Stellungnahme  

    
3.15 Landratsamt 

Untere Baurechtsbeh. 
05.09.2024 Keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.16 Landratsamt 

Untere Denkmalbehörde 
05.09.2024 Keine Bedenken, die Belange des Denkmalschutzes 

sind berücksichtigt. 
Wird zur Kenntnis genommen. 

     
4. Industrie- und 

Handelskammer 
05.08.2024 Hinweis, dass die FNP in einen Teilbereich nicht mit 

dem B-Plan übereinstimmt, im FNP Wohnbaufläche W, 
im B-Plan Urbanes Gebiet MU. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Ausweisung 
im FNP und B-Plan erfolgte in Abstimmung mit der Raumord-
nungsbehörde, die das Entwicklungsgebot als gegeben sieht, 
wenn in Urbanem Gebiet (MU) die Wohnnutzung überwiegt. 

    
  Hinweis auf Nutzungsbeschränkungen im B-Plan, (Aus-

schluss von Beherbergungsbetrieben inkl. Ferienwoh-
nungen), die sich nicht im FNP wiederfinden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Feinsteue-
rung hinsichtlich der zulässigen bzw. unzulässigen Nutzun-
gen erfolgt i.d.R. erst im B-Plan-Verfahren 

    
5. Handelsverband 27.08.2024 Hinweis darauf, dass es bezüglich der Gesamtverkaufs-

fläche Abstimmungsgespräche gab. Die übrigen Ände-
rungen tangieren die Belange des Handelsverbandes 
nicht. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Behörde Schr.v. Anregung  Beschlussempfehlung  
    
6.  Handwerkskammer  Keine Stellungnahme  
    
7.   AZV Breisgauer Bucht  Keine Stellungnahme  
    
8. BadenovaNetze 26.07.2024 Keine Einwendungen, Bedenken oder Anregungen, keine 

beabsichtigten eigenen Planungen und Maßnahmen. 
Wird zur Kenntnis genommen. 

    
9. Netze BW  24.07.2024 Hinweis darauf, dass für die überörtliche Stromversor-

gung keine 110 kV-Leitungstrassen der Netze BW im 
Geltungsbereich bestehen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

     
10.  Deutsche Telekom  keine Stellungnahme  
     
11. Vodafone  keine Stellungnahme  
     
12. VVG Emmendingen  keine Stellungnahme  
    
13. GVV Kenzingen- 

Herbolzheim 
 keine Stellungnahme  

    
14.  Gemeinde Malterdingen 19.07.2024 Keine Bedenken oder Anregungen. Wird zur Kenntnis genommen. 
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Behörde Schr.v. Anregung  Beschlussempfehlung  
    
15.  Stadt Vogtsburg i.K. 30.08.2024 Belange der Stadt Vogtsburg i.K. nicht betroffen sind. Wird zur Kenntnis genommen. 
    
16.1 Gemeinde Bahlingen a.K.  keine Stellungnahme  
    
16.2 Stadt Endingen a.K.  keine Stellungnahme  
    
16.3 Gemeinde Forchheim a.K.  keine Stellungnahme  
    
16.4 Gemeinde Riegel a.K.  keine Stellungnahme  
    
16.5 Gemeinde Sasbach a.K. 26.07.2024 Es werden keine Bedenken und Anregungen vorge-

bracht. 
Wird zur Kenntnis genommen. 

    
16.6 Gemeinde Wyhl a.K. 23.07.2024 Es werden keine Bedenken vorgebracht. Wird zur Kenntnis genommen. 
    
17. Landesnaturschutz- 

verband LNV 
10.07.2024 Hinweis darauf, dass es keiner Zustimmung zu der Pla-

nung bedeutet, sollte keine Stellungnahme des LNV ab-
gegeben werden. 
Aufgrund des hohen Arbeitsanfalls können die ehren-
amtlichen Mitarbeiter*innen vor Ort kapazitätsbedingt 
insbesondere in den Sommerferien leider nicht immer 
eine Stellungnahme erarbeiten. 

Der Hi9nweis wird zur Kenntnis genommen. 

    
18. Naturschutzbund NABU  keine Stellungnahme  
    
19. BUND  Bezirksgruppe 

Kaiserstuhl 
 Keine Stellungnahme  

 
 
Zusammengestellt: Freiburg, den  09.09.2024  HOF 
 
 
PLANUNGSBÜRO FISCHER 
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Zusammenstellung der eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit  
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Öffentlichkeit Schr.v. Anregung  Beschlussempfehlung  
     
  Im Rahmen der Offenlage wurden von Seiten der Öffent-

lichkeit keine Anregungen und Bedenken vorgebracht. 
 

    
 

 
Zusammengestellt: Freiburg, den  09.09.2024  HOF 
 
 
PLANUNGSBÜRO FISCHER 
GÜNTERSTALSTRASSE  32 
79100 FREIBURG 
 
 
 
 
 



Beschlussvorlage 
 
Drucksache-Nr. GV 15/2024 Endingen, den 09.09.2024 
 
Federführendes Amt: Bauamt Endingen 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindeverwaltungsverband Nördlicher Kai-
serstuhl öffentlich 16.09.2024 Beschlussfassung 

 
Betreff 
64. Änderung des Flächennutzungsplanes; 
Neuausweisung einer Sonderbaufläche „Freizeitanlage“ auf Gemarkung Forchheim 
 
a) Beschlussfassung über die eingegangenen Bedenken und Anregungen während der öffentli-
chen Auslegung 
 
b) Feststellungsbeschluss 
 
Es wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen: 
a) Den Verwaltungsvorschlägen zu den eingegangenen Bedenken und Anregungen wird zuge-
stimmt. 
 
b) Die 64. Änderung des Flächennutzungsplanes wird festgestellt.  
 
 
Begründung 
a) Beschlussfassung über die eingegangenen Bedenken und Anregungen während der öffentli-
chen Auslegung 
 
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes hatte in der Sitzung vom 
18.03.2024 den Aufstellungsbeschluss zur 64. Änderung des Flächennutzungsplanes gefasst.  
 
Die frühzeitige Behördenbeteiligung erfolgte in der Zeit vom 18.04.2024 bis 24.05.2024.  
 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung wurde am 21.05.2024 durchgeführt. 
 
Die öffentliche Auslegung erfolgte in der Zeit vom 08. Juli bis 12. August 2024.  
 
Die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den eingegangenen Bedenken und Anregungen, die 
Darstellung der geplanten Änderung, die Begründung sowie der Umweltbericht sind in der Anlage 
beigefügt.  
 
 
 
 
b) Feststellungsbeschluss 
 
Das Verfahren ist mit einem Feststellungsbeschluss abzuschließen.  



 

Beschlussvorlage GV GV 15/2024 Seite 2 von 2 

Von der Verbandsverwaltung sind die Verfahrensakten dem Landratsamt Emmendingen zur Ge-
nehmigung vorzulegen.  
Nach Eingang der Genehmigung erfolgt eine Öffentliche Bekanntmachung zur Inkraftsetzung der 
Änderung.  
 
 
Anlage(n): 
1. Übersichtsplan Neuausweisung 
2. Übersichtsplan vor der Neuausweisung 
3. FNP-Legende mit Änderungsnummer 
4. Begründung 
5. Zusammenstellung der eingegangenen Stellungnahmen 
6. Umweltbericht 
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64. Änderung des FNP 
 

Neuausweisung einer Sonderbaufläche 
„Wander- und Schutzhütte“ im Norden 
von Forchheim (Größe 0,23 ha) 
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1 Erfordernis der Planaufstellung 

Die Gemeinde Forchheim plant im Änderungsbereich der FNP-Änderung neben 
einer wetterfesten Hütte auch Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten zu schaffen. 

Dafür müssen die planungsrechtlichen Voraussetzungen u.a. durch die Ände-
rung des Flächennutzungsplanes geschaffen werden.  

2 Verfahren 

Der Aufstellungsbeschluss für die 64. Änderung des Flächennutzungsplanes 
wurde am 18.03.2024, der Beschluss zur Offenlage am 17.06.2024  in der Sit-
zung des Gemeinsamen Ausschusses des GVV Nördlicher Kaiserstuhl gefasst. 
Parallel zur Änderung des Flächennutzungsplanes wird auch der Bebauungsplan 
“Wander- und Schutzhütte Lindenbaum“ aufgestellt. 

3 Lage 

Das Plangebiet der 64. 
Änderung des FNP liegt 
ca. 1,5 km nördlich der 
Ortslage von Forchheim. 

 
 Planausschnitt Lage 
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4 Planungsgrundlagen   

4.1 Regionalplan 

Gemäß den Zielen und Vorgaben des Landesentwicklungsplanes und des 
rechtswirksamen Regionalplanes des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein 
(RVSO Sept. 2017) ist die Gemeinde Forchheim a.K. hinsichtlich der zentralörtli-
chen Funktion als Eigenentwickler eingestuft und liegt nahe der regionalen Ent-
wicklungsachse Emmendingen - Endingen a.K. - Rheinübergang Sasbach.  

Hinsichtlich der Funktionen Gewerbe und Wohnen ist Forchheim im rechtswirk-
samen Regionalplan jeweils als Gemeinde mit Eigenentwickler dargestellt. 

Nördlich des Änderungsbereiches ist 
im rechtswirksamen Regionalplan 
(Sept. 2017) mit Abstand ein Grünzug 
eingetragen. 

Der Änderungsbereich liegt (wie die 
gesamte Ortslage von Forchheim) in 
einem Vorranggebiet zur Sicherung 
von Wasservorkommen der Kat. C 
gemäß Plansatz 3.3. Es erfüllt jedoch 
keinen Verbotstatbestand gemäß der 
Plansätze 3.3.7 + 8, sondern stellt 
vielmehr „eine kleinräumige Erweite-
rung einer bereits ausgeübten Nut-
zung“ gemäß Plansatz 3.3.9 dar. 

 

(Auszug Regionalplan, RVSO 2017) 

 

 
4.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan (FNP) des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) 
Nördlicher Kaiserstuhl wurde im August 2003 genehmigt. Seither wurde für 63. 
Änderungen ein Aufstellungsbeschluss gefasst, die in der Mehrzahl auch zu ei-
nem rechtskräftigen Abschluss geführt wurden.  

Zuletzt wurde in Forchheim die 53. Änd. des FNP für eine Sonderbaufläche „Bi-
omasse“ durchgeführt, die im Mai 2021 rechtswirksam wurde. 

Der Bereich der 64. Änd. des FNP ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
des GVV Nördlicher Kaiserstuhl als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. 

Derzeit wird die frühzeitige Anhörung für die Fortschreibung des Flächennut-
zungsplanes vorbereitet. 
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4.3 Europäisches Netz "Natura 2000" 

 Gemäß kartographischer Darstellung der Gebietsmeldungen für Baden-Württem-
berg nach der FFH-Richtlinie und der EG-Vogelschutzrichtlinie vom Ministerium 
Ländlicher Raum liegen für das Plangebiet derzeit keine Hinweise auf das Vor-
kommen eines gemeldeten oder in Meldung befindlichen FFH- oder Vogelschutz-
gebietes bzw. von Flächen, die diesbezüglich die fachlichen Meldekriterien erfül-
len, vor. 

Nördlich des Plangebietes befindet sich mit Abstand ein Natura2000-Gebiet (Vo-
gelschutzgebiet. 

Besonders geschützte Biotope 

Innerhalb des Plangebietes befindet sich kein besonders geschütztes Biotop. 

 
4.4 Altlasten 

Im Plangebiet sind keine Altlasten- bzw. Altlastenverdachtsflächen bekannt. 

 
4.5 Denkmalschutz 

Das Landesamt für Denkmalpflege weist darauf hin, dass das Plangebiet inner-
halb einer Siedlung des Mittelneolithikums und der Vorgeschichte sowie unda-
tierter Gräberfelde liegt. Vor Eingriffen in den Boden haben Abstimmungen mit 
dem Landesamt für Denkmalpflege (Archäologie) zu erfolgen. 
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5 Statistik 

(Grundlage Stat. Landesamt 08/2024) 

 
5.1 Bevölkerungsentwicklung   

Vergleich   Bevölkerung  2013 - 2023 

 2013 2023 Diff in % 

Forchheim a.K. 1.375 1.456 +5,9 

GVV 25.201 28.425 +12,8 

0,EM 157.399 170.996 +9,0 
 

Vergleich   Bevölkerungsprognose  2020 – 2040 

 2020 2040 Diff in % 

Forchheim a.K. 1.404 1.396 -0,57 

GVV 27.324 27.306 -0,07 

EM 166.862 168.857 +1,20 

 
5.2 Beschäftigtenentwicklung   

Vergleich   Beschäftigte am Arbeitsort  2013 - 2023 

 2013 2023 Diff in % 

Forchheim a.K. 122 189 +54,9 

GVV 6.350 8.379 +32,0 

EM 46.203 57.511 +24,5 
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6 Flächenausweisung 

 

6.1 Flächenausweisung  -  Sonderbauflächen 

Ausweisung einer Sonderbaufläche „Wander- und Schutzhütte“ nördlich der 
Ortslage von Forchheim a.K. mit 

  S  =  ca. 0,23 ha 
 
 

 

(unmaßstäblicher Ausschnitt, auf das beigefügte Deckblatt wird verwiesen) 
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(unmaßstäblicher Ausschnitt, mit Anschluss Ortslage) 
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6.2 Begründung 

Zur Sicherung der geplanten Nutzung im Außenbereich wird die Sicherung der 
städtebaulichen Ordnung durch die Änderung des Flächennutzungsplanes und 
die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. 

(weiter aus der Begründung zum Bebauungsplan) 

Der Platz an der Linde mit Sitzmöglichkeit und dem Lindenbrunnen hat sich aus 
dem gesellschaftlichen Leben entwickelt. Von dort hat man einen guten Blick auf 
die Vogesen, den Schwarzwald und den Kaiserstuhl. Mit dem Angebot einer sol-
chen Freizeitanlage kann einem großen öffentlichen Bedürfnis nach einem sol-
chen Angebot nachgekommen werden. 

Im Bereich des Sondergebietes soll eine neue eingeschossige Wander- und 
Schutzhütte und einem flach geneigten Satteldach errichtet werden. Die unmit-
telbar an die Hütte angrenzenden Flächen werden geschottert. Im südlichen Be-
reich sollen eine Feuerstelle angelegt sowie Spielgeräte (Schaukel, Sandkasten 
und Klettergerüst) für Kinder aufgestellt werden. Der ruhende Verkehr wird ent-
lang des Lindenbrunnenwegs nordöstlich untergebracht. 
Das Sondergebiet wird durch einen Gebüschstreifen räumlich gefasst. Dieser 
dient auch zum Schutz der geplanten Fettwiese, die im nordwestlichen Bereich 
angelegt werden soll. Als Abgrenzung zu den landwirtschaftlichen Flächen wird 
nach Westen hin ein 2 m breiter ruderaler Saum entwickelt. Die bereits vorhan-
denen Linden werden erhalten. 

Landwirtschaft 
Das Plangebiet ist ringsum von landwirtschaftlichen Freiflächen umgeben, deren 
Erschließung unverändert gesichert bleibt. Ausgehend von diesen Flächen ist im 
Plangebiet mit möglichen Emissionen bei der ortsüblichen Bewirtschaftung in 
Form von Lärm, Staub oder Gerüchen zu rechnen. Diese sind als ortsüblich ein-
zustufen und zu tolerieren. 
Die Vorhabensfläche liegt innerhalb einer landwirtschaftlichen Vorrangflur. Auf-
grund der Funktion als Wander- und Schutzhütte ist hierfür nur eine Fläche im 
Außenbereich möglich. 
Die Abgrenzung wurde auf das kleinstmögliche Maß reduziert und so randlich 
gelegt, dass keine Flächen zerschnitten werden. 

Verkehr 
Die Erschließung des Plangebiets ist über den Bestand, den Lindenbrunnenweg, 
gesichert. Er verläuft unmittelbar östlich entlang der Geltungsbereichsgrenze. 
Die südliche Begrenzung bildet ein ebenfalls vorhandener landwirtschaftlicher 
Weg. 
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7 Umweltbericht 
 
Der Umweltbericht des Büros Peter Lill, Fachbüro für Umweltplanung und Natur-
schutz vom 07.03.2024 kommt zusammenfassend zu folgender Beurteilung: 

Die GVV „Nördlicher Kaiserstuhl“ plant die 64. Änderung des Flächennutzungs-
plans auf einem Teilbereich des Flurstücks 4731. Die FNP-Änderung dient als 
Grundlage für den geplanten Bebauungsplan „Wander- und Schutzhütte Linden-
baum“. Die Größe des Vorhabens beträgt rd. 0,2 ha. 

Die wesentliche Beeinträchtigung der Umwelt geht von der Versiegelung/Schot-
terung von Fläche aus, welche sich negativ auf die Schutzgüter Boden und Was-
ser auswirken werden. Die Versiegelung/Schotterung ist dauerhaft, der Eingriff in 
Natur und Landschaft daher ebenfalls. 

Darüber hinaus erfolgt lediglich überwiegend ein Verlust von naturschutzfachlich 
(sehr) geringwertigen Biotoptypen, wie intensiv bewirtschafteten Nutzflächen und 
Intensivwiesen. 

Eine im Zuge der Überplanung von Habitatstrukturen ggf. erfolgende Beeinträch-
tigung europarechtlich oder streng geschützter Arten sowie weiterer wertgeben-
der Arten ist hinsichtlich des eingeschränkten Habitatpotenzials wenig wahr-
scheinlich, kann allerdings nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 

Von einer erheblichen Beeinträchtigung weiterer Schutzgüter ist bei Realisierung 
des Bauvorhabens nicht auszugehen. 

Um die (potenziellen) Eingriffe in Natur und Landschaft zu vermeiden bzw. aus-
zugleichen, sind im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Maßnahmen des 
Natur- und ggf. Artenschutzes sowie der Landschaftspflege durchzuführen. 

Grundsätzlich stellt sich die Fläche als Standort für das Vorhaben als geeignet 
dar. 

Auf die ausführliche Darstellung im beigefügten Umweltbericht vom 07.03.2024 
wird verwiesen.  
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Luftbild des Planbereiches (unmaßstäblich) 
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GVV Nördlicher Kaiserstuhl   -    64. Änd. Flächennutzungsplan, Gemeinde Forchheim a.K.  
Zusammenstellung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange  
i.R. der Veröffentlichung (ehemals Offenlage)  nach § 3 Abs. 2  BauGB  

Behörde Schr.v. Anregung  Beschlussempfehlung  
    
1. Regierungspräsidium Freiburg   
    
1.1 Regierungspräsidium 

Raumordnung 
 Keine Stellungnahme  

    
1.2 Regierungspräsidium 

Ref. 51  
Umwelt/Recht 

 Keine Stellungnahme  

    
1.2 Regierungspräsidium 

Umwelt/ Störfallbetriebe 
 Keine Stellungnahme  

    
1.3 Regierungspräsidium 

Forst 
 Keine Stellungnahme  

    
1.4 Regierungspräsidium 

Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau 

 Keine Stellungnahme  

    
1.5 Regierungspräsidium 

Landesamt für 
Denkmalpflege 

22.04.2024 Hinweis darauf, dass sich im Änderungsbereich "Sied-
lungen des Mittelneolithikums und der Vorgeschichte so-
wie undatiertes Gräberfeld" befinden. Die Erhaltung von 
Kulturdenkmalen liegt im öffentlichen Interesse. Es wird 
angeregt, dieses Erhaltungsinteresse im Rahmen der 
weiteren Planungen Rechnung zu tragen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und wurde im wei-
teren B-Plan-Verfahren entsprechend berücksichtigt. Auf die 
entsprechende Ausführung in der Begründung zur FNP-Än-
derung wird verwiesen 
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GVV Nördlicher Kaiserstuhl   -    64. Änd. Flächennutzungsplan, Gemeinde Forchheim a.K.  
Zusammenstellung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange  
i.R. der Veröffentlichung (ehemals Offenlage) nach § 3 Abs. 2  BauGB  

Behörde Schr.v. Anregung  Beschlussempfehlung  
    
2. Regionalverband 

Südlicher Oberrhein 
17.07.2024 Es bestehen keine Einwendungen. Hinweis auf Lage in 

Zone C eines Vorranggebietes zur Sicherung von Was-
servorkommen. Ein Konflikt mit dem entsprechenden 
Plansatz liegt jedoch nicht vor. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf die ent-
sprechenden Ausführungen in der Begründung zur FNP-Än-
derung verwiesen 

    
Landratsamt Emmendingen    
    
3.1 Landratsamt 
 Bauleitplanung 

12.08.2024 Keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

     
  Hinweise zum weiteren Vorgehen, insbesondere zu den 

im Rahmen der Genehmigung vorzulegenden Unterla-
gen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Weite-
ren entsprechend beachtet. 

    
3.2 Landratsamt 
 Untere Naturschutzbeh. 

12.08.2024 Keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.3 Landratsamt 
 Untere Wasserbehörde 

12.08.2024 Oberflächengewässer – keine Bedenken Wird zur Kenntnis genommen. 

  Grundwasser – Hinweis darauf, dass sich das Plangebiet 
außerhalb eines festgesetzten Wasserschutzgebietes 
befindet, aber innerhalb der Vorranggebiete zur Siche-
rung von Wasservorkommen (/Zone C) des Regional-
plans. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bezüglich der 
Lage im Vorranggebiet auf die Stellungnahme des Regional-
verbandes verwiesen. 

    
  Abwasser – Keine Bedenken oder Anregungen auf der 

Ebene des FNP. 
Wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Wasserversorgung – Auf die Notwendigkeit hier Trink- 

und Brauchwasser zur Verfügung zu stellen, wurde im 
Bebauungsplan hingewiesen. Es wird gebeten zu berück-
sichtigen, dass aufgrund der Abgelegenheit der überplan-
ten Fläche hier mit langen Rohrleitungen und stark 
schwankenden Entnahmemengen zu rechnen ist, wel-
ches sich negativ auf die Wasserqualität auswirken kann. 

Wird zur Kenntnis genommen und im Weiteren entsprechend 
bearbeitet. 
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Behörde Schr.v. Anregung  Beschlussempfehlung  
    
noch 
3.3 Landratsamt 
 Untere Wasserbehörde 

 Altlasten und Bodenschutz – Keine grundsätzlichen Be-
denken. Abhängig von der Bauausführung wird zu Ver-
meidung und Verminderung der Auswirkungen auf den 
Boden auf die entsprechenden Regelwerke verwiesen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.4 Landratsamt 

Amt für Gewerbeaufsicht 
Abfallrecht und Immissi-
onsschutz    

12.08.2024 Keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.5 Landratsamt 
 Abfallrecht 

12.08.2024 Keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.6 Landratsamt 

Straßenbauverwaltung 
12.08.2024 Bedenken oder Anregungen werden nicht geäußert, da 

das klassifizierte Straßennetz über 1 km entfernt ist. 
Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.7 Landratsamt 

Straßenverkehrsamt 
12.08.2024 Keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.8 Landratsamt 

Gesundheitsamt 
12.08.2024 Keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.9 Landratsamt 

Vermessungsamt 
12.08.2024 Keine Stellungnahme  

    
3.10 Landratsamt 

Amt für Flurneuordnung 
12.08.2024 Keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.10 Landratsamt 

Landwirtschaftsamt 
12.08.2024 Keine Bedenken Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.11 Landratsamt 

Forstliche Belange 
12.08.2024 Forstrechtliche bzw. forstfachliche Belange sind nicht 

berührt. 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Zusammenstellung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange  
i.R. der Veröffentlichung (ehemals Offenlage) nach § 3 Abs. 2  BauGB  

Behörde Schr.v. Anregung  Beschlussempfehlung  
    
3.12 Landratsamt 

Ordnungsamt- Friedhofw.
12.08.2024 Aus bestattungsrechtlicher Sicht bestehen keine Be-

denken, da das Plangebiet in ausreichendem Abstand 
zum Friedhof liegt. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

     
3.13 Landratsamt 

Kommunale  
Abfallwirtschaft 

12.08.2024 Keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.14 Landratsamt 

Amt für ÖPNV 
12.08.2024 Keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.15 Landratsamt 

Untere Baurechtsbeh. 
12.08.2024 Keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.16 Landratsamt 

Untere Denkmalbehörde 
12.08.2024 Hinweis darauf, dass die Belange des Denkmalschut-

zes berücksichtigt, sind 
Wird zur Kenntnis genommen. 

    
4. BLHV / Badischer 

Landwirtschaftlicher. 
Hauptverband 

 Keine Stellungnahme  

      
5. Industrie- und 

Handelskammer 
15.07.2024 Es sind keine Bedenken zu äußern sind, zumal die 

Zweckbestimmung entsprechend korrigiert wurde. 
Wird zur Kenntnis genommen. 

    
6. Handelsverband  Keine Stellungnahme  
    
7. Handwerkskammer  Keine Stellungnahme  
    
8. AZV Breisgauer Bucht 15.07.2024 Hinweis darauf, dass bei Beachtung des Schutzstreifens 

nichts zu veranlassen ist. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf das wei-
tere B-Plan-Verfahren verwiesen. 

    
9. Badenova Netze 10.07.2024 Keine Einwendungen bzw. Bedenken und Anregungen. 

Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen beste-
hen nicht. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

   



- 5 - 

GVV Nördlicher Kaiserstuhl   -    64. Änd. Flächennutzungsplan, Gemeinde Forchheim a.K. 
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Behörde Schr.v. Anregung  Beschlussempfehlung  
    
10. Netze BW   12.07.2024 Es sind keine grundsätzlichen Bedenken vorzubringen. Im 

Geltungsbereich befinden sich keine Trassen bzw. Leitun-
gen der Netze BW. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

     
11. Deutsche Telekom  Keine Stellungnahme  
    
12. Vodafone West GmbH  Keine Stellungnahme  
     
13. VVG Emmendingen  Keine Stellungnahme  
    
14. GVV Kenzingen- 

Herbolzheim 
 Keine Stellungnahme  

     
15.  Stadt Vogtsburg i.K. 03.07.2024 Hinweis darauf, dass Belange der Stadt nicht betroffen 

sind. 
Wird zur Kenntnis genommen. 

    
16.1 Gemeinde Bahlingen a.K.  Keine Stellungnahme  
    
16.2  Gemeinde Forchheim a.K.  Keine Stellungnahme  
    
16.3  Gemeinde Riegel a.K. 04.07.2024 Hinweis darauf, dass Planungen der Gemeinde nicht tan-

giert sind. 
Wird zur Kenntnis genommen. 

    
16.4  Gemeinde Sasbach a.K. 26.07.2024 keine Einwendungen.  
    
16.5  Gemeinde Wyhl a.K. 04.07.2024 Es werden keine Bedenken vorgebracht.  
     
17. Landesnaturschutz- 

verband LNV 
26.07.2024 Es bestehen keine Einwände, da davon ausgegangen 

werden kann, dass keine gravierenden Eingriffe in das 
Landschaftsbild erfolgen werden. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
18. Naturschutzbund NABU  Keine Stellungnahme  
    
19. BUND Bezirksgruppe  

Kaiserstuhl 
 Keine Stellungnahme  

 
Zusammengestellt: Freiburg, den  05.09.2024  Planungsbüro Fischer, HOF  



- 6 - 

GVV Nördlicher Kaiserstuhl   -    64. Änd. Flächennutzungsplan, Gemeinde Forchheim a.K. 
Zusammenstellung der eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit  
i.R. der Veröffentlichung (ehemals Offenlage) nach § 3 Abs. 2  BauGB  

Öffentlichkeit Schr.v. Anregung  Beschlussempfehlung  
     
  Im Rahmen der Veröffentlichung (ehemals Offenlage) 

wurden von Seiten der Öffentlichkeit keine Anregungen 
und Bedenken vorgebracht. 

 

    
    
    
    
    

 

 
Zusammengestellt: Freiburg, den  05-09.2024  HOF 
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1 Beschreiben des Vorhabens 

Die GVV „Nördlicher Kaiserstuhl“ plant die 64. Änderung des Flächennutzungsplans auf einem 

Teilbereich des Flurstücks 4731 (s. Abb. 1). Die FNP-Änderung dient als Grundlage für den 

geplanten Bebauungsplan „Wander- und Schutzhütte Lindenbaum“. Die Größe des Vorha-

bens beträgt rd. 0,2 ha. 

 

Abbildung 1: Lage des geplanten Vorhabens (rot: gesetzlich geschütztes Biotop, violett schraffiert: 

Vogelschutzgebiet) 

Auf der Grundlage der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen ist für dieses Vorhaben ein 

Umweltbericht zu erstellen. Weiterhin sind vor dem Hintergrund der gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Artenschutz gemäß §§ 19 und 44 BNatSchG die artenschutzrechtlichen Belange zu 

den europarechtlich geschützten sowie den bundesweit streng geschützten Tierarten zu 

berücksichtigen. 
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2  In Fachgesetzen und Fachplänen festgelegte Ziele des Umweltschutzes  

Das Plangebiet liegt rd. 130 m südlich des Vogelschutzgebiets Nr. 7712-401 „Rheinniederung 

Sasbach - Wittenweier“. RD. 330 m südwestlich befindet sich das gesetzlich geschützte Biotop 

„Feldgehölz im Gewann Wagrain im Boden“. Die östlich des Lindenbrunnenwegs verlaufende 

Hecke erfüllt ebenfalls die Kriterien eines gesetzlich geschützten Biotops, auch wenn diese in 

der LUBW-Kartierung nicht als dieses erfasst wurde. 

Weitere Schutzgebiete sind im Bereich des Vorhabens nicht ausgewiesen.  

Im Bereich des Vorhabens befindet sich gemäß Regionalplan ein Vorranggebiet zur Sicherung 

von Wasservorkommen. In den festgelegten Vorranggebieten soll bei allen raumbedeutsamen 

Planungen und Maßnahmen der zonierten Schutzwürdigkeit Rechnung getragen werden, mit 

dem Ziel, dass negative Auswirkungen auf die Qualität und Quantität des Grundwassers nicht 

zu besorgen sind.1   

Weiterhin befindet sich die Vorhabensfläche innerhalb einer landwirtschaftlichen Vorrangflur. 

3  Bestandsaufnahme und Bewertung 

3.1 Biotoptypen 

Wie bereits in Kap. 1 aufgeführt, erfolgt die FNP-Änderung auf einer Teilfläche des Flurstücks 

4731, Gemarkung Forchheim. Die Fläche unterliegt derzeit einer intensiven ackerbaulichen 

Nutzung (s. Foto 1). Östlich angrenzend befindet sich eine intensiv gepflegte und bean-

spruchte Wiese (meist Trittpflanzenbestand) auf welcher die 1881 gepflanzte Winter-Linde 

stockt (s. Foto 2). Dort befindet sich auch ein gefasster Brunnen. Weiter südlich stockt eine 

weitere Winter-Linde allerdings mit deutlich geringerem Bestandsalter. Der nordöstliche 

Bereich des Plangebiets ist durch Intensivgrünland gekennzeichnet. 

Die Feldhecke östlich angrenzend an den Lindenbrunnenweg ist zwar nicht in der Datenbank 

der LUBW als geschütztes Biotop aufgeführt, die Ausprägung entspricht jedoch den Vorgaben 

an ein solches. Typisch sind Arten wie Liguster (Ligustrum vulgare), Hasel (Corylus avellana), 

Wolliger Schneeball (Viburnum lantana), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Stiel-Eiche 

(Quercus robur) und Brombeere (Rubus sect. Rubus). 

 
1 Regionalverband Südlicher Oberrhein: Regionalplan (2019) 
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Foto 1: Maisanbau auf Flurstück 4731, im Vordergrund Intensivgrünland (Foto vom 17.07.2024). 

 
Foto 2: Alte Linde (Foto vom 17.07.2023). 
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Foto 3: Feldhecke östlich des Lindenbrunnenwegs (Foto vom 17.07.2023). 

3.2 Arten 

Das Plangebiet liegt innerhalb von intensiv genutzten Flächen. Diese stellen für planungsrele-

vante Arten keinen relevanten Lebensraum dar. Bzgl. einzelner Arten/-Gruppen können 

folgende Aussagen getroffen werden: 

Avifauna 

Für Vögel stellen die intensiv genutzten Flächen des Plangebiets keinen bedeutenden Lebens-

raum dar. Dass potentiell mögliche Vorkommen der Feldlerche im Bereich der Ackerflächen 

kann durch die unmittelbare Gehölznähe ausgeschlossen werden. Die beiden Linden im Plan-

gebiet könnten Vögeln als Bruthabitat dienen.  

Im Zuge der Erstellung der Unterlagen sind weitere Untersuchungen zur Konkretisierung des 

Artenbestandes erforderlich. 

Fledermäuse 

Die Vorhabensfläche stellt für Fledermäuse ein Jagdhabitat mit untergeordneter Bedeutung 

dar. Die Spalten und Risse in der Linde könnten Fledermäusen als Tagesversteck dienen. Die 

östlich des Weges verlaufende Feldhecke ist als relevante Leitlinie für Fledermäuse anzuse-

hen. Gehölze mit Rissen und Spalten könnten zumindest als Sommerquartier dienen.  Bäume 

mit relevanten Bruthöhlen konnten im unmittelbaren Umfeld jedoch nicht erfasst werden. 
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Weitere Arten 

Für Reptilien und Amphibien bietet die Vorhabensfläche keinen geeigneten Lebensraum. Dies 

gilt auch für die unmittelbar angrenzenden Bereiche. 

Auch für Insekten ist der Vorhabenbereich nur von geringer Bedeutung. Die intensiv genutz-

ten/gepflegten Grünflächen bieten maximal häufig vorkommenden und nicht gefährdeten 

Arten einen Lebensraum. Die im Umfeld stockenden Gehölzen bieten Insekten einen besser 

nutzbaren Lebensraum. Die alte Linde wird zunehmend von Holzkäfern besiedelt werden. 

Auch für weitere Arten bietet die Vorhabensfläche nur sehr eingeschränkt einen Lebensraum. 

Wertgebende Arten sind insgesamt nicht zu erwarten.    

4. Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Umsetzung des Vorhabens 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Als nicht vermeidbarer und nicht ausgleichbarer Eingriff ist die Neuversiegelung sowie die 

Anlage von geschotterten/befestigten Flächen zu sehen. Die Funktionen des Bodens für die 

„Natürliche Bodenfruchtbarkeit“ sowie als „Filter und Puffer für Schadstoffe“ und „Ausgleichs-

körper im Wasserkreislauf“ gehen in den versiegelten Bereichen vollständig verloren, in den 

geschotterten Bereichen sind diese nur noch eingeschränkt wirksam. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Die Grundwasserneubildung wird durch die Neuversiegelung durch den Bau der Wander- und 

Schutzhütte im unmittelbaren Bereich des Vorhabens nur geringfügig negativ beeinflusst. Dies 

ist auch unter dem Aspekt zu bewerten, dass das Regenwasser in den angrenzenden Flächen 

versickern kann. Auch die Schotterung/Befestigung von Flächen wird die Grundwasserneubil-

dung nicht erheblich beeinträchtigen. 

Zudem liegen im durch landwirtschaftliche Nutzung geprägten Umfeld genügend Ausgleichs-

flächen vor. 

Auswirkungen auf das Klima / Luft 

Eingriffe in das Schutzgut Klima / Luft sind vor allem im unmittelbaren Bereich des Vorhabens 

zu erwarten. Durch den Anliegerverkehr ist zeitweise mit einer erhöhten Lärm- und Schadstoff-

belastung zu rechnen. Insgesamt wird die Belastung jedoch als gering eingestuft.  

Lokalklimatische Veränderungen sind durch die insgesamt kleinräumigen Eingriffe nicht zu 

erwarten.  
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Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Durch die Anlage der Wander- und Schutzhütte sowie der angrenzenden Bereiche (Spiel-

flächen, Parkflächen) werden ausschließlich sehr geringwertige bis geringwertige 

Biotopflächen verloren gehen bzw. werden zeitweilig beansprucht (Parkflächen). 

Eine erhebliche Beeinträchtigung europarechtlich oder streng geschützter Arten gem. §§ 19 

und 44 BNatSchG sowie weiterer wertgebender Arten kann nicht ausgeschlossen werden und 

ist zumindest für die Artengruppe Vögel möglich. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild 

Die Bebauung der Fläche führt zu einem Verlust von Ackerflächen ohne Bedeutung für das 

Landschaftsbild. Mit dem Bau einer Wander- und Schutzhütte wird das Landschaftsbild 

voraussichtlich nicht wesentlich zusätzlich beeinträchtigt. Durch die Neuanlage von 

Gebüschen im direkten Eingriffsbereich könnte die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

weitgehend kompensiert werden.     

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch-, Kultur und Sachgüter 

Durch den Anliegerverkehr zur Wander- und Schutzhütte wird es tageweise zu Lärm- und 

Schadstoffbelastungen im Zufahrtsbereich kommen. Insgesamt wird jedoch nicht von einer 

erheblichen Belastung ausgegangen. 

Schutzgebiete 

Das Plangebiet liegt rd. 130 m südlich des Vogelschutzgebiets Nr. 7712-401 „Rheinniederung 

Sasbach - Wittenweier“. Die Anfahrt zur geplanten Wander- und Schutzhütte erfolgt aus der 

nördlich gelegenen Ortslage von Forchheim a.K. Eine Beeinträchtigung des Schutzzwecks 

des Gebietes ist diesbezüglich daher weitgehend auszuschließen. 

Die für das Vogelschutzgebiet aufgeführten Arten nutzen den Bereich des Vorhabens allenfalls 

sporadisch. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes der Arten ist hier 

ebenfalls auszuschließen.  

Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtrealisierung des Vorhabens  

Bei einer Nichtrealisierung des Vorhabens ist von einer Fortsetzung der derzeitig erfolgenden 

Nutzungen auszugehen.  
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5  Prüfung der Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen  

Folgende Maßnahmen eignen sich zur Vermeidung bzw. als Ausgleich für die zu erwartenden 

Eingriffe in Natur und Landschaft: 

1. Durchführung von landschaftspflegerischen Maßnahmen (mit u.a. bodenaufwertender 

Wirkung) im Umfeld des Vorhabens zur besseren Strukturierung der Landschaft 

(Ausgleich des Eingriffs in Biotoptypen und Boden) 

2. Ggf. Durchführung von artenschutzfachlichen Maßnahmen (potenziell erforderliche 

Ausgleichsmaßnahmen zur Vermeidung des Eintretens von Verbots-Tatbeständen 

nach § 44 BNatSchG) 

3. Eingrünung des Plangebiets u.a. mit standortgerechten, gebietsheimischen Gehölzen 

(Ausgleich des Eingriffs in Biotoptypen, Aufwertung des Landschaftsbildes) 

4. Dauerhafte Kontrolle der Entwicklung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Es ist davon auszugehen, dass die Eingriffe in den Naturhaushalt, das Landschaftsbild sowie 

das Schutzgut Mensch, Kultur- und Sachgüter durch entsprechende Maßnahmen ausgegli-

chen werden können. 

6 Prüfung alternativer Planungsmöglichkeiten 

Ein alternativer Standort, der geringere Eingriffe in den Naturhaushalt erzeugen würde, wurde 

nicht ermittelt. Die im Zuge des Vorhabens beanspruchten Flächen haben überwiegend ledig-

lich eine geringe Bedeutung für den Naturhaushalt. 

7 Zusätzliche Angaben 

Verfahrensweise 

Der Umweltbericht wurde auf Grundlage der nachfolgenden Quellen verfasst: 

 Regionalplan „Südlicher Oberrhein“ (2019) 

 Landschaftsrahmenplan „Südlicher Oberrhein“ (2013) 

 Flächennutzungsplan der Stadt Endingen a.K. (1998) 

 Landschaftsplan des GVV „Nördlicher Kaiserstuhl“ (1997) 

 Daten zu Natur und Landschaft der LUBW (Datenabfrage März 2024) 

 Daten zu Boden und (Hydro-)Geologie des LGRB (Datenabfrage März 2024) 
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Monitoring zu den Maßnahmen des Naturschutzes 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes werden entsprechend landschaftspflegeri-

sche und ggf. artenschutzfachliche Maßnahmen festgesetzt. Zur Gewährleistung der fachge-

rechten Umsetzung und Pflege der Maßnahmen sind diese 1 x jährlich zu überprüfen und zu 

dokumentieren. Bei Bedarf werden entsprechende Maßnahmen ergriffen, um die Funktionser-

füllung der Maßnahmen zu gewährleisten. 

8 Zusammenfassung 

Die GVV „Nördlicher Kaiserstuhl“ plant die 64. Änderung des Flächennutzungsplans auf einem 

Teilbereich des Flurstücks 4731 (s. Abb. 1). Die FNP-Änderung dient als Grundlage für den 

geplanten Bebauungsplan „Wander- und Schutzhütte Lindenbaum“. Die Größe des Vorha-

bens beträgt rd. 0,2 ha. 

Die wesentliche Beeinträchtigung der Umwelt geht von der Versiegelung/Schotterung von 

Fläche aus, welche sich negativ auf die Schutzgüter Boden und Wasser auswirken werden. 

Die Versiegelung/Schotterung ist dauerhaft, der Eingriff in Natur und Landschaft daher eben-

falls. 

Darüber hinaus erfolgt lediglich überwiegend ein Verlust von naturschutzfachlich (sehr) 

geringwertigen Biotoptypen, wie intensiv bewirtschafteten Nutzflächen und Intensivwiesen.  

Eine im Zuge der Überplanung von Habitatstrukturen ggf. erfolgende Beeinträchtigung euro-

parechtlich oder streng geschützter Arten sowie weiterer wertgebender Arten ist hinsichtlich 

des eingeschränkten Habitatpotenzials wenig wahrscheinlich, kann allerdings nicht gänzlich 

ausgeschlossen werden.  

Von einer erheblichen Beeinträchtigung weiterer Schutzgüter ist bei Realisierung des Bauvor-

habens nicht auszugehen. 

Um die (potenziellen) Eingriffe in Natur und Landschaft zu vermeiden bzw. auszugleichen, sind 

im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Maßnahmen des Natur- und ggf. Artenschut-

zes sowie der Landschaftspflege durchzuführen.  

Grundsätzlich stellt sich die Fläche als Standort für das Vorhaben als geeignet dar.  

 



Beschlussvorlage 
 
Drucksache-Nr. GV 16/2024 Endingen, den 09.09.2024 
 
Federführendes Amt: Bauamt Endingen 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindeverwaltungsverband Nördlicher Kai-
serstuhl öffentlich 16.09.2024 Beschlussfassung 

 
Betreff 
65. Änderung des Flächennutzungsplanes; 
Neuausweisung einer Wohnbaufläche in Königschaffhausen bei gleichzeitiger Herausnahme 
einer Wohnbaufläche in Endingen 
 
a) Beschlussfassung über die eingegangenen Bedenken und Anregungen während der frühzei-
tigen Behördenbeteiligung 
 
b) Beschlussfassung über die öffentliche Auslegung für die Dauer eines Monats.  
 
 
Es wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen: 
a) Den Verwaltungsvorschlägen zu den eingegangenen Bedenken und Anregungen wird zuge-
stimmt. 
 
b) Die 65. Änderung des Flächennutzungsplanes ist für die Dauer eines Monats öffentlich auszule-
gen.  
 
 
Begründung 
a) Beschlussfassung über die eingegangenen Bedenken und Anregungen während der frühzei-
tigen Behördenbeteiligung 
 
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes hatte in der Sitzung vom 
17.06.2024 den Aufstellungsbeschluss zur 65. Änderung des Flächennutzungsplanes gefasst.  
 
Die frühzeitige Behördenbeteiligung erfolgte in der Zeit vom 03.07.2024 bis 12.08.2024.  
 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung wurde am 01. August 2024 durchgeführt.  
 
Die Verwaltungsvorschläge zu den eingegangenen Bedenken und Anregungen, die Darstellung der 
geplanten Änderung, die Begründung sowie der Umweltbericht sind in der Anlage beigefügt.  
 
 
b) Beschlussfassung über die öffentliche Auslegung für die Dauer eines Monats. 
 
Im Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes ist als nächster Schritt eine öffentliche Aus-
legung für die Dauer eines Monats durchzuführen. Nach Ablauf dieser öffentlichen Auslegung 
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muss die Verbandsversammlung dann erneut über ggf. eingegangene Bedenken und Anregungen 
beschließen.  
 
 
 
Anlage(n): 
1. Übersichtsplan Neuausweisung einer Wohnbaufläche 
2. Überscihtsplan Herausnahme einer Wohnbaufläche 
3. Übersichtsplan aus dem rechtskräftigen FNP Teilblatt Endingen 
4. Übersichtsplan aus dem rechtskräftigen FNP Teilblatt Königschaffhausen 
5. FNP-Legende mit Änderungsnummern 
6. Begründung 
7. Zusammenstellung der eingegangenen Stellungnahmen 
8. Umweltbericht 
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1 Erfordernis  

Die Stadt Endingen a.K. benötigt Wohnbauflächen, um dem dringenden örtlichen 
Bedarf Rechnung tragen zu können.  zu können.  

Allgemeines Vorgehen 

Der Flächennutzungsplan (FNP) des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) 
Nördlicher Kaiserstuhl wurde im August 2003 genehmigt. Seither wurde für 65 
Änderungen ein Aufstellungsbeschluss gefasst, die in der Mehrzahl auch zu ei-
nem rechtskräftigen Abschluss geführt wurden.  

Im Bereich der Stadt Endingen wurden seit der Rechtskraft des FNP im Jahr 2003 
im Rahmen von punktuellen FNP-Änderungen gewerbliche Bauflächen nur ge-
gen andere flächengleich getauscht (12./26. Änd., 22. Änd., 30. Änd., 34. Änd.). 
Lediglich im Rahmen der 37. Änderung entstand durch Änderung bzw. Neuaus-
weisung ein Plus von ca. 3,8 ha, begründet durch die Notwendigkeit eines Lü-
ckenschlusses, der entsprechend dem B-Plan „Wyhler Weg“ planungsrechtlich 
nachvollzogen wurde.  

Die Ausweisung im Rahmen der 44. Änd. des FNP nördlich der Umgehungs-
straße L 113 für die Umsiedlung eines Firma aus Gemengelage mit 1,3 ha wurde 
ebenso wie die 49. Änd. mit 1,1 ha am westlichen Rand der Ortslage sowie die 
55. Änderung mit einer ca. 1,9 ha großen gewerbliche Baufläche östlich an die 
49. Änd. angrenzend durch das Landratsamt genehmigt.  

Mit den zwischenzeitlich genehmigten 57. und 61. Änderungen wurden durch 
konkrete Firmennachfragen dringend benötigte gewerbliche Bauflächen in der 
Stadt Endingen ermöglicht. 

2 Verfahren 

Der Gemeinsame Ausschuss des Gemeindeverwaltungsverbandes hat mit Be-
schluss vom 17.06.2024 den Aufstellungsbeschluss für die 65. Änd. gefasst um 
nun die frühzeitige Anhörung durchzuführen. 

Die Änderung wurde mit der Raumordnungsbehörde beim Regierungspräsidium 
abgestimmt.  

Parallel zur Änd. des FNP wird auch der BPlan „Katherinenstraße“ aufgestellt, für 
das aktuell die Frühzeitige Anhörung  durchgeführt wurde. 

 

Bedarf 

Da ein Flächentausch Teil des Verfahrens ist, kann in Abstimmung mit der Raum-
ordnungsbehörde auf eine Bedarfsermittlung verzichtet werden.  

Da im Ortsteil Königschaffhausen keine Tauschflächen vorhanden sind, wird da-
für eine Fläche im Kernort Endingen („Teninger Acker“) herangezogen, die das 
Ergebnis eines Abstimmungsprozesses des Gemeinderates darstellt. 
  



GVV Nördlicher Kaiserstuhl 
65. Änd. Flächennutzungsplan , Stadt Endingen a.K., OT Königschaffhausen Begründung 

Planungsbüro Fischer   Stand:  September  2024 Seite 2 

3 Siedlungsentwicklung   

3.1 Regionalplan 

Gemäß den Zielen und Vorgaben 
des Landesentwicklungsplanes 
und des rechtswirksamen Regio-
nalplanes des Regionalverbandes 
Südlicher Oberrhein (RVSO Sept. 
2017) ist die Stadt Endingen a.K. 
als Unterzentrum eingestuft und 
liegt auf der regionalen Entwick-
lungsachse Emmendingen - Endin-
gen a.K. - Rheinübergang Sas-
bach.  

Hinsichtlich seiner gewerblichen 
Funktion ist die Stadt im rechtswirk-
samen Regionalplan für die Funkti-
onen Wohnen und Gewerbe als 
Siedlungsbereich ausgewiesen.  

(Auszug Strukturkarte, RVSO 2017) 

Bezüglich der regionalplanerischen Aussage, dass die Wohnentwicklung am 
Kernort oder den Ortsteilen zu konzentrieren ist, die mit dem (Schenen-) ÖPNV 
erreicht werden können, wird dadurch entsprochen, dass der Ortsteil Kö-
nigschaffhausen an der Breisgau-S-Bahn-Linie Riegel – Breisach liegt. 

 
Südlich und östlich des Plangebie-
tes liegt ein regionaler Grünzug. In 
Abstimmung mit dem Regionalver-
band wird die geringfügige Über-
schneidung im Süden und Osten 
als Ausformungsspielraum be-
trachtet. 
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3.2 Flächennutzungsplan 

Der Bereich der 65. Änd. des FNP ist im 
rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
des GVV Nördlicher Kaiserstuhl in Kö-
nigschaffhausen als landwirtschaftliche 
Fläche, in Endingen als Wohnbaufläche 
dargestellt. 

Die Flächen sind in der Fortschreibung 
des FNP auch als landwirtschaftliche 
Flächen dargestellt. Nach Rechtswirk-
samkeit der 65. Änd. werden diese in der 
Fortschreibung entsprechend nachge-
tragen.   

Die Darstellung des B-Planes (Dörfliches Wohngebiet – MDW) kann nach Ab-
stimmung mit der Raumordnungsbehörde als aus dem FNP entwickelt betrachtet 
werden, da das Gebiet überwiegende dem Wohnen dienen soll. 

 
3.3 Europäisches Netz "Natura 2000" 

 Gemäß kartographischer Darstellung der Gebietsmeldungen für Baden-Württem-
berg nach der FFH-Richtlinie und der EG-Vogelschutzrichtlinie vom Ministerium 
Ländlicher Raum liegen für das Plangebiet derzeit keine Hinweise auf das Vor-
kommen eines gemeldeten oder in Meldung befindlichen FFH- oder Vogelschutz-
gebietes bzw. von Flächen, die diesbezüglich die fachlichen Meldekriterien erfül-
len, vor. 

Besonders geschützte Biotope 

Innerhalb des Plangebietes befindet sich kein besonders geschütztes Biotop. 
 

3.4 Geologie 
(Hinweis des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau) 

Die. Ingenieurgeologie – Auf der Grundlage der vorhandenen Geodaten bilden 
im Plangebiet quartäre Lockergesteine (Löss, Holozäne Abschwemmmassen) 
unbekannter Mächtigkeit den oberflächennahen Baugrund. 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und 
Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungs-
bodens ist zu rechnen. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen durch ein priva-
tes Ingenieurbüro empfohlen. 

 

3.5 Verkehr 

Die Anbindung ans örtliche Verkehrsnetz erfolgt nach Nordwesten über die 
Straße Im Winkel auf die St. Katherinenstr.  
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4 Statistik 

(Grundlage Stat. Landesamt 06/2024) 

 
4.1 Bevölkerungsentwicklung   

Vergleich   Bevölkerung  2013 - 2023   

 2013 2023 Diff in % 

Endingen ges. 9.060 10.708 +18,2 

GVV 25.201 28.425 +12,8 

EM 158.177 172.392 +9,0 
 
Vergleich   Bevölkerung  Prognose 2020 - 2040   

 2020 2040 Diff in % 

Endingen ges. 10.227 10.499 +2,7 

GVV 27.324 28.199 +3,2 

EM 166.862 169.524 +1,6 
 
(Ansatz Endingen + Landkreis mit Wanderungen, andere Gemeinden GVV ohne Wanderungen) 
 
Die Tabellen zeigen, dass die bisherige und prognostizierte Bevölkerungs-
entwicklung über der des Landkreises liegt. 
 

4.2 Beschäftigtenentwicklung   

Vergleich   Beschäftigte am Arbeitsort  2012 - 2022 

 2013 2023 Diff. in % 

Endingen ges. 2.903 3.925 +35,2 

GVV 6.350 8.379 +32,0 

EM 46.203 57.511 +24,5 
 
Aus der auch im Vergelich zum Landkreis überaus positiven Beschäftigten-
Entwicklung wird sich auch zukünftig ein größerer Bedarf an Wohnbauflächen 
ergeben.  
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5 Flächenausweisungen 

 

5.1 Flächenausweisung  -  Wohnbauflächen 

 

Neuausweisung einer Wohnbaufläche im Südwesten der Ortslage von  
Königschaffhausen im Bereich Winkel mit 

  W  =  ca. 1,09 ha 

(Darstellung im B-Plan als Dörfliches Wohngebiet MDW) 

 

Bereich der 65. Änderung 
(Plan unmaßstäblich, siehe auch beigefügtes Deckblatt) 
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Im Tausch Herausnahme einer Wohnbaufläche im Südwesten der Kernstadt im 
Bereich Teninger Acker mit 

  W  =  ca. -1,04 ha 
zukünftige Nutzung landwirtschaftliche Fläche 

 

Bereich der Tauschfläche zur 65. Änderung 
(Plan unmaßstäblich, siehe auch beigefügtes Deckblatt) 
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5.2 Begründung 

Aufgrund der hohen Lebensqualität, die sich aus seiner reizvollen Lage, der at-
traktiven Landschaft, dem (Schienen-) ÖPNV-Anschluss sowie dem guten Ver-
einsleben ergibt, ist die Nachfrage nach Bauland vor allem durch die einheimi-
sche Bevölkerung in Königschaffhausen besonders hoch. Dies trifft insbesondere 
auch auf Familien mit Kindern zu. Trotz intensiver Bemühungen der Stadt, die 
vorhandenen Baulücken des Ortsteiles einer Bebauung zuzuführen, ist die Mit-
wirkungsbereitschaft der Eigentümer minimal, wie eine Befragung im Rahmen 
des Modellprojektes „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ und folgende 
Nachfragen ergeben haben. 

Bezüglich der Innenentwicklung sind im Rahmen des „Entwicklungsprogrammes 
Ländlicher Raum“ Erfolge durch die Umnutzung leerstehender Gebäude wie 
Scheunen für Wohnzwecke zu verzeichnen. Dies zeigt, dass auch die Innenent-
wicklung in Königschaffhausen eine große Rolle spielt. 

Daher ist es aus Sicht der Stadt erforderlich, im Ortsteil Königschaffhausen den 
dringenden Bedarf an Wohnbauflächen durch die Ausweisung eines Baugebietes 
im Bereich Winkel im Südosten des Ortsteiles gerecht zu werden. Die Stadt be-
absichtigt, die entstehenden Grundstücke mit einer Bauverpflichtung zu belegen, 
um so eine baldestmögliche Bebauung zu ermöglichen und weiteren Baulücken 
entgegenzuwirken.  

Da im Ortsteil Königschaffhausen keine Tauschflächen vorhanden sind, wird da-
für eine Fläche im Kernort Endingen („Teninger Acker“) herangezogen, die das 
Ergebnis eines Abstimmungsprozesses des Gemeinderates darstellt. 
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Luftbild des Änderungsbereiches 
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6. Umweltbericht 
 
Der Umweltbericht des Büros Peter Lill, Fachbüro für Umweltplanung und Natur-
schutz vom 21.06.2024 kommt zusammenfassend zu folgender Beurteilung: 

Der GVV Nördlicher Kaiserstuhl plant die 65. Änderung des Flächennutzungs-
plans. Dabei soll die Neuausweisung einer Wohnbaufläche (1,09 ha) in Endin-
gen-Königschaffhausen bei gleichzeitiger Herausnahme einer Wohnbaufläche 
(1,04 ha) in Endingen Kernstadt erfolgen. 

Das geplante Wohngebiet grenzt südöstlich an vorhandene Wohngebiete in Kö-
nigschaffhausen an, die entfallende Fläche befindet sich am südlichen Ortsrand 
von Endingen. 

In einem ersten Schritt wurden die voraussichtlichen Umweltauswirkungen der 
zur Neuausweisung vorgesehenen Wohnbaufläche in Königschaffhausen ermit-
telt. Danach erfolgte eine Gegenüberstellung mit den voraussichtlichen Umwelt-
auswirkungen der entfallenden Wohnbaufläche in Endingen. Zusammenfassend 
kann festgestellt werden, dass durch den Flächentausch keine größere Belas-
tung der einzelnen Schutzgüter erfolgen wird. 

Durch die geplante Bebauung der Flächen wird v.a. das Schutzgut Boden dau-
erhaft erheblich beeinträchtigt, die weiteren Schutzgüter unterliegen einer gerin-
gen bis mittleren Beeinträchtigung. 

Durch das geplante Vorhaben sind voraussichtlich artenschutzrechtliche Belange 
betroffen. Um Verbotstatbestände zu vermeiden sind entsprechende (CEF-) 
Maßnahmen umzusetzen. 

Grundsätzlich ist der Standort für eine Bebauung geeignet und schließt sich sinn-
voll an die bereits bestehende Wohnbebauung von Königschaffhausen an.    

Auf die ausführliche Darstellung im beigefügten Umweltbericht vom 21.06.2024 
wird verwiesen. 
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GVV Nördlicher Kaiserstuhl   -    65. Änd. Flächennutzungsplan, Stadt Endingen a.K.  
Zusammenstellung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange  
i.R. der Frühzeitigen Anhörung nach § 4 Abs. 1  BauGB  

Behörde Schr.v. Anregung  Beschlussempfehlung  
    
1. Regierungspräsidium Freiburg   
    
1.1 Regierungspräsidium 

Raumordnung 
12.08.2024 Hinweis auf Prüfung, ob der geplante Flächentausch in-

nerhalb der Ortsteile – und nicht zu Lasten des Kernorts 
Endingen – vorgenommen werden kann. Die geplante 
Herausnahme einer Wohnbaufläche an dem gewählten 
Standort sollte auch planerisch/städtebaulich begründet 
werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Im Ortsteil Königschaffhausen befindet sich keine Wohnbau-
fläche, die als Tauschfläche aus dem FNP herausgenommen 
werden kann. Der Gemeinderat hat sich daher aufgrund des 
großen Bedarfs im Ortsteil Königschaffhausen dazu ent-
schlossen eine Fläche im Kernort aus der Darstellung des 
FNP herauszunehmen, die zur weiteren baulichen Entwick-
lung im Kernort nicht benötigt wird. Auf die Ausführung in der 
Begründung wird verwiesen. 

    
  Hinweis darauf, dass die geplante Wohnbauflächen-Dar-

stellung in Königschaffhausen noch keinen Konflikt mit 
der regionalplanerischen Zielfestlegung des Regionalen 
Grünzugs gem. Plansatz 3.1.1 auslöst; eine weiterge-
hende bauliche Entwicklung in Richtung Grünzug könnte 
raumordnerisch allerdings nicht mitgetragen werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Weiteren 
entsprechend beachtet. 
Auf die Ausführungen in der Begründung wird verwiesen. 

    
1.2 Regierungspräsidium 

Umwelt/ Störfallbetriebe 
 Keine Stellungnahme  

    
1.3 Regierungspräsidium 

Forst 
04.07.2024 Vor dem Hintergrund, dass im Plangebiet kein Wald 

liegt, werden keine forstrechtlichen bzw. forstfachlichen 
Belange berührt. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
1.4 Regierungspräsidium 

Landesamt für Geologie 
30.07.2024 Hinweis darauf, dass die Daten zur Geologie, zur Geo-

chemie und zur Geothermie im Internet abgerufen 
werden können. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Bodenkunde – Bodenkundliche Belange werden im Rah-

men der Anhörung zu B-Plänen beurteilt, wenn Informa-
tionen zu Art und Umfang der Eingriffe vorliegen 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Hinweis auf einen sparsamen und schonenden Umgang 

mit Boden. Dies beinhaltet u.a. die bevorzugte Inan-
spruchnahme von weniger wertvollen Böden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Behörde Schr.v. Anregung  Beschlussempfehlung  
    
noch 
1.4 Regierungspräsidium 

Landesamt für Geologie 

 Ingenieurgeologie – Auf der Grundlage der vorhandenen 
Geodaten bilden im Plangebiet quartäre Lockergesteine 
(Löss, Holozäne Abschwemmmassen) unbekannter 
Mächtigkeit den oberflächennahen Baugrund. 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei 
Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) 
des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu 
rechnen. 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weite-
ren Planungen oder von Bauarbeiten werden objektbe-
zogene Baugrunduntersuchungen durch ein privates In-
genieurbüro empfohlen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Hydrogeologie  Hinweis darauf, dass im Plangebiet keine 

Bearbeitung hydrogeologischer Themen stattfindet. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Rohstoffgeologie – Keine Einwendungen. Wird zur Kenntnis genommen. 
    
  Bergbau – Hinweis darauf, dass die Planung nicht in ei-

nem aktuellen Bergbaugebiet liegt. 
Wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Allgemeine Hinweise – Für geologische Untersuchungen 

zu den Untergrundverhältnissen sowie weitere raumbe-
zogene Daten besteht eine Übermittlungspflicht gegen-
über dem Landesamt für Geologie. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

    
1.5 Regierungspräsidium 

Landesamt für 
Denkmalpflege 

 Keine Stellungnahme  
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2. Regionalverband 

Südlicher Oberrhein 
06.08.2024 Hinweis darauf, dass aufgrund des Flächentauschs der 

Nachweis des Wohnbauflächenbedarfs im Sinne Plan-
satz 2.4.1.2 Abs. 2 Regionalplan nicht erforderlich ist. 
Es sollte jedoch geprüft werden, den Flächentausch in-
nerhalb des Ortsteiles vorzunehmen und nicht zu Lasten 
des Kernortes Endingen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Im Ortsteil Königschaffhausen befindet sich keine Wohnbau-
fläche, die als Tauschfläche aus dem FNP herausgenommen 
werden kann. Der Gemeinderat hat sich daher aufgrund des 
großen Bedarfs im Ortsteil Königschaffhausen dazu ent-
schlossen eine Fläche im Kernort aus der Darstellung des 
FNP herauszunehmen, die zur weiteren baulichen Entwick-
lung im Kernort nicht benötigt wird. Auf die Ausführung in der 
Begründung wird verwiesen. 

    
  Hinweis darauf, dass die Wohnbaufläche "Katharinen-

straße" an der südwestlichen Geltungsbereichsgrenze 
einen Regionalen Grünzug tangiert. 
Nach Plansatz 3.1.1 Abs. 1 (Z) Regionalplan ist in einem 
Regionalen Grünzug eine Besiedlung nicht zulässig. 
Entsprechend der Abstimmung vom Mai 2021 mit dem 
Planungsbüro Fischer kann die Planung im Rahmen des 
Ausformungsspielraums mitgetragen werden. 
Eine darüber hinausgehende Wohnbauflächenentwick-
lung in den Regionalen Grünzug hinein würde jedoch 
Ziele der Raumordnung verletzen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 

    
  Hinweis darauf, dass in Königschaffhausen eine große 

Nachfrage nach Bauland besteht. Daher sollte mit den 
zur Verfügung stehenden Flächen behutsam und nach-
haltig umgegangen werden. 
Im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Bo-
den entsprechend der Bodenschutzklausel nach § 1a 
Abs. 2 BauGB sollte auf eine kompakte Siedlungsent-
wicklung hingewirkt werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Hinweis darauf, dass keine weiteren Hinweise, Anregun-

gen und Einwendungen bestehen. 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Landratsamt Emmendingen     
     
3.1 Landratsamt 
 Bauleitplanung 

13.08.2024 Hinweis darauf, dass die Änderung des Flächennut-
zungsplanes nachvollziehbar und begründet ist. Die Be-
gründung sollte durch den aktuellen Stand des Bebau-
ungsplanverfahrens ergänzt werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Begrün-
dung um den Stand des B-Plan-Verfahrens entsprechend er-
gänzt (frühzeitige Anhörung durchgeführt). 

    
  Hinweis darauf, dass der FNP genehmigungspflichtig ist. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Weiteren 

entsprechend beachtet. 
    
  Hinweis auf das weitere Verfahren, insbesondere auf die 

im Rahmen der Offenlage vorzulegende umweltbezo-
gene Information. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Weiteren 
entsprechend beachtet. 

    
3.2 Landratsamt 
 Untere Naturschutzbeh. 

13.08.2024 Hinweis darauf, dass der Umweltbericht methodisch 
korrekt erarbeitet ist und zu nachvollziehbaren Ergeb-
nissen kommt. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Hinweis darauf, dass aus naturschutzfachlicher und –

rechtlicher Sicht keine Bedenken gegen diesen Flä-
chentausch bestehen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.3 Landratsamt 
 Untere Wasserbehörde 

13.08.2024 Oberflächengewässer - Keine Bedenken oder Anregun-
gen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Hinweis auf Gefahrenpotential bei Starkregenereignis-

sen. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Weiteren 
entsprechend beachtet. 

    
  Grundwasser – Keine grundsätzlichen Bedenken. Hin-

weis darauf, dass sich das Plangebiet außerhalb eines 
festgesetzten Wasserschutzgebietes befindet. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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noch 
3.2 Landratsamt 
 Untere Wasserbehörde 

 Abwasser – Auf der Ebene des FNP keine Bedenken 
oder Anregungen. Die schwierige Entwässerungssitua-
tion ist der Stadt bekannt. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Wasserversorgung – Keine Bedenken. Hinweis darauf, 

dass sich an der Wasserentnahmemenge bei gleicher 
Fläche nichts ändern wird. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Altlasten und Bodenschutz – Hinweis auf Eingriffs-/Aus-

gleichsbilanzierung bezüglich der in Anspruch genom-
menen Böden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf die Ein-
griffs-/Ausgleichsbilanzierung im Rahmen des B-Plan-Verfah-
rens verwiesen. 

    
3.4 Landratsamt 

Amt für Gewerbeaufsicht 
Abfallrecht und Immissi-
onsschutz    

13.08.2024 Keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.5 Landratsamt 

Straßenbauverwaltung 
13.08.2024 Bedenken oder Anregungen werden nicht geäußert, da 

das klassifizierte Straßennetz 700 m bzw. 200 m ent-
fernt liegt. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.6 Landratsamt 

Straßenverkehrsamt 
13.08.2024 Es ergeben sich keine Anregungen oder Bedenken Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.7 Landratsamt 

Gesundheitsamt 
13.08.2024 Hinweis darauf, dass die herzustellenden Anlagen der 

öffentlichen Wasserversorgung den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik entsprechen müssen. 
Hinweis auf Aussagepflicht für Anleger zur Entnahme o-
der Abgabe von Wasser oder Trinkwasserbeschaffen-
heit. 
Es wird davon ausgegangen, dass die Versorgungsi-
cherheit mit Trinkwasser aus der öffentlichen Wasser-
versorgung dauerhaft gesichert ist. 
Hinweis, dass auf allergene bzw. stark giftige Pflanzen 
verzichtet werden sollte. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Weite-
ren entsprechend beachtet bzw. in die weiteren Überlegun-
gen zum B-Plan einbezogen. 
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3.8 Landratsamt 

Vermessungsamt 
 Keine Stellungnahme  

    
3.9 Landratsamt 

Amt für Flurneuordnung 
13.08.2024 Keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.10 Landratsamt 

Landwirtschaftsamt 
13.08.2024 Hinweis darauf, dass es zum Planvorhaben und dem 

damit verbundenen Flächentausch keine erheblichen 
Bedenken aus agrarstruktueller Sicht gibt. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Hinweis darauf, dass das Plangebiet „Katharinenstraße“ 

als traditionelles Weinbaugebiet innerhalb der landwirt-
schaftlichen Vorrangflur liegt, die besonders hofnahen 
und gut zu bewirtschaftenden Rebflächen sind für die 
ökonomische Nachhaltigkeit der Betriebe unerlässlich. 
Das als Tauschfläche vorgesehene Plangebiet „Tenin-
ger Acker“ hingegen besteht aus Hobbygärten, die nicht 
weinbaulich nutzbar und dadurch agrarstrukturell wert-
los sind. 
Im Plangebiet „Katharinenstraße“ befinden sich auf den 
Flurstücken 344, 336/1 und 337 hochwertige Rebanla-
gen, die vor 5-6 Jahren neu angelegt wurden und das 
erste Jahr im Vollertrag stehen. Rebneuanlagen sind 
mit erheblichen Investitionskosten verbunden, diese lie-
gen laut Weinbauberatung der ULB inzwischen bei 
40.000-50.000 € pro ha, die Nutzungsdauer beträgt 
mindestens 25 Jahre. 
Bei einer Flächeninanspruchnahme durch die vorlie-
gende Planung gehen Rebanlagen verloren, zudem 
sind die durch Zerschneidung entstehenden Restflä-
chen nicht mehr ökonomisch sinnvoll nutzbar. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Ausweisung 
der Baufläche erfolgt in Abstimmung mit den betroffenen 
Grundstückseigentümern. 
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noch 
3.10 Landratsamt 

Landwirtschaftsamt 

 Durch die geplante Wohnbebauung kommt es zu einem 
sehr hohen Konfliktpotential durch Emissionen beim 
Pflanzenschutz und Arbeitslärm. 
Sollte die Planung weiterverfolgt werden, darf dies nicht 
zu Bewirtschaftungseinschränkungen der angrenzen 
Rebflächen führen. Es wird um die frühzeitige Einbezie-
hung der betroffenen Winzer sowie um Bereitstellung 
qualitätsgleicher Ersatzflächen gebeten. Zudem sollten 
die entstehenden Investitionsverluste entschädigt wer-
den. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen 
des B-Planes nach Kenntnis der genauen Bebauung bearbei-
tet und mit den betroffenen Grundstückseigentümern abge-
stimmt. 

    
3.11 Landratsamt 

Forstliche Belange 
13.08.2024 Forstrechtliche bzw. forstfachliche Belange sind nicht 

berührt, da eine Betroffenheit von Waldflächen nicht er-
kennbar ist. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.12 Landratsamt 

Ordnungsamt- Friedhofw.
13.08.2024 Es bestehen keine Bedenken, da das Plangebiet in aus-

reichendem Abstand zum Friedhof liegt. 
Wird zur Kenntnis genommen. 

     
3.13 Landratsamt 

Eigenbetrieb  
Abfallwirtschaft 

 Hinweise zu Belangen der Müllabfuhr bzw. der Abfall-
wirtschaft, insbesondere zur Behandlung des Erdaus-
hubes. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Weite-
ren entsprechend beachtet- 

    
3.14 Landratsamt 

Amt für ÖPNV 
 Keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

     
3.15 Landratsamt 

Untere Baurechtsbeh. 
 Keine Stellungnahme  

    
3.16 Landratsamt 

Untere Denkmalbehörde 
13.08.2024 Hinweis darauf, dass die Belange des Denkmalschut-

zes berücksichtigt sind. 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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4. Industrie- und 

Handelskammer 
17.07.2024 Hinweis darauf, dass zur Änderung (Neuausweisung mit 

gleichzeitiger Herausnahme einer Wohnbaufläche) 
keine Bedenken zu äußern sind. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Hinweis darauf, dass die Ausweisung im Rahmen des B-

Plan-Verfahrens nicht als Allgemeines Wohngebiet son-
dern als dörfliches Wohngebiet (MDW) erfolgt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Begrün-
dung entsprechend angepasst. Nach Abstimmung mit der 
Raumordnungsbehörde entwickelt sich das Dörfliche Wohn-
gebiet (MDW) aus der Darstellung des FNP (W, Wohnbauflä-
che), da die Fläche überwiegend dem Wohnen dient. 

    
5. Handelsverband  Keine Stellungnahme  
    
6. AZV Breisgauer Bucht  Keine Stellungnahme  
    
7. Badenova Netze 10.07.2024 Es bestehen keine Einwendungen, Bedenken und Anre-

gungen. Es sind keine eigenen Planungen und Maßnah-
men beabsichtigt. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
8. Netze BW  (EnBW) 12.07.2024 Es sind keine grundsätzlichen Bedenken vorzubringen. Im 

Geltungsbereich bestehen keine Trassen bzw. Leitungen. 
Wird zur Kenntnis genommen. 

     
9. Deutsche Telekom 30.07.2024 Hinweis darauf, dass sich im Plangebiet keine Telekom-

munikationslinie der Telekom befindet. 
Wird zur Kenntnis genommen. 

    
10. Vodafone West GmbH  Keine Stellungnahme  
     
11. VVG Emmendingen  Keine Stellungnahme  
    
12. GVV Kenzingen- 

Herbolzheim 
 Keine Stellungnahme  

    
13.  Stadt Vogtsburg 05.07.2024 Belange der Stadt sind nicht betroffen.- Wird zur Kenntnis genommen. 
    

  14.1  Gemeinde Bahlingen a.K.  Keine Stellungnahme  
    
14.2 Stadt Endingen a.K.  Keine Stellungnahme  
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Behörde Schr.v. Anregung  Beschlussempfehlung  
    
14.3 Gemeinde Forchheim a.K.    
    
14.4 Gemeinde Riegel a.K. 09.07.2024 Belange der Gemeinde sind nicht tangiert. Wird zur Kenntnis genommen. 
    
14.5 Gemeinde Sasbach a.K. 26.07.2024 keine Einwendungen. Wird zur Kenntnis genommen. 
    
14.6 Gemeinde Wyhl a.K.  Keine Stellungnahme  
    
15. Landesnaturschutz- 

verband LNV 
 Keine Stellungnahme  

    
16. Naturschutzbund NABU  Keine Stellungnahme  
    
17. BUND  Bezirksgruppe 

Kaiserstuhl 
08.08.2024 Hinweis darauf, dass sich sowohl in der Gesamtkom-

mune Endingen wie auch im Ortsteil Königschaffhausen 
eine Vielzahl von baureifen, aber nicht bebauten Grund-
stücken befindet. Diese würden Wohnraum für mindes-
tens 1000 Menschen bieten. Das entspricht 10 % der 
heutigen Einwohnerzahl Endingens. Weiteres Potenzial 
liegt in den Leerständen, dem "Kellerareal" und bei lau-
fenden Projekten. 
Eine Neuausweisung von Bauland ist daher nicht zu 
rechtfertigen. 
Das gesellschaftliche Ziel sollte ganz im Gegenteil die 
schnellstmögliche Reduzierung des Flächenverbrauchs 
auf "Netto Null" sein. 
Aus diesem Grund ist dies Baulandentwicklung abzu-
lehnen. 
Stattdessen schlagen wir vor, dass der neue Gemein-
derat eine neue Bauleitplanung auf den Weg bringt, die 
diesen Namen verdient. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Stadt ist sich der Thematik bewusst. Künftige Wohnbau-
flächen sollen nur mit einer entsprechenden Bauverpflichtung 
erschlossen werden. Die Stadt prüft regelmäßig die Mitwir-
kungsbereitschaft der Eigentümer von unbebauten Grundstü-
cken. Bisher war das Ergebnis, dass diese Mitwirkungsbereit-
schaft praktisch nicht gegeben ist. 
Aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen besteht für 
die Stadt keine Zugriffsmöglichkeit auf unbebaute Grundstü-
cke. 

  
Zusammengestellt: Freiburg, den  05.09.2024  HOF 
 
 
PLANUNGSBÜRO FISCHER 
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  Die Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung fand durch 

eine Bürgerinformation am 01.08.2024 statt. 
 

    
  Es wurden von Seiten der Öffentlichkeit keine Anregun-

gen und Bedenken vorgebracht. 
 

    
    
    

 

 
Zusammengestellt: Freiburg, den  05.09.2024  HOF 
 
 
PLANUNGSBÜRO FISCHER 
GÜNTERSTALSTRASSE  32 
79100 FREIBURG 
 
 
 
 
 







































Beschlussvorlage 
 
Drucksache-Nr. GV 14/2024 Endingen, den 09.09.2024 
 
Federführendes Amt: Bauamt Endingen 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindeverwaltungsverband Nördlicher Kai-
serstuhl öffentlich 16.09.2024 Beschlussfassung 

 
Betreff 
66. Änderung des Flächennutzungsplanes;  
Neuausweisung einer gewerblichen Baufläche auf Gemarkung Forchheim 
 
a) Beschlussfassung über die eingegangenen Bedenken und Anregungen während der frühzei-
tigen Behördenbeteiligung 
 
b) Beschlussfassung über die öffentliche Auslegung für die Dauer eines Monats. 
 
Es wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen: 
a) Den Verwaltungsvorschlägen zu den eingegangenen Bedenken und Anregungen wird zuge-
stimmt. 
 
b) Die 66. Änderung des Flächennutzungsplanes ist für die Dauer eines Monats öffentlich auszule-
gen 
 
Begründung 
a) Beschlussfassung über die eingegangenen Bedenken und Anregungen während der frühzei-
tigen Behördenbeteiligung 
 
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes hatte in der Sitzung vom 
17.06.2024 den Aufstellungsbeschluss zur 66. Änderung des Flächennutzungsplanes gefasst.  
 
Die frühzeitige Behördenbeteiligung erfolgte in der Zeit vom 08.07.2024 bis 12.08.2024.  
 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung wurde am 25.07.2024 durchgeführt.  
 
Die Verwaltungsvorschläge zu den eingegangenen Bedenken und Anregungen, die Darstellung der 
geplanten Änderung, die Begründung sowie der Umweltbericht sind in der Anlage beigefügt.  
 
b) Beschlussfassung über die öffentliche Auslegung für die Dauer eines Monats. 
 
Im Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes ist als nächster Schritt eine öffentliche Aus-
legung für die Dauer eines Monats durchzuführen.  
Nach Ablauf dieser öffentlichen Auslegung muss die Verbandsversammlung dann erneut über ggf. 
eingegangene Bedenken und Anregungen beschließen.  
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1 Erfordernis der Planaufstellung 

Die Gemeinde Forchheim plant im Bereich der FNP-Änderung den großen Be-
darf an Gewerbeflächen durch die Ausweisung von gewerblichen Bauflächen für 
örtliche Betriebe gerecht zu werden. 

Dafür müssen die planungsrechtlichen Voraussetzungen u.a. durch die Ände-
rung des Flächennutzungsplanes geschaffen werden. Im Weiteren soll für den 
Änderungsbereich ein Bebauungsplan aufgestellt werden.  

2 Verfahren 

Der Aufstellungsbeschluss für die 66. Änderung des Flächennutzungsplanes 
wurde am 17.06.2024 in der Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses des GVV 
Nördlicher Kaiserstuhl gefasst.  

3 Lage 

Das Plangebiet der 66. 
Änderung des FNP liegt 
im Nordosten der Orts-
lage von Forchheim. 

 
 Planausschnitt Lage 
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4 Planungsgrundlagen   

4.1 Regionalplan 

Gemäß den Zielen und Vorgaben des Landesentwicklungsplanes und des 
rechtswirksamen Regionalplanes des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein 
(RVSO Sept. 2017) ist die Gemeinde Forchheim a.K. hinsichtlich der zentralörtli-
chen Funktion als Eigenentwickler eingestuft und liegt nahe der regionalen Ent-
wicklungsachse Emmendingen - Endingen a.K. - Rheinübergang Sasbach.  

Hinsichtlich der Funktionen Gewerbe und Wohnen ist Forchheim im rechtswirk-
samen Regionalplan jeweils als Gemeinde mit Eigenentwickler dargestellt. 

Der Änderungsbereich liegt (wie die 
gesamte Ortslage von Forchheim) in 
einem Vorranggebiet zur Sicherung 
von Wasservorkommen der Kat. C 
gemäß Plansatz 3.3. Ein Konflikt mit 
dem Plansatz besteht nach Aussage 
des Regionalplanes nicht. 

 

(Auszug Regionalplan, RVSO 2017) 

 
4.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan (FNP) des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) 
Nördlicher Kaiserstuhl wurde im August 2003 genehmigt. Seither wurde für 64. 
Änderungen ein Aufstellungsbeschluss gefasst, die in der Mehrzahl auch zu ei-
nem rechtskräftigen Abschluss geführt wurden.  

Zuletzt wurde in Forchheim die 53. Änd. des FNP für eine Sonderbaufläche „Bi-
omasse“ durchgeführt, die im Mai 2021 rechtswirksam wurde. Mit der 64. Ände-
rung des FNP soll eine Sonderbaufläche „Wander- und Schutzhütte“ im Norden 
der Ortslage ausgewiesen werden. 

Der Bereich der 66. Änd. des FNP ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
des GVV Nördlicher Kaiserstuhl als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. 

Derzeit wird die frühzeitige Anhörung für die Fortschreibung des Flächennut-
zungsplanes vorbereitet. In dieser ist der Bereich als geplante gewerbliche Bau-
fläche dargestellt. Mit der  Rechtswirksamkeit der 66. Änd. wird die Fläche in die 
Fortschreibung des FNP übernommen, 
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4.3 Europäisches Netz "Natura 2000" 

 Gemäß kartographischer Darstellung der Gebietsmeldungen für Baden-Württem-
berg nach der FFH-Richtlinie und der EG-Vogelschutzrichtlinie vom Ministerium 
Ländlicher Raum liegen für das Plangebiet derzeit keine Hinweise auf das Vor-
kommen eines gemeldeten oder in Meldung befindlichen FFH- oder Vogelschutz-
gebietes bzw. von Flächen, die diesbezüglich die fachlichen Meldekriterien erfül-
len, vor. 

Nördlich des Plangebietes befindet sich mit Abstand ein Natura2000-Gebiet (Vo-
gelschutzgebiet. 

Besonders geschützte Biotope 

Innerhalb des Plangebietes befindet sich kein besonders geschütztes Biotop. 

 
4.4 Altlasten 

Im Plangebiet sind keine Altlasten- bzw. Altlastenverdachtsflächen bekannt. 

 
4.5 Denkmalschutz 

Das Plangebiet liegt nach Hinweis der Unteren Denkmalschutzbehörde beim 
Landratsamt innerhalb einer Siedlung der Vorgeschichte und der Latenezeit so-
wie als Prüffall in einer Siedlung der Vorgeschichte und des Mittelalters.  

Vor Eingriffen in den Boden haben Abstimmungen mit dem Landesamt für Denk-
malpflege (Archäologie) zu erfolgen. 

 

 
Luftbild des Planbereiches 
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5 Statistik 

(Grundlage Stat. Landesamt 08/2024) 

 
5.1 Bevölkerungsentwicklung   

Vergleich   Bevölkerung  2013 - 2023 

 2013 2023 Diff in % 

Forchheim a.K. 1.375 1.456 +5,9 

GVV 25.201 28.425 +12,8 

EM 158.177 172.392 +9,0 
 

Vergleich   Bevölkerungsprognose  2020 – 2040 

 2020 2040 Diff in % 

Forchheim a.K. 1.404 1.396 -0,57 

GVV 27.324 27.306 -0,07 

EM 166.862 168.857 +1,20 

 
5.2 Beschäftigtenentwicklung   

Vergleich   Beschäftigte am Arbeitsort  2013 - 2023 

 2013 2023 Diff in % 

Forchheim a.K. 122 189 +54,9 

GVV 6.350 8.379 +32,0 

EM 46.203 57.501 +24,5 
 
Der Vergleich zeigt die gegenüber dem Verband und dem Landkreis überdurch-
schnittlich positive wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Forchheim a.K. 
Die Gemeinde möchte mit der Ausweisung neuer Gewerbeflächen dem nach wie 
vor dringenden Bedarf nachkommen. 
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6 Flächenausweisung 

 

6.1 Flächenausweisung  -  gewerbliche Baufläche 

Ausweisung einer gewerblichen Baufläche nordöstlich der Ortslage von Forch-
heim a.K. mit 

  G  =  ca. 1,93 ha 

 

 

(unmaßstäblicher Ausschnitt, auf das beigefügte Deckblatt wird verwiesen) 
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6.2 Begründung 
 

Von 2012 auf 2022 stieg die Beschäftigtenzahl in Forchheim mit +62,5 % stärker 
als im Landkreis (+25,1 %) bzw. im Verband (+32,8 %). Nach dieser bislang über-
aus positiven gewerblichen Entwicklung der Gemeinde, für die auch der Anstieg 
der Einpendler um +64,3 % (GVV + 42,8 %) spricht, stehen der Gemeinde derzeit 
keine gewerblichen Flächen mehr zur Verfügung. Darüber hinaus sind im Innerort 
auch aufgrund der engen Bebauung keine Potentialflächen zur Ansiedlung von 
Gewerbebetrieben vorhanden. 

Mit der Ausweisung der ca. 1,93 ha großen gewerblichen Baufläche im nördli-
chen bzw. östlichen Anschluss an das Gewerbegebiet „Bruckwasen“ soll dem 
konkreten Ansiedlungsbedarf von Betrieben Rechnung getragen werden.  

Aktuell suchen 7 ausnahmslos einheimische Unternehmen in Forchheim für ihre 
zukünftige Weiterentwicklung neue Gewerbeflächen. Die Betrieb sind bereits seit 
Jahren in Forchheim gewerblich aktiv. Um ihren Geschäften nachkommen zu 
können, haben sich die Betriebe an unterschiedlichen Standorten innerhalb und 
außerhalb von Forchheim Flächen bzw. Hallen angemietet.  

Bislang war es den Betrieben in Forchheim  nicht möglich Gewerbeflächen aus 
dem Bestand heraus zur eigenen Verwendung zu beschaffen. Die ungenutzten 
Flächen im Gewerbegebiet werden von den Eigentümern nicht veräußert. Bis-
lang war es trotz intensiver Bemühungen der Gemeinde nicht möglich, die unge-
nutzten Flächen einer gewerblichen Nutzung zuzuführen. Auch stehen im Inner-
ortsbereich keine gewerblichen Entwicklungsflächen zur Verfügung.  

Der Gemeinde liegt eine Liste mit insgesamt 7 (ausschließlich ortsansässigen) 
Betrieben vor (siehe auch nachfolgende Zusammenstellung), die für die unmit-
telbare Zukunft einen Bedarf von insgesamt ca. 1,9 ha angemeldet haben. In 
einzelnen sind dies (jeweils Auszug aus dem Schreiben der jeweiligen Firma): 

- Bauunternehmung, derzeit 43 Mitarbeiter, Anfrage nach 5.000 m², fehlende 
Entwicklungsmöglichkeit am bisherigen Standort können Potentiale und 
Wachstumspläne nicht realisier werden. Mit der Erweiterung ist eine bessere 
Effizienz, eine Zusammenführung von Lagerflächen (weniger Verkehr) und 
verbesserte Räumlichkeiten auch für die Mitarbeiter verbunden 

- Transportunternehmen, derzeit 7 Mitarbeiter, Anfrage 3.000 m², für die zu-
künftige Betriebsentwicklung sind weitere Flächen erforderlich 

- Verpackungsbetrieb, derzeit ca. 35 Mitarbeiter, Anfrage nach ca. 3.000 m², 
Zusammenführung verschiedener Betriebsstandorte um so Energiekosten  
und Zeit zu sparen 

- Heizungsbau, derzeit ca. 8 Mitarbeiter, Nachfrage nach ca. 2,500 m², Flä-
chenbedarf, Verbesserung der Infrastruktur, Flächenbedarf, auch zur Erzie-
lung der Klimazielen, zu denen der Heizungsbau  wesentlich beiträgt. Daher 
größerer Flächenbedarf, der zukünftigen Entwiclu7ng angepassten Büro- und 
Werkstattflächen  
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- Erneuerbare Energien, derzeit 5 Mitarbeiter, Anfrage nach c. 2.500 m², posi-
tive Entwicklung im Geschäftsbereich Projektierung, Planung, Finanzierung, 
Projektumsetzung sowie technische und wirtschaftliche Betriebsführung für 
erneuerbare Energieprojekte, insbesondere Windenergieanlagen. Geplant ist 
zukünftig auch ein Angebot an Batteriespeicherlösungen.  
Für die zukünftig absehbare positive Geschäftsentwicklung aufgrund der po-
sitiven Rahmenbedingungen im Bereich der erneuerbaren Energien wird ein 
größerer Flächenbedarf benötigt 

- Elektro, Anfrage nach c. 2.000 m², für Betriebsentwicklung dringend benötigte 
Flächen für Büro, Lager, Mitarbeiter und Parkplätze 

- Gipser/Stukkateur, derzeit 6 Mitarbeiter, Anfrage nach ca. 800 m², für zukünf-
tige erwartet positive Betriebsentwicklung erforderlich 

 

Alle Firmen sind derzeit in der Gesamtgemeinde Forchheim a.K. ansässig und 
wollen ihr Vorhaben aufgrund der Dringlichkeit in allernächster Zeit umsetzen. 
Bezieht man nun die angefragten Gesamtfläche von ca. 1,9 ha auf die zu erwar-
tende Nettobaufläche des Gewerbegebietes, so ist ein größerer Bedarf durch er-
forderliche Verkehrsflächenvorhanden als gewerbliche Baufläche durch die FNP-
Änderung zur Verfügung gestellt werden kann. 
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Mit der Erweiterung des Gewerbegebietes kann sowohl der vorhandene Standort 
am Ort als auch die vorhandenen Arbeitsplätze in Forchheim für die Zukunft ge-
sichert werden. Zugleich wird somit die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde ge-
stärkt. 

Die 66. Änd. des FNP stellt eine Erweiterung der vorhandenen bzw. nach Rechts-
kraft der entsprechenden B-Pläne nachrichtlich nachgetragenen gewerblichen 
Bauflächen dar und soll das Arbeitsplatzangebot der Gemeinde Forchheim ver-
bessern. Der weitere Bedarf der Gemeinde soll im Rahmen der Fortschreibung 
des rechtswirksamen FNP behandelt werden, dessen Aufstellung beschlossen 
wurde. 

Die Flächen der 66. Änd. sind in der Fortschreibung des FNP als gewerbliche 
Bauflächen dargestellt, die parallel zur Änderung durchgeführt wird. Mit Rechts-
wirksamkeit der 66. Änd. wird die Flächendarstellung in  der Fortschreibung ent-
sprechend reduziert dargestellt. 

Die Flächen sind im rechtswirksamen Flächennutzungsplan des GVV Nördlicher 
Kaiserstuhl als landwirtschaftliche Fläche dargestellt.  

Die Erschließung des Gewerbegebietes kann über vorhandene Straßen von Os-
ten her erfolgen. 
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7 Umweltbericht 
 
Der Umweltbericht des Büros Peter Lill, Fachbüro für Umweltplanung und Natur-
schutz vom 03.07.2024 kommt zusammenfassend zu folgender Beurteilung: 

Der GVV Nördlicher Kaiserstuhl plant die 66. Änderung des Flächennutzungs-
plans. Dabei soll die Neuausweisung einer gewerblichen Baufläche erfolgen (rd. 
2 ha).  

Das Plangebiet grenzt nordöstlich an bereits bebaute Gewerbegebiete in Forch-
heim an. 

Durch die geplante Bebauung der Flächen wird v.a. das Schutzgut Boden dau-
erhaft erheblich beeinträchtigt, die weiteren Schutzgüter unterliegen einer gerin-
gen bis mittleren Beeinträchtigung. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Eingriffe in die Schutzgüter durch 
entsprechende Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen werden können. Die 
Bewertung und Bilanzierung des Eingriffs sowie die daraus resultierenden Maß-
nahmen des Naturschutzes sind im Umweltbericht zum Bebauungsplan zu ermit-
teln. 

Durch das geplante Vorhaben sind voraussichtlich artenschutzrechtliche Belange 
betroffen. Um Verbotstatbestände zu vermeiden sind entsprechende (CEF-) 
Maßnahmen umzusetzen. 

Auf die ausführliche Darstellung im beigefügten Umweltbericht vom xx.xx.2024 
wird verwiesen.  

 



     

Peter Lill, Fachbüro für Umweltplanung und Naturschutz  
Runzmattenweg 7, D-79110 Freiburg i. Br. 
 
Sparkasse Freiburg – Nördlicher Breisgau  
IBAN DE72 6805 0101 0013 8755 69 

 
 
Telefon 
Mobil 
E-Mail 

 
 

+49 761 488 016 93  
+49 172 917 87 56  

p.lill@umweltplanung-lill.de 
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1 Beschreiben des Vorhabens 

Der GVV Nördlicher Kaiserstuhl plant die 66. Änderung des Flächennutzungsplans.  Dabei soll 

im Nordosten von Forchheim a.K. eine gewerbliche Baufläche mit einer Flächengröße von rd. 

2 ha neu ausgewiesen werden. Die Lage der neu auszuweisenden Fläche ist aus Abb. 1 zu 

ersehen. 

 

Abbildung 1: Lage des Plangebiets (blau umrahmt: neu auszuweisende Fläche) 

Das Plangebiet unterliegt überwiegend einer intensiven ackerbaulichen Nutzung, darüber 

hinaus sind Weideflächen, Grünland und Feldgärten anzutreffen.  

2  Gesetzliche Grundlagen und weitere Vorgaben 

Für die Belange des Umweltschutzes ist nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umwelt-

prüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt 

und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. „Die Gemeinde legt dazu für 

jeden Bauleitplan fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange 

für die Abwägung erforderlich ist. Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegen-

wärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und 

Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemessenerweise verlangt werden kann. Das Ergebnis 

der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. Wird eine Umweltprüfung für das 
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Plangebiet oder für Teile davon in einem Raumordnungs-, Flächennutzungs- oder Bebau-

ungsplanverfahren durchgeführt, soll die Umweltprüfung in einem zeitlich nachfolgend oder 

gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf zusätzliche oder andere erhebliche 

Umweltauswirkungen beschränkt werden“ (§ 2(4) BauGB). 

Die Ergebnisse der Umweltprüfung werden in einem Umweltbericht dargestellt. Dieser ist ein 

selbständiger Teil der Begründung des Bauleitplanes. 

3  In Fachgesetzen und Fachplänen festgelegte Ziele des Umweltschutzes 

Nach Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sind im Umweltbericht die in den 

einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für 

den Bauleitplan von Bedeutung sind, und die Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei 

der Aufstellung berücksichtigt wurden, aufzuführen. 

Das Plangebiet ist laut Regionalplan Südlicher Oberrhein1 als „Landwirtschaftliche Vorrangflur 

Stufe 1“ gekennzeichnet. Zudem ist die Fläche als Vorranggebiet zur Sicherung von Wasser-

vorkommen Zone C ausgewiesen.  

Im Landschaftsrahmenplan Südlicher Oberrhein (2013)2 liegt die Fläche darüber hinaus in 

einem klimatisch wichtigen Freiraumbereich mit thermischer und/oder lufthygienischer 

Ausgleichsfunktion, so wie in einem Bereich mit zusätzlichen potenziellen Luft- und/oder 

Wärmebelastungsrisiken durch verminderten Luftaustausch.  

4  Bestandsaufnahme des Umweltzustandes   

4.1 Naturraum, Geologie, Boden, Wasser, Klima / Luft, Landschaftsbild 

Das Plangebiet befindet sich im Naturraum Nr. 210 „Offenburger Rheinebene“.  

Als Bodentyp steht überwiegend ein „Kalkhaltiges Kolluvium aus holozänen 

Abschwemmmassen“ an. Im südlichen Bereich tritt kleinflächig eine „Humose Pararendzina 

aus Sandlöss und Löss auf. Diese Bodentypen sind hinsichtlich deren Funktionen als „Filter 

und Puffer für Schadstoffe“, „Ausgleichskörper im Wasserkreislauf“ sowie hinsichtlich der 

„Natürlichen Bodenfruchtbarkeit“ als hoch bis sehr hochwertig einzustufen.3 Im Hinblick auf die 

intensive ackerbauliche Nutzung ist allerdings insbesondere im Oberbodenbereich von einer 

Beeinträchtigung der Bodenfunktionen auszugehen. 

Gemäß Hydrogeologischer Karte Baden-Württemberg liegt das Plangebiet im Bereich der 

hydrogeologischen Einheit „Flugsandsediment“. Als Charakteristik gemäß LGRB wird eine 

„Deckschicht bis Porengrundwasserleiter mit mäßiger bis guter Durchlässigkeit und meist 

 
1 Regionalverband Südlicher Oberrhein: Regionalplan (2019) 
2 Regionalverband südlicher Oberrhein: Landschaftsrahmenplan (2013) 
3 Datenabfrage LGRB-Kartendienst, Mai 2024 
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mäßiger bis geringer Ergiebigkeit“ ausgewiesen. Als Porengrundwasserleiter dient die 

„Neuenburg-Formation“ mit einer sehr hohen Ergiebigkeit.4 

Das Gebiet ist klimatisch der wärmebegünstigten Oberrheinebene zuzuordnen. Warme Som-

mer und milde, schneearme Winter sind hierfür kennzeichnend. Das Jahresmittel der Tempe-

ratur beträgt rd. 10,5° Celsius, die Jahresniederschläge bewegen sich im Bereich von rd. 

750 mm. Gemäß Landschaftsrahmenplan befindet sich das Plangebiet in einem klimatisch 

wichtigen Freiraumbereich mit mittlerer Bedeutung für dieses Schutzgut. 5 

Das Landschaftsbild im Planbereich ist sowohl durch eine intensive landwirtschaftliche 

Nutzung als auch durch eine extensive Bewirtschaftung gekennzeichnet. Von hoher Bedeu-

tung für das Landschaftsbild sind die beiden mit alten Obstgehölzen bestandenen Bereiche, 

die eine wichtige optische Leitstruktur in einer sonst eher ausgeräumten Kulturlandschaft 

bilden. 

4.2  Mensch, Kultur- und Sachgüter 

Die Gemeinde Forchheim ist im Regionalplan (2019) als „Ländlicher Raum im engeren Sinne“ 

ausgewiesen. Dieser soll so entwickelt werden, dass günstige Wohnstandortbedingungen 

Ressourcen schonend genutzt, ausreichende und attraktive Arbeitsplatz-, Bildungs- und 

Versorgungsangebote in angemessener Nähe zum Wohnort bereitgehalten, der agrar- und 

wirtschaftsstrukturelle Wandel sozial verträglich bewältigt und großflächige, funktionsfähige 

Freiräume gesichert werden6. Des Weiteren liegt die Gemeinde auf einer „Regionalen Ent-

wicklungsachse“. Entwicklungsachsen bieten wichtige Entwicklungspotenziale für den 

grenzübergreifenden Leistungsaustausch, die innere Erschließung der Region und den 

Anschluss ländlicher Teilräume an die großen Verkehrsinfrastrukturen im Rheintal, so wie ein 

integrierte Siedlungs- und Nahverkehrsplanung.7 

Im Bereich des Vorhabens befinden sich keine im Regionalplan und im Flächennutzungsplan 

verzeichneten Denkmale, Denkmalensembles, Bodendenkmale oder archäologisch bedeu-

tende Landschaften. Da jedoch im Umfeld des Vorhabens zahlreiche archäologische 

Fundstätten bekannt sind, ist auch hier ein Vorkommen kulturhistorischer Funde nicht 

auszuschließen. 

Freiflächen in Ortsrandlage verfügen im Allgemeinen über eine gewisse (Nah-)Erholungsfunk-

tion. Im Hinblick auf die geringe - mittlere landschaftsästhetische Bedeutung der Fläche sowie 

die intensive Landbewirtschaftung ist allerdings von einer maximal mittleren Bedeutung des 

Gebiets zur Naherholung auszugehen. Vergleichsweise häufig wird die Fläche von 

Hundebesitzern genutzt. 

 
4 Datenabfrage LGRB-Kartendienst, Juni 2024  
5 Landschaftsrahmenplan Südlicher Oberrhein, Juni 2013  
6 Regionalverband Südlicher Oberrhein: Regionalplan (2019) 
7 Regionalverband Südlicher Oberrhein: Regionalplan (2019) 
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4.3 Biotoptypen, Artenschutz 

Biotoptypen 

Die nachfolgende Beschreibung der Biotoptypen beruht auf Grundlage einer 

Übersichtsbegehung im Juni 2024.  

Grundsätzlich lässt sich das Plangebiet in zwei Bereiche einteilen, die nur durch einen 

schmalen Korridor miteinander verbunden sind (s. Abb. 1).  

Der nördlich liegende Bereich ist überwiegend durch eine intensive ackerbauliche Nutzung 

sowie durch eine Fettwiese gekennzeichnet. Dazwischen verläuft ein 10 – 15 m breiter 

Streifen, der als offener Feldgarten mit niederstämmigen Obstgehölzen, 

Gemüseanbauflächen, Holzlagerplätzen und Grünflächen bezeichnet werden kann. Am 

Rande des östlich verlaufenden Feldweges steht ein kleiner Holzschopf. Dort stockt auch ein 

großer Kirschbaum. 

Der südliche Teilbereich des Plangebiets ist überwiegend durch eine intensive 

landwirtschaftliche Nutzung gekennzeichnet. Der südwestliche Bereich unterliegt einer 

Nutzung als Pferdeweide. Entlang des Feldwegs stocken einige Gehölze, markant sind hier 

zwei Walnussbäume. Darüber hinaus stocken weitere sowohl gebietsheimische (z.B. Weiden) 

als auch nicht gebietsheimische (z.B. Thuja) Gehölze in diesem Bereich. Entlang des Weges 

steht ein weiterer Schopf aus Holz, weiterhin sind mehrere Holzlagerplätze anzutreffen. 

 

Foto 1: Feldgarten und Acker im nördlichen Bereich (Foto vom 12.06.2024) 
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Foto 2: Schopf mit Kirschbaum, im Hintergrund ausladender Walnussbaum (Foto vom 
12.06.24) 

 
 

Foto 3: Ackerfläche, Holzlagerplätze, Gehölze und Schopf im südlichen Bereich des 
Plangebiets (Foto vom 12.06.24) 
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Foto 4: Pferdeweide im südlichen Bereich des Plangebiets (Foto vom 12.06.24) 

Arten 

Die nachfolgenden Informationen beruhen auf einer Einschätzung des Habitatpotentials ggf. 

vorkommender Arten während einer Übersichtsbegehung im Juni 2024. 

Die intensiv bewirtschafteten Ackerflächen im gesamtem Plangebiet sind für wertgebende 

Tierarten weitgehend von geringer Bedeutung. Sie stellen sowohl für die im Umfeld zu erwar-

tenden Vogelarten als auch für Fledermäuse weder ein relevantes Nahrungshabitat noch ein 

geeignetes Bruthabitat dar.  

Die Fettwiese im nördlichen Bereich bietet Insekten ein nutzbares Habitat, weiterhin könnten 

Vögeln und Fledermäuse diesen Bereich als Nahrungshabitat nutzen. 

Vor allem die großkronigen Bäume (Walnuss, Kirsche) stellen für Vögel ein nutzbares 

Bruthabitat dar, für Fledermäuse ist zumindest eine Nutzung als Sommerquartier denkbar.     

Für Reptilien sind vor allem die Holzlagerplätze sowie Teilbereiche des Feldgartens als 

potentielle Habitate anzusehen. 

Für Amphibien sowie weiteren Arten bieten die Standortbedingungen nur begrenzt einen 

nutzbaren Lebensraum. 
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass ein Vorkommen wertgebender Tierarten im 

Bereich der neu auszuweisenden Fläche möglich ist. Im Zuge der Erstellung des Umweltbe-

richts zum Bebauungsplan sind daher faunistische Untersuchungen erforderlich.  

Dies gilt v.a. für die Tiergruppen/-arten Vögel, Reptilien und Insekten. 

5 Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Umsetzung des Vorhabens 

Die Verwirklichung des Vorhabens wird sich auf die Entwicklung der Schutzgüter voraussicht-

lich wie folgt auswirken: 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Durch die Errichtung von Gebäuden und die Anlage von Verkehrsflächen werden Flächen neu 

versiegelt oder gepflastert. Dem Schutzgut Boden werden demnach im Oberbodenbereich 

Flächen entzogen. Die Funktionen des Bodens für die „Natürliche Bodenfruchtbarkeit“, als 

„Filter und Puffer für Schadstoffe“ sowie als „Ausgleichskörper im Wasserkreislauf“ gehen in 

den versiegelten Bereichen vollständig verloren. 

Zur Vermeidung bzw. Verminderung der Auswirkungen auf den Boden ist grundsätzlich ein 

möglichst schonender und sparsamer Umgang mit betreffendem Schutzgut zu gewährleisten. 

Hierzu sollten die Normen DIN 19731 „Bodenbeschaffenheit – Verwertung von Bodenmaterial“ 

und DIN 18915 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“ sowie die Vorgaben 

des Umweltministeriums Baden-Württemberg (vgl. „Erhaltung fruchtbaren und kulturfähigen 

Bodens bei Flächeninanspruchnahmen“, Heft 10 (1994)) berücksichtigt werden.  

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Die Grundwasserneubildung wird durch die Neuversiegelung / Pflasterung von Flächen nega-

tiv beeinflusst. Großräumig gesehen ist jedoch von keiner erheblichen Verminderung der Neu-

bildungsrate auszugehen, da angrenzende, landwirtschaftlich genutzte Offenlandflächen als 

Ausgleichsflächen vorhanden sind. 

Zur Erhöhung der Sickerleistung innerhalb des Plangebiets sollten Wege- und Stellplatz-

flächen sowie deren Zufahrten aus wasserdurchlässigen Materialien (z.B. wassergebundene 

Decken, Rasenpflaster, Pflaster oder Kies) hergestellt werden. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Durch das Vorhaben gehen Biotoptypen mit einer geringem bis mittleren Bedeutung für den 

Naturhaushalt verloren.  
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Artenschutzrechtlich relevant sind einige Habitatbäume u.a. für Insekten, Fledermäuse und 

Vögel, die im Zuge des Vorhabens voraussichtlich gerodet werden müssen. Zudem ist mit 

einem Vorkommen planungsrelevanter Vögel und Fledermäuse zu rechnen. Potentiell bietet 

das Plangebiet auch einen Lebensraum für Eidechsen. 

Daher sind im Zuge der Erstellung des Umweltberichts zum Bebauungsplan entsprechende 

artenschutzrechtliche Untersuchungen durchzuführen und ggf. entsprechende Maßnahmen 

zu entwickeln und umzusetzen. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft 

Eingriffe in das Schutzgut Klima / Luft sind vor allem im unmittelbaren Bereich des Vorhabens 

zu erwarten, wobei mit lokalklimatischen Veränderungen zu rechnen ist. So ist durch die 

Versiegelung von Flächen insbesondere im Sommer von einer stärkeren Erwärmung des 

Gebiets gegenüber dem bisherigen Zustand auszugehen. Hinsichtlich der Verringerung des 

klimatisch wichtigen Freiraumbereichs mit thermischer und/oder lufthygienischer 

Ausgleichsfunktion sind auch im Bereich der Vorhabensfläche lufthygienische und thermische 

Belastungen zu erwarten. 

Den Erfordernissen des Klimaschutzes nach BauGB könnte durch die Ausweisung von 

öffentlichen und privaten Flächen Rechnung getragen werden.  

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild 

Die Vorhabensfläche grenzt an den nordöstlichen Siedlungsbereich (Gewerbe) von Forchheim 

an und erstreckt sich in die landwirtschaftlich intensiv genutzte Landschaft. Das Plangebiet 

selbst ist geprägt durch landwirtschaftliche Nutzflächen und Grünland. Es zeichnet sich 

zumindest bereichsweise durch einen strukturreichen Charakter aus, befindet sich jedoch 

hinsichtlich der Siedlungs- und Verkehrswegnähe in einem optisch bereits vorbelasteten 

Gebiet. Im Zuge des Vorhabens ist insgesamt mit entsprechenden Auswirkungen auf das 

Landschaftsbild zu rechnen. 

Eingrünungen und Begrünungen innerhalb des Plangebietes würden sich positiv auf das 

Landschaftsbild auswirken.   

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, Kultur. und Sachgüter 

Durch den Anliegerverkehr zum Gebiet ist mit einer entsprechend höheren Lärm- und 

Schadstoffbelastung zu rechnen. 

Der Feld- und Wirtschaftsweg, welcher auch der unmittelbaren Naherholung dient, wird 

voraussichtlich ausgebaut und verliert daher möglicherweise seine Funktion. 
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Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtrealisierung des Vorhabens  

Bei einer Nichtrealisierung des Vorhabens ist von einer Fortsetzung der derzeitig erfolgenden 

überwiegend landwirtschaftlichen Nutzung auszugehen.  

6  Prüfung der Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen  

Folgende Maßnahmen eignen sich zur Vermeidung bzw. als Ausgleich für die zu erwartenden 

Eingriffe in Natur und Landschaft: 

1. Durchführung von landschaftspflegerischen Maßnahmen (mit u.a. bodenaufwertender 

Wirkung) im Plangebiet oder im Umfeld des Vorhabens zur besseren Strukturierung 

der Landschaft (Ausgleich des Eingriffs in Biotoptypen und Boden) 

2. Ggf. Durchführung von artenschutzfachlichen Maßnahmen (potentiell erforderliche 

Ausgleichsmaßnahmen zur Vermeidung des Eintretens von Verbots-Tatbeständen 

nach § 44 BNatSchG) im oder im Umfeld des Plangebiets 

3. Erhalt und Förderung der vorhandenen Gehölzstrukturen 

4. Eingrünung des Plangebiets u.a. mit standortgerechten, gebietsheimischen Gehölzen 

(Ausgleich des Eingriffs in Biotoptypen, Aufwertung des Landschaftsbildes) 

5. Dauerhafte Kontrolle der Entwicklung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Es ist davon auszugehen, dass die Eingriffe in den Naturhaushalt durch entsprechende 

Maßnahmen ausgeglichen werden können. 

7 Prüfung alternativer Planungsmöglichkeiten 

Im Zuge der derzeitig erfolgenden Aufstellung des Flächennutzungsplans des 

Gemeindeverwaltungsverbandes „Nördlicher Kaiserstuhl“ erfolgte für jede der beteiligten 

Gemeinden, und somit auch für Forchheim, eine Prüfung von potentiell möglichen 

Ausweisungsflächen. Eine alternative Planungsvariante mit geringeren Eingriffen in den 

Naturhaushalt konnte dabei nicht ermittelt werden. Die Erweiterung bereits angrenzend 

vorhandener Gewerbebereiche ist plausibel und sinnvoll. 
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8 Zusätzliche Angaben 

Verfahrensweise 

Der Umweltbericht wurde auf Grundlage der nachfolgenden Quellen verfasst: 

 Regionalplan „Südlicher Oberrhein“ (2019) 

 Landschaftsrahmenplan „Südlicher Oberrhein“ (2013) 

 Flächennutzungsplan GVV Nördlicher Kaiserstuhl (2003) 

 Daten zu Boden und (Hydro-)Geologie des LGRB (Datenabfrage Juni 2024) 

Monitoring zu den Maßnahmen des Naturschutzes 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes werden entsprechend landschaftspflegeri-

sche und ggf. artenschutzfachliche Maßnahmen festgesetzt. Zur Gewährleistung der fachge-

rechten Umsetzung und Pflege der Maßnahmen sind diese 1 x jährlich zu überprüfen und zu 

dokumentieren. Bei Bedarf werden entsprechende Maßnahmen ergriffen, um die Funktionser-

füllung der Maßnahmen zu gewährleisten. 

9. Zusammenfassung 

Der GVV Nördlicher Kaiserstuhl plant die 66. Änderung des Flächennutzungsplans. Dabei soll 

die Neuausweisung einer gewerblichen Baufläche erfolgen (rd. 2 ha).  

Das Plangebiet grenzt nordöstlich an bereits bebaute Gewerbegebiete in Forchheim an. 

Durch die geplante Bebauung der Flächen wird v.a. das Schutzgut Boden dauerhaft erheblich 

beeinträchtigt, die weiteren Schutzgüter unterliegen einer geringen bis mittleren 

Beeinträchtigung. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Eingriffe in die Schutzgüter durch 

entsprechende Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen werden können. Die Bewertung 

und Bilanzierung des Eingriffs sowie die daraus resultierenden Maßnahmen des 

Naturschutzes sind im Umweltbericht zum Bebauungsplan zu ermitteln. 

Durch das geplante Vorhaben sind voraussichtlich artenschutzrechtliche Belange betroffen. 

Um Verbotstatbestände zu vermeiden sind entsprechende (CEF-)Maßnahmen umzusetzen. 

Grundsätzlich ist der Standort für eine Bebauung geeignet und schließt sich sinnvoll an die 

bereits bestehende Bebauung von Forchheim an. 



- 1 - 

GVV Nördlicher Kaiserstuhl   -    66. Änd. Flächennutzungsplan, Gemeinde Forchheim a.K.  
Zusammenstellung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange  
i.R. der Frühzeitigen Anhörung nach § 4 Abs. 1  BauGB  

Behörde Schr.v. Anregung  Beschlussempfehlung  
    
1. Regierungspräsidium Freiburg   
    
1.1 Regierungspräsidium 

Raumordnung 
13.03.2024 Hinweis darauf, dass anhand der konkreten Angaben zu 

den sieben einzelnen Betrieben der Bauflächenbedarf in 
Höhe von ca. 1,9 ha plausibel begründet ist. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Hinweis darauf, dass laut Begründung ungenutzte Flä-

chen im Innenbereich bereits geprüft wurden; eine Ent-
wicklung scheitert gemäß Angabe in der Begründung an 
den Eigentumsverhältnissen. 
Es wird gebeten, konkret auf die einzelnen bestehenden 
Potenzialflächen bzw. Flächenreserven im Innenbereich 
einzugehen und diese zu zeigen. 
Zudem wird gebeten die Folgewirkungen der Betriebs-
verlagerungen und die geplanten Nutzungen an den Alt-
standorten aufzuzeigen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Begrün-
dung hinsichtlich der ungenutzten Innenbereichsfläche bzw. 
Flächenreserven im Innenbereich sowie zu den geplanten 
Nutzungen an den bisherigen Standorten der Betriebe er-
gänzt. 

    
1.2 Regierungspräsidium 

Ref. 54.1-4  Umwelt/ 
13.08.2024 Keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

    
1.2 Regierungspräsidium 

Umwelt/ Störfallbetriebe 
 Keine Stellungnahme  

    
1.3 Regierungspräsidium 

Forst 
13.08.2024 Forstrechtliche bzw. forstfachliche Belange werden nicht 

berührt, da eine Betroffenheit von Waldflächen nicht ge-
geben ist. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
1.4 Regierungspräsidium 

Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau 

26.07.2024 Hinweis darauf, dass die Daten zur Geologie, zur Ge-
ochemie und Ingenieurgeologie im Internet abgerufen 
werden können. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

    
  Bodenkunde – Bodenkundliche Belange werden im Rah-

men der Anhörung zu B-Plänen beurteilt, wenn Informa-
tionen zu Art und Umfang der Eingriffe vorliegen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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1.4 Regierungspräsidium 

Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau 

 Hinweis auf einen sparsamen und schonenden Um-
gang mit Boden. Dies beinhaltet u.a. die bevorzugte 
Inanspruchnahme von weniger wertvollen Böden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  Hydrogeologie  Hinweis darauf, dass im Plangebiet keine 
Bearbeitung hydrogeologischer Themen stattfindet. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Geothermie – Hinweis auf Informationen im Internet. Wird zur Kenntnis genommen. 
    
  Rohstoffgeologie – Keine Einwendungen. Wird zur Kenntnis genommen. 
    
  Bergbau – Hinweis darauf, dass die Planung nicht in ei-

nem aktuellen Bergbaugebiet liegt. 
Wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Allgemeine Hinweise – Für geologische Untersuchungen 

zu den Untergrundverhältnissen sowie weitere raumbe-
zogene Daten besteht eine Übermittlungspflicht gegen-
über dem Landesamt für Geologie. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

    
1.5 Regierungspräsidium 

Landesamt für 
Denkmalpflege 

25.07.2024 Hinweis darauf, dass das Verfahren Belange des archä-
ologischen Kulturdenkmalschutzes berührt. Im Einzel-
nen sind folgende denkmalrelevante Objekte betroffen: 
- Siedlung der Vorgeschichte und der Latènezeit (§ 2 
DSchG sowie 
- Siedlungen der Vorgeschichte und des Frühmittelal-
ters, Prüffall. 
Die Erhaltung von Kulturdenkmalen liegt im öffentlichen 
Interesse. Es wird angeregt, diesem Erhaltungsinteresse 
im Rahmen der weiteren Planungen Rechnung zu tra-
gen. Sollten innerhalb der ausgewiesenen Denkmalflä-
chen bauliche Bodeneingriffe (Erschließungsstraßen, 
Erdaushub, temporäre Baustelleneinrichtungen etc.) er-
folgen, wird dies zur Zerstörung vorhandener Denk-
malsubstanz führen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Weiteren 
entsprechend beachtet. Die Begründung wird ergänzt. 
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1.5 Regierungspräsidium 

Landesamt für 
Denkmalpflege 

 In diesem Fall ist der Veranlasser der Zerstörung gemäß 
Denkmalschutzgesetz zur fachgerechten Untersuchung, 
Bergung und Dokumentation des Kulturdenkmals im 
Rahmen einer archäologischen Rettungsgrabung ver-
pflichtet. Diese kann ggf. mehrere Monate in Anspruch 
nehmen. Eine frühzeitige Beteiligung der archäologi-
schen Denkmalpflege bei den weiteren Planungen ist er-
forderlich 

 

    
2. Regionalverband 

Südlicher Oberrhein 
06.08.2024 Hinweis darauf, dass der konkrete Gewerbeflächenbe-

darf aus den Erweiterungswünschen von 7 Betrieben re-
sultiert, die in der Gemeinde Forchheim bereits ortsan-
sässig sind. Dies ist in der Begründung zur FNP-Ände-
rung dargelegt. 
Entsprechend der Vorabstimmung am 11.10.2023 im 
Rathaus Forchheim sind im FNP keine Gewer-beflächen 
oder Innenentwicklungspotenziale vorhanden, die ent-
sprechend genutzt werden könnten. Dies ist in der Be-
gründung zu ergänzen. 
In der Begründung ist auch darzulegen, wieviel Gewer-
beflächen durch die Gewerbebetriebs-verlagerungen frei 
werden und wie diese zukünftig genutzt werden sollen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Begrün-
dung entsprechend ergänzt. 

    
  Hinweis darauf, dass aufgrund dem Umstand, dass in 

Forchheim eine große Nachfrage nach Bauland besteht, 
mit den zur Verfügung stehenden Flächen behutsam 
und nachhaltig umgegangen werden sollte. 
Im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Bo-
den entsprechend der Bodenschutzklausel nach § 1a 
Abs. 2 BauGB sollte auf eine kompakte Siedlungsent-
wicklung hingewirkt werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Hinweis darauf, dass das Plangebiet in der Zone C eines 

Vorranggebietes zur Sicherung von Wasservorkommen 
liegt. Ein Konflikt mit Plansatz 3.3 des Regionalplans 
liegt nicht vor. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf die Aus-
führungen der Begründung verwiesen. 
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2. Regionalverband 

Südlicher Oberrhein 

 Hinweis darauf, dass keine weiteren Hinweise, Anregun-
gen und Einwendungen vorliegen. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

    
Landratsamt Emmendingen    
    
3.1 Landratsamt 
 Bauleitplanung 

12.08.2024 Hinweis darauf, dass aus Sicht der Bauleitplanung die 
Ausweisung der gewerblichen Fläche im Flächennut-
zungsplan zur Weiterentwicklung und Sicherstellung der 
Flächenbedarfe ortsansässiger Unternehmen, angren-
zend an bereits bestehende gewerbliche Fläche, nach-
vollziehbar und begründet ist. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

     
  Hinweis darauf, dass die Begründung hinsichtlich dem 

aktuellen Stand des Bebauungsplanverfahrens zu er-
gänzen ist. 

Derzeit wurde das B-Plan-Verfahren noch nicht begonnen. 

    
  Hinweis darauf, dass der FNP genehmigungspflichtig 

ist. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Weiteren 
entsprechend beachtet. 

    
  Hinweis auf das weitere Verfahren, insbesondere auf 

die im Rahmen der Offenlage vorzulegende umweltbe-
zogene Information. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Weiteren 
entsprechend beachtet. 

    
3.2 Landratsamt 
 Untere Naturschutzbeh 

12.08.2024 Hinweis darauf, dass der Umweltbericht methodisch 
korrekt ist und zu nachvollziehbaren Schlussfolgerun-
gen kommt 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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3.2 Landratsamt 
 Untere Naturschutzbeh 

 Hinweis darauf, dass bereits die Unterlagen zur frühzei-
tigen Anhörung für die Fortschreibung des Flächennut-
zungsplanes für den GVV Nördlicher Kaiserstuhl vorlie-
gen. Dort ist der Bereich der 66. Änderung als gewerb-
liche Baufläche vorgesehen. Mit der Rechtswirksamkeit 
der 66. Änd. soll die Fläche in die Fortschreibung des 
FNP übernommen werden. Die UNB geht davon aus, 
dass die 66. Änderung lediglich zur Beschleunigung 
dient und ein über das Maß der in der Fortschreibung 
berechneten Flächeninanspruchnahme nicht erfolgt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und entsprechend 
der Rechtswirksamkeit der 66. Änderung entsprechend be-
achtet. Eine Übernahme in die Fortschreibung erfolgt erst 
nach Rechtskraft der 66. Änderung des FNP. 

    
  Hinweise darauf, dass Schutzgebiete oder gesetzlich 

geschützte Biotope nicht betroffen sind. Die arten-
schutzrechtlichen Belange müssen auf der Ebene des 
Bebauungsplans geprüft werden. 
Aufgrund der derzeitigen Nutzung, der Größe, Lage und 
Strukturarmut des Gebietes ist nicht mit einer über-
durchschnittlichen Artenausstattung zu rechnen. Ent-
sprechende Minimierungs- oder eventuell erforderliche 
CEF-Maßnahme sind im Bebauungsplan darzustellen. 
Dort ist ebenso eine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 
vorzunehmen. 
Zusätzlicher Hinweis des Naturschutzbeauftragten: Die 
beiden Walnussbäume sind nach Möglichkeit zu erhal-
ten. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rah-
men des B-Plan-Verfahrens entsprechend beachtet 

    
3.3 Landratsamt 
 Untere Wasserbehörde 

12.08.2024 Oberflächengewässer - Keine Bedenken und Anregun-
gen auf der Ebene des FNP. 
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3.3 Landratsamt 
 Untere Wasserbehörde 

 Grundwasser – Keine grundsätzlichen Bedenken. Hin-
weis darauf, dass sich das Plangebiet außerhalb eines 
festgesetzten Wasserschutzgebietes, aber in einem Ge-
biet zur Sicherung von Wasservor-kommen befindet.. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Erweiterung des 
rechtskräftigen Wasserschutzgebietes „TB Forchheimer 
Wald" WV Endingen-Weisweil nicht ausgeschlossen sein 
kann. Es ist in dem Fall mit den besonderen Auflagen 
bzgl. AwSV und Entwässerung zu rechnen. 
Vorgaben und Hinweise erfolgen über die Stellungnahme 
zum Bebauungsplanverfahren. 

Wird zur Kenntnis genommen und im Weiteren entsprechend 
beachtet. Auch ist das Plangebiet selbst nicht von einer ggf. 
möglichen Erweiterung des Wasserschutzgebietes betroffen 

    
  Abwasser – keine Bedenken und Anregungen auf der 

Ebene des FNP. 
Wird zur Kenntnis genommen. 

    
  Wasserversorgung –Hinweis darauf, dass die öffentliche 

Wasserversorgung der Gemeinde als Aufgabe der Da-
seinsvorsorge obliegt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die beantragte und 
wasserrechtlich erlaubte Wasserentnahme-menge aus 
dem gemeindeeigenen Tiefbrunnen überschritten wird, 
danach ist die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser 
derzeit nicht gesichert. 
Darüber wird in Kontakt gestanden. Durch die Über-
schreitung der wasserrechtlich erlaubten Entnahme-
menge kann der Schutz des genutzten Grundwassers ge-
fährdet sein. Eine Erhöhung der Entnahmemenge ist für 
diesen Brunnen zu beantragen und das Wasserschutz-
gebiet ist hinsichtlich der neuen Entnahmemengen über-
prüfen zu lassen. 
Die gesicherte Versorgung mit Trink- und Brauchwasser 
ist vor Ausweisung und Bebauung weiterer Flächen nach-
zuweisen. Es wird empfohlen den Wunsch nach zusätzli-
cher Bebauung aus Sicht der Wasserversorgung bis zur 
Klärung zurückzustellen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das weitere Vor-
gehen erfolgt in Abstimmung mit dem Amt für Wasserwirt-
schaft beim Landratsamt Emmendingen. Die Erhöhung der 
Wassermenge ist beim  Landratsamt beantragt. 
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3.3 Landratsamt 
 Untere Wasserbehörde 

 Altlasten und Bodenschutz – Hinweis auf eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung für die in Anspruch genomme-
nen Böden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die entspre-
chende Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung erfolgt nach Kennt-
nis der konkreten Baumöglichkeit im Rahmen des Umweltbe-
richtes im B-Plan. 

    
3.4 Landratsamt 

Amt für Gewerbeaufsicht 
Abfallrecht und Immissi-
onsschutz    

12.08.ö2024 Es wird darauf hingewiesen, dass es durch die Auswei-
sung weiterer gewerblichen Bauflächen in der Nähe der 
Wohnbebauung zu einem Immissionskonflikt kommen 
könnte. Daher wird gebeten eine schalltechnische Unter-
suchung auf Bebauungsplanebene vorzulegen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im weiteren B-
Plan-Verfahren bei Bedarf entsprechend beachtet. 

    
3.5 Landratsamt 
 Abfallrecht 

12.08.2024 Keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.6 Landratsamt 

Straßenbauverwaltung 
12.08.2024 Hinweis darauf, dass das Plangebiet ca. 150 m vom 

klassifizierten Straßennetz entfernt liegt. Die verkehrli-
che Erschließung des Gebietes ist bereits vorhanden. 
Die zusätzlichen Verkehrsmengen können unserer An-
sicht nach problemlos vom umliegenden Straßennetz 
aufgenommen werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

    
3.7 Landratsamt 

Straßenverkehrsamt 
12.08.2024 Keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.8 Landratsamt 

Gesundheitsamt 
12.08.2024 Hinweis darauf, dass die herzustellenden Anlagen der 

öffentlichen Wasserversorgung den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik entsprechen. 
Hinweis auf Aussagepflicht für Anlagen zur Entnahme 
oder Abgabe von Wasser ohne Trinkwasserbeschaffen-
heit. 
Es wird davon ausgegangen, dass die Versorgungsi-
cherheit mit Trinkwasser aus der öffentlichen Wasser-
versorgung dauerhaft gesichert ist. 
Hinweis, dass auf allergene bzw. stark giftige Pflanzen 
verzichtet werden sollte. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Weite-
ren entsprechend beachtet. 
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3.9 Landratsamt 

Vermessungsamt 
 Keine Stellungnahme  

    
3.10 Landratsamt 

Amt für Flurneuordnung 
12.08.2024 Keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.10 Landratsamt 

Landwirtschaftsamt 
 Hinweis darauf, dass es zum Planvorhaben erhebliche 

Bedenken aus agrarstruktueller Sicht gibt. 
Das Plangebiet liegt innerhalb der landwirtschaftlichen 
Vorrangflur, mit einer Ackerzahl von 90 handelt es sich 
dabei um die fruchtbarsten Böden im Landkreis. 
Die unmittelbar hofnahen und bewässerbaren Flächen 
sind sehr gut zu bewirtschaften. Die Flächen sind größ-
tenteils für den ökologischen Landbau zertifiziert und 
werden von einem Haupterwerbs-betrieb zum Anbau 
von Gemüse, Kartoffeln und Soja genutzt. Der Zertifizie-
rungsprozess von Flächen für den ökologischen Land-
bau dauert in der Regel 2 Jahre, so dass diese nicht 
einfach zu ersetzten sind. 
Flächen dieser Qualität sind zwingend der landwirt-
schaftlichen Nutzung vorzubehalten, auf die Flurbilanz 
der Landwirtschaftsverwaltung wird verwiesen. 
Die Planung erfolgt im Vorgriff auf die Fortschreibung 
des Flächennutzungsplans der GVV Nördlicher Kaiser-
stuhl. Sollte die Planung weiterverfolgt werden, kommt 
es insgesamt zu einem erheblichen Verlust von Sonder-
kulturflächen für den betroffenen Biobetrieb. Es wird um 
frühzeitige Beteiligung des betroffenen Bewirtschafters 
gebeten, dieser sollte bei Bedarf bei der Suche nach Er-
satzflächen unterstützt werden, um die Existenz des Be-
triebes langfristig zu sichern. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Auswei-
sung der Fläche erfolgt in Abstimmung mit den betroffenen 
Grundstückseigentümern. 

    
3.11 Landratsamt 

Forstliche Belange 
12.08.2024 Forstrechtliche bzw. forstfachliche Belange sind nicht 

berührt, da keine Waldflächen betroffen sind 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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3.12 Landratsamt 

Ordnungsamt- Friedhofw.
12.08.2024 Hinweis darauf, dass das Plangebiet in der Nähe zum be-

stehenden Friedhof liegt. Der Abstand beträgt ca. 150 m 
Luftlinie. Da die Erweiterung des Gewerbegebiets geplant 
ist und sich ein Friedhof in der Nähe befindet, sollte § 8 
Abs. 2 Bestattungsgesetz berücksichtigt werden. Bei der 
Errichtung von störenden Betrieben ist von bestehenden 
Friedhöfen ein zur Aufrechterhaltung der Ruhe und 
Würde des Friedhofs ausreichender Abstand einzuhal-
ten. Störende Betriebe sind solche, die Nachteile oder 
Belästigungen durch Geräusche, Rauch, Gerüche, Ab-
gase, Wärme, Erschütterungen oder andere störende 
Auswirkungen auf den Friedhof, insbesondere dessen 
Ruhe und Würde, verursachen können. Ob dies der Fall 
ist, hängt nicht nur von der Art des Betriebs ab, sondern 
unter Umständen auch von der Größe und Ausstattung, 
so dass dies eine Frage des Einzelfalls ist. Kriterium für 
den „ausreichenden Abstand“ ist die Aufrechterhaltung 
der Ruhe und Würde des Friedhofs, die mittels des erfor-
derlichen Abstands geschützt bleiben muss. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im weiteren B-
Plan-Verfahren entsprechend beachtet. 

     
3.13 Landratsamt 

Kommunale  
Abfallwirtschaft 

12.08.2024 Hinweise auf Belange der Müllabfuhr sowie der Abfall-
wirtschaft, insbesondere zur Verwendung des Erdaus-
hubes. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Weite-
ren entsprechend beachtet. 

    
3.14 Landratsamt 

Amt für ÖPNV 
12.08.2024 Keine Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.15 Landratsamt 

Kommunale Wirtschafts-
förderung 

12.08.2024 Keine Bedenken Wird zur Kenntnis genommen. 

    
3.15 Landratsamt 

Untere Baurechtsbeh. 
 Keine Stellungnahme  

    
  



- 10 - 
GVV Nördlicher Kaiserstuhl   -    66. Änd. Flächennutzungsplan, Gemeinde Forchheim a.K. 
Zusammenstellung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange  
i.R. der Frühzeitigen Anhörung nach § 4 Abs. 1  BauGB  

Behörde Schr.v. Anregung  Beschlussempfehlung  
     
3.16 Landratsamt 

Untere Denkmalbehörde 
 Hinweis darauf, dass die Fläche innerhalb archäologi-

scher Flächen sowie innerhalb eines Prüffalles liegt. 
Aus Sicht der unteren Denkmalschutzbehörde bestehen 
gegen die vorliegende Planung keine Bedenken. Die 
Belange des Denkmalschutzes sind berücksichtigt 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf die Stel-
lungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege und die Dar-
stellung in der Begründung verwiesen. 

    
4. BLHV / Badischer 

Landwirtschaftlicher. 
Hauptverband 

 Keine Stellungnahme  

     
5. Industrie- und 

Handelskammer 
17.07.2024 Hinweis darauf, dass das bestehende Gewerbegebiet 

zum Teil nicht bebaut ist oder die Flächen zumindest un-
tergenutzt sind. In der Begründung wird gleichzeitig der 
dringende Bedarf an Gewerbeflächen für mehrere ein-
heimische Betriebe nachvollziehbar dargelegt. 
Zur vorliegenden erneuten punktuellen Änderung des 
FNP werden keine Bedenken geäußert, es sollte jedoch 
nicht dazu kommen, dass angesichts der allgemein im-
mer knapper werdenden und im Besonderen auch geeig-
neten Flächen künftig weitere Baulücken entstehen kön-
nen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Aufgrund der ho-
hen Nachfrage nach Gewerbeflächen ist der Gemeinde daran 
gelegen, dass zukünftig im Bereich der neuen gewerblichen 
Bauflächen keine Baulücken entstehen. 

    
6. Handelsverband 06.08.2024 Hinweis darauf, dass im Rahmen des B-Plan-Verfahrens 

an eine Steuerung des Einzelhandels, insbesondere an 
den Ausschluss von innenstadtrelevanten Sortiment ge-
dacht wird. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im weiteren B-
Plan-Verfahren entsprechend beachtet. 

    
7. Handwerkskammer  Keine Stellungnahme  
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Zusammenstellung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange  
i.R. der Frühzeitigen Anhörung nach § 4 Abs. 1  BauGB  

Behörde Schr.v. Anregung  Beschlussempfehlung  
    
8. AZV Breisgauer Bucht 13.07.2024 Es ist nichts zu veranlassen. Wird zur Kenntnis genommen. 
    
9. Badenova Netze 10.07.2024 Es bestehen keine Einwendungen, Bedenken und Anre-

gungen. Es sind keine eigenen Planungen und Maßnah-
men beabsichtigt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

    
10. Netze BW   10.07.2024 Es bestehen grundsätzlich keine Bedenken. Im Geltungs-

bereich bestehen keine Trassen und Leitungen. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

     
11. Deutsche Telekom 30.07.2024 Hinweis darauf, dass sich im Plangebiet keine Telekom-

munikationslinie der Telekom befindet. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

    
12. Vodafone West GmbH  Keine Stellungnahme  
     
13. VVG Emmendingen  Keine Stellungnahme  
    
14. GVV Kenzingen- 

Herbolzheim 
 Keine Stellungnahme  
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GVV Nördlicher Kaiserstuhl   -    66. Änd. Flächennutzungsplan, Gemeinde Forchheim a.K. 
Zusammenstellung der eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange  
i.R. der Frühzeitigen Anhörung nach § 4 Abs. 1  BauGB  

Behörde Schr.v. Anregung  Beschlussempfehlung  
    
15.  Stadt Vogtsburg i.K. 05.07.2024 Belange der Stadt nicht betroffen. Wird zur Kenntnis genommen. 
    
16.1  Gemeinde Bahlingen a.K.  Keine Stellungnahme  
    
16.2  Gemeinde Forchheim a.K.  Keine Stellungnahme.  
    
16.3  Gemeinde Riegel a.K.  Keine Stellungnahme  
    
16.4  Gemeinde Sasbach a.K. 28.07.2024 Keine Einwendungen Wird zur Kenntnis genommen. 
    
16.5  Gemeinde Wyhl a.K. 23.07.2024 Es werden keine Bedenken vorgebracht. Wird zur Kenntnis genommen. 
    
17. Landesnaturschutz- 

verband LNV 
 Keine Stellungnahme.  

    
18. Naturschutzbund NABU  Keine Stellungnahme.  
    
19. BUND Bezirksgruppe  

Kaiserstuhl 
 Keine Stellungnahme.  

 
 
Zusammengestellt: Freiburg, den  05.09.2024  HOF 
 
 
PLANUNGSBÜRO FISCHER 
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Zusammenstellung der eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit  
i.R. der Frühzeitigen Anhörung nach § 3 Abs. 1  BauGB  

Öffentlichkeit Schr.v. Anregung  Beschlussempfehlung  
     
  Die Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung fand durch 

eine Bürgerinformation am 25.07.2024 statt. 
 

    
  Es wurden von Seiten der Öffentlichkeit keine Anregun-

gen und Bedenken vorgebracht. 
 

    
    
    

 

 
Zusammengestellt: Freiburg, den  05-09.2024  HOF 
 
 
PLANUNGSBÜRO FISCHER 
GÜNTERSTALSTRASSE  32 
79100 FREIBURG 
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